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Vorwort

Das Thema Abschlussprüfungsqualität ist in aller Munde. Der bislang beispiellose Bilanz-

betrug bei Wirecard hat den Gesetzgeber zum Handeln veranlasst. So sieht das Finanz-

marktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) nun unter anderem eine Pflicht zur Befassung 

des Prüfungsausschusses mit der Abschlussprüfungsqualität vor. Darüber hinaus werden 

weitere Maßnahmen getroffen, die teilweise tief in die Institution Abschlussprüfung und 

deren Ablauf eingreifen, mit dem Ziel, die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und die 

Qualität der Abschlussprüfung zu verbessern. Nach der Begründung des FISG-Regierungs-

entwurfs soll auch die Verschärfung der zivilrechtlichen Haftung des Abschlussprüfers 

dem geprüften Unternehmen gegenüber, die Qualität der Abschlussprüfung fördern. 

Dass eine solche Haftungsverschärfung tatsächlich geeignet ist, die Prüfungsqualität zu 

verbessern, ist eher unwahrscheinlich. Denn im Zusammenspiel mit einer Verkürzung der 

Höchstlaufzeit des Prüfungsmandats und dem weitgehenden Verbot der Erbringung von 

Nichtprüfungsleistungen durch den Abschlussprüfer ist von einer weiteren Konzentration 

im Prüfungsmarkt auszugehen. Dies wird weder die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 

fördern – für die befragten Teilnehmer dieser Studie, eine zentrale Voraussetzung für eine 

hohe Prüfungsqualität – noch wird damit die Abschlussprüfungsqualität verbessert.

Die Diskussion um die Abschlussprüfungsqualität ist aber nicht erst durch den Fall Wirecard 

ausgelöst worden. Seit der Neuregelung des Bestätigungsvermerks durch die europäische 

Abschlussprüfungsverordnung von 2014 und durch das Abschlussprüfungs reformgesetz 

von 2016 sorgt die erforderliche Identifizierung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte 

(Key Audit Matters) zur Verbesserung der Prüfungsqualität für Gesprächsstoff. Überdies 

empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex seit März 2020, dass der Prüfungs-

ausschuss regelmäßig eine Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung vornehmen 

soll; eine Regelung die sich auch im FISG wieder findet. Diese Neuerungen lassen erkennen,  

dass das Thema Prüfungsqualität nicht mehr ausschließlich die Prüferzunft betrifft,  

sondern ebenso die zu prüfenden Unternehmen beziehungsweise deren Gremien.
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Hierdurch wird ein entscheidender Schritt zur nachhaltigen Sicherung der Prüfungs-

qualität getan. Die fortdauernde Sicherung einer hohen Abschlussprüfungsqualität 

erfordert die Einbindung verschiedener Perspektiven im Zusammenspiel von Prüfungs-

gesellschaft und der mit der Abschlussprüfung im Unternehmen befassten Stakeholder. 

Die bislang weitgehend unbeantwortete Frage, wie dieses Zusammenspiel sinnvoll und 

effektiv gestaltet werden kann, steht im Zentrum (Teil I) dieser Studie. Auf der Grundlage 

einer Befragung der unmittelbar mit der Abschlussprüfung befassten Personengruppen  

bietet die Studie im zweiten Teil auch eine Diskussionsgrundlage zur Beurteilung der  

Prüfungsqualität. Diese können Abschlussprüfer, Prüfungsausschussmitglieder und Finanz-

vorstände als Arbeitsbasis nutzen. Unser Ziel ist, einen nachhaltigen Beitrag zur Sicherung 

der Abschlussprüfungsqualität zu leisten.

Frankfurt , Mai 2021

 

Geschäftsführende Vorständin, 
Deutsches Aktieninstitut e.V.



8

Das Wichtigste im Überblick – 
Kernergebnisse

Die vorliegende Studie analysiert die Einschätzung von Wirtschaftsprüfern*, Prüfungsaus-
schussmitgliedern und Finanzvorständen deutscher börsennotierter Unternehmen aller Listing- 
Segmente zur neuerdings durch den Deutschen Corporate Governance Kodex (Kodex) sowie 
durch das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG)1 geforderten Beurteilung der Qualität 
der Abschlussprüfung durch den Prüfungsausschuss.2 Ausgehend von einem Litera turüberblick 
und der Darlegung der Befragungsergebnisse werden Orientierungshilfen für die Praxis abgelei-
tet. Abbildung 1 gibt einen Überblick über Struktur und Kernergebnisse der Studie.

1  Zum Redaktionsschluss dauerte das Legislativverfahren noch an.
2   Gemäß Empfehlung D.11 des Deutschem Corporate Governance Kodex (2020) sowie Regierungsentwurf des Finanz - 

marktintegritätsstärkungsgesetz; zu Details vgl. folgendes Kapitel.

Abbildung 1: Struktur und Kernergebnisse der Studie
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Die zentralen Akteure, die im Unternehmen Einfluss auf die Qualität der Abschlussprüfung 
nehmen, sind im engeren Sinne die Abschlussprüfer selbst, die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und der Finanzvorstand. Im weiteren Sinne gehört auch das Umfeld der jeweiligen 
Akteure hinzu, namentlich Prüfungsgesellschaft und Aufsichtsbehörden, der gesamte Auf-
sichtsrat und weitere Mitarbeiter des Unternehmens, die mit der Rechnungslegung, dem 
Internal Audit, dem internen Kontrollsystem und/oder der Compliance befasst sind.

Um einschätzen zu können, ob eine hohe Prüfungsqualität, die im Rahmen dieser Studie 
verstanden wird als

das Vorhandensein von Methoden und Prozessen, die mit einer hohen Wahr-
scheinlichkeit gewährleisten, dass der Prüfer die Prüfungsleistung ordnungs-
gemäß erbringt und eine fehlerfreie Darstellung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage sicherstellt,

gewährleistet ist, werden in der Literatur regelmäßig sogenannte quantitativ messbare 
Audit Quality Indicators (AQI) vorgeschlagen. Diese werden, wie in Abbildung 1 illustriert, 

*   Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.  
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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häufig nach verschiedenen Kriterien differenziert und in Kriterienkatalogen zusammen-
gefasst. Im internationalen Umfeld wurden unter anderem durch Berufsverbände und 
Regulatoren zahlreiche Checklisten von Indikatoren zur Prüfungsqualität publiziert, die es 
erlauben sollen, einen Rückschluss auf die Qualität der Abschlussprüfung zu ziehen.

Im Bereich der empirischen Forschung wurden eine Vielzahl von Studien durchgeführt, die 
insbesondere die quantitativ messbaren Indikatoren einer kritischen Überprüfung unterziehen.  
Bei aller Vorsicht mit Blick auf die Diversität der Studien scheinen insbesondere folgende  
Indikatoren ein Indiz für eine hohe Qualität der Abschlussprüfung zu sein: Branchenkennt-
nisse des Prüfers, Berufserfahrung und ausreichende zeitliche Kapazitäten des Prüfers sowie 
regelmäßige interne und externe Reviews. Für zahlreiche weitere Indikatoren gibt es eben-
falls tendenziell positive Korrelationen zur Prüfungsqualität, jedoch in der Regel ohne ein-
deutig signifikante Ergebnisse.

Vergleicht man die Ergebnisse dieser empirischen Studien mit den Ergebnissen unserer 
Befragung, so wird deutlich, dass die mit dem Thema Prüfungsqualität befassten Praktiker 
die Erfolgsfaktoren dafür auch in Bereichen sehen, die quantitativ schwer zu messen sind. 
Als zentrales Ergebnis kann festgehalten werden, dass eine regelmäßige und intensive Kom-
munikation zwischen Prüfer und Prüfungsausschuss(-vorsitzendem) als erfolgskritisch für 
eine hohe Prüfungsqualität angesehen wird. Dabei sind insbesondere die befragten Prüfer 
der Meinung, dass die Kommunikation noch intensiviert werden muss, um eine effiziente 
Einschätzung der Prüfungsqualität durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen.

Gleichzeitig sehen einige der befragten Prüfer bei den Prüfungsausschussmitgliedern noch 
Entwicklungspotenzial im Hinblick auf die erforderlichen Kompetenzen für eine effektive 
und effiziente Mandatswahrnehmung. Dieses gilt in besonderem Maße für die Prüfer aus 
kleineren Gesellschaften, die stärker als die Big-Four-Prüfer Entwicklungsbedarf in den Prü-
fungsausschüssen der von ihnen geprüften Unternehmen sehen. Demgegenüber sind die 
befragten Prüfungsausschussmitglieder selbst überwiegend der Überzeugung, ihrer Über-
wachungsaufgabe in der erforderlichen Qualität nachzukommen. 

Alle befragten Personengruppen bringen der Prüfungsqualität ein hohes Maß an Aufmerk-
samkeit entgegen und haben sich auch bereits in der Vergangenheit mit dem Thema aus-
einandergesetzt. Besonders gut informiert zeigen sich die Prüfer selbst. Insgesamt lehnen 
die Akteure eine zu formalistische Herangehensweise an die Überprüfung der Prüfungs-
qualität ab, was aus den zahlreichen Kommentaren zu diesem Thema deutlich wird.

Es kann festgehalten werden, dass alle befragten Akteure der Meinung sind, dass ein 
Betrug wie im Fall Wirecard im Rahmen einer normalen Abschluss prüfung nur schwer ver-
hindert werden kann. Hier dürften auch die anstehenden Neu regelungen mit Blick auf 
die Überprüfung der Prüfungsqualität durch den Prüfungs ausschuss nur eingeschränkt  
Verbesserungen bringen.

Die Studie umfasst zwei Teile. In Teil I wird zunächst der rechtliche und wissenschaftliche  
Rahmen zur Überprüfung der Prüfungsqualität durch den Prüfungsausschuss dargestellt. 
Dabei wird ein besonderer Fokus auf die anstehenden beziehungsweise gerade umgesetzten  
Neu regelungen gelegt. Anschließend werden die zentralen Ergebnisse der Befragungen 
von Prüfungsausschussmitgliedern, Wirtschaftsprüfern und Finanzvorständen zusammen-
gefasst und Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede in den Einschätzungen 
heraus gearbeitet. Hieran anknüpfend werden in Teil II verschiedene Audit Quality Indicators 
mit Blick auf ihre Bedeutung für die Prüfungsqualität erläutert. Sie können den Prüfungs-
ausschüssen zur Diskussion und als Arbeitsgrundlage für ihre Qualitätsbeurteilung des 
Abschlussprüfers dienen.
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Teil I:  
Audit Quality Indicators & 
Beyond – Die Beurteilung der 
Qualität der Abschlussprüfung 
durch den Prüfungsausschuss 

1.   Ausgangslage, rechtlicher 
und wissenschaftlicher  
Rahmen & Studiendesign

1.1  Hintergrund der Studie

Der Kodex adressiert seit März 2020 die Empfehlung an die Prüfungs ausschüsse börsen-
notierter Aktiengesellschaften, „regelmäßig eine Beurteilung der Qualität der Abschluss-
prüfung vor[zu]nehmen“3. Durch das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz werden  
Prüfungsausschüsse zukünftig verpflichtet sein, sich mit der Prüfungsqualität zu „befassen“.4 
Vor diesem Hintergrund wird unter dem Stichwort „Audit Quality Indicators“ auch in 
Deutschland vermehrt diskutiert, wie die Qualität der Abschlussprüfung sinnvoll beurteilt 
und gemessen werden kann. Diese Frage hat durch den Wirecard-Skandal und zahlreiche 
bereits anhängige Klagen gegen die betroffene Prüfungsgesellschaft und den Aufsichtsrat 
des Unternehmens zusätzlich an Brisanz gewonnen.

Auf internationaler Ebene werden bereits seit über zwanzig Jahren Kriterienkataloge ent-
wickelt, mit deren Hilfe die Qualität der Abschlussprüfung messbar gemacht werden soll. Auch 
in der deutschsprachigen Literatur gibt es verschiedenste Publikationen, die sich mit dem 
Thema auseinandersetzen. Gleichwohl gibt es bisher kein allgemein akzeptiertes Rahmen-
werk, das es den Aufsichtsräten beziehungsweise Prüfungsausschüssen deutscher Publikums-
gesellschaften erleichtert, sich ein Bild von der Qualität ihres Abschlussprüfers zu machen. 

3  Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) 2020, Empfehlung D.11.
4  Vgl. § 107 Abs. 3 Satz 2 AktG sowie für einen Überblick Gros/Velte (2021).
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Die neue Rechtslage wird dazu führen, dass sich die Prüfungsausschüsse vermehrt mit der Frage 
auseinandersetzen müssen, wie sie der geforderten Beurteilung der Qualität nachkommen 
können. Zur Beantwortung dieser Frage möchte die Studie einen Beitrag leisten. Dabei soll 

• ein kurzer Überblick über bestehende Publikationen und Rahmenwerke zum Thema 
Prüfungsqualität mit dem Ziel gegeben werden, Indikatoren zu identifizieren, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit gute Messgrößen für die Prüfungsqualität sein könnten;

• analysiert werden, wie deutsche Prüfungsausschussmitglieder, Finanzvorstände 
und Wirtschaftsprüfer die Beurteilung der Prüfungsqualität durch den Prüfungs-
ausschuss einschätzen;

• eine Diskussions- und Arbeitsgrundlage für die Beurteilung der Prüfungsqualität 
angeboten werden.

Hierzu wurden zwischen August und Oktober 2020 insgesamt 141 Prüfungsausschussmit-
glieder und Finanzvorstände von deutschen börsennotierten Unternehmen aller Listing-
Segmente sowie ein breites Spektrum von Wirtschaftsprüfern sowohl der Big-Four als auch 
mittelständischer Prüfungsgesellschaften befragt. 

Die Befragung diente dazu, Antworten auf die folgenden drei Kernfragen zu erhalten:

1. Welchen Nutzen sehen die Studienteilnehmer in der Beurteilung der Prüfungs-
qualität im Hinblick auf deren Verbesserung?

2. Welche Indikatoren sehen die Befragten als geeignet für die Beurteilung der  
Prüfungsqualität an?

3. Inwieweit war die Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung bereits Gegen-
stand der (Bilanz-)Sitzungen der Prüfungsausschüsse im Jahr 2020 sowie in den 
Jahren zuvor?

Durch die Befragung der drei unmittelbar mit der Abschlussprüfung befassten Stakeholder-
gruppen mit identischen beziehungsweise weitestgehend gleichartigen Fragestellungen 
soll eine möglichst umfassende Einschätzung aus unterschiedlichen Blickwinkeln erreicht  
werden. Die Ergebnisse der Studie können somit, unter Berücksichtigung der spezifischen 
Regelungen am deutschen Kapitalmarkt, zu einer Weiterentwicklung der Beurteilung der 
Abschluss prüfungsqualität beitragen.

1.2  Abschlussprüfungsqualität – Rechtlicher 
Rahmen, Aufgabenverteilung und Ausblick

1.2.1  Ausgangslage – Neuregelung des Deutschen 
Corporate Governance Kodex

Ausgangspunkt und gedankliche Basis für die Kodexempfehlung D.11 ist § 107 Abs. 3 Satz 
2 AktG. Danach obliegt dem Prüfungsausschuss die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und 
des internen Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung. Im Rahmen der Abschluss prüfung 
beinhaltet diese insbesondere die Auswahl des Abschlussprüfers und die Überwachung  
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seiner Unabhängigkeit und der zusätzlich erbrachten Leistungen. Der Prüfungsausschuss 
kann zudem Empfehlungen oder Vorschläge zur Gewährleistung der Integrität des Rech-
nungslegungsprozesses unterbreiten.5 Verfügt das Unternehmen über keinen Prüfungs-
ausschuss, nimmt der Aufsichtsrat insgesamt die entsprechenden Aufgaben wahr. 

Nach der Begründung zur Kodexempfehlung D.11 kann der Aufsichtsrat beziehungsweise 
Prüfungs ausschuss seine Aufgabe der Überwachung der Abschlussprüfung nur dann effektiv  
wahrnehmen, wenn er sich ex ante ein Bild von der Wirksamkeit der Abschlussprüfung macht 
und sich mit der Wirksamkeit bereits durchgeführter Prüfungen beschäftigt.6 Dem Prüfungs-
ausschussvorsitz kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Die Person des Prüfungs-
ausschussvorsitzenden soll über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung 
von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen und mit der 
Abschlussprüfung vertraut sein. Aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten muss 
diese Person in der Lage sein, sämtliche dem Prüfungsausschuss zugewiesenen Aufgaben auf 
Augenhöhe mit dem Finanzvorstand und dem Abschlussprüfer zu behandeln.7 Die beson-
deren Kenntnisse des Prüfungsausschussvorsitzenden sind vom Aufsichtsrat im Einzelfall zu 
beurteilen und können auf verschiedene Weise erlangt worden sein, etwa durch eine spezi-
fische Berufsaus- oder Weiterbildung im Rechnungswesen oder als Wirtschaftsprüfer sowie 
durch langjährige Zugehörigkeit im Prüfungsausschuss.8 Darüber hinaus soll der Ausschuss-
vorsitzende unabhängig und nicht zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats sein.9 

Der Kodex enthält darüber hinaus Leitplanken für das Zusammenspiel von Prüfungsaus-
schuss und Abschlussprüfer. Nach Grundsatz 17 des Kodex unterstützt der Abschlussprüfer  
den Aufsichtsrat beziehungsweise den Prüfungsausschuss bei der Überwachung der 
Geschäftsführung, insbesondere bei der Prüfung der Rechnungslegung und der Überwa-
chung der rechnungslegungsbezogenen Kontroll- und Risikomanagementsysteme. Nach 
den Kodexempfehlungen D.9 und D.10 soll der Abschlussprüfer den Aufsichtsrat bezie-
hungsweise Prüfungsausschuss über seine Tätigkeit umfassend informieren und dabei 
über seine Aufgaben, Feststellungen, wesentliche Vorkommnisse und außergewöhnliche 
Entwicklungen berichten. Die im neuen Kodex dargelegte Informations-Bringschuld des 
Prüfers entspricht der gängigen Praxis. Der IDW-Prüfungsstandard 470 beschreibt die Ver-
antwortung des Abschlussprüfers zur Kommunikation mit den im Unternehmen für die 
Überwachung verantwortlichen Personen und enthält diesbezüglich detaillierte Regeln.10 
Sofern das Unternehmen einen Prüfungsausschuss eingerichtet hat, ist die Kommunikation 
des Abschlussprüfers mit diesem – und hier insbesondere seinem Vorsitzenden – besonders 
wichtig. Beispielsweise kann vorgesehen werden, dass der Abschlussprüfer regelmäßig zur 
Teilnahme an den Prüfungsausschuss sitzungen eingeladen wird und dass der Prüfungsaus-
schussvorsitzende sowie die Mitglieder des Prüfungsausschusses in regelmäßiger Verbin-
dung mit dem Abschlussprüfer stehen.11 Dieses entspricht insbesondere in großen Unter-
nehmen heute bereits der gelebten Praxis.

Rechtlicher Rahmen der Qualitätssicherung der Abschlussprüfung

Neben dem Aktiengesetz, dem Kodex und den IDW-Prüfungsstandards haben weitere Regel-
werke Einfluss auf das Verhältnis von Abschlussprüfer und Prüfungsausschuss beziehungs-

5  Siehe § 107 Abs. 3 AktG.
6  Vgl. Begründung zu Kodex-Empfehlung D.11
7  Vgl. Ringleb/Kremer/Lutter/von Werder (2014), Rz. 951.
8  Vgl. Ringleb/Kremer/Lutter/von Werder (2014), Rz. 951.
9  Vgl. Kodex-Empfehlung D.4. 
10  Vgl. IDW-Prüfungsstandard 470, S. 2 f., Rz. 1, 5. 
11 Vgl. IDW-Prüfungsstandard 470, S. 13, Rz. A12.
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weise Aufsichtsrat. Eckpfeiler bilden die EU-Verordnung „über spezifische Anforderungen an die  
Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse […]“ (EU-Abschluss-
prüfungsverordnung)12 von 2014 sowie das Abschlussprüfungsreformgesetz (AReG) und das 
Abschlussprüfer aufsichtsreformgesetze (APAReG)  von 2016. Für die Abschlussprüfung von 
Unternehmen von öffentlichem Interesse (Public Interest Entities – PIEs) sind darin folgende 
Regelungen enthalten, die auch auf Nicht-PIE-Unternehmen ausstrahlen:13

• Begrenzung der Höchstlaufzeit des Prüfungsmandats

• Einschränkungen der Erbringung von Nichtprüfungsleistungen durch den 
Abschlussprüfer sowie deren betragsmäßige Begrenzung (Fee Cap); im Rah-
men des FISG kommt es zu weiteren Verschärfungen durch Aufhebung der 
Ausnahme zur Überschreitung des Fee Cap sowie der Einschränkung weite-
rer Nicht-Prüfungsleistungen14

• Billigung von Nichtprüfungsleistungen durch den Prüfungsausschuss bezie-
hungsweise den Aufsichtsrat

• Erweiterung der Aufgaben von Aufsichtsrat beziehungsweise Prüfungsaus-
schuss insbesondere im Bereich der Auswahl des Abschlussprüfers und der 
Über wachung seiner Unabhängigkeit

• Spezifizierung der Anforderungen an Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss 
(Anforderungsprofil)

• Erweiterung des Bestätigungsvermerks, unter anderem Berichterstattung 
zu den besonders wichtigen Prüfungssachverhalten (Key Audit Matters),  
Mandatsdauer, Unabhängigkeitserklärung und Nichtprüfungsleistungen.

Hierdurch waren Aufsichtsräte beziehungsweise Prüfungsausschüsse in den vergange-
nen Jahren gezwungen, sich intensiver als zuvor mit ihrem Abschlussprüfer auseinander-
zusetzen. Die Verantwortlichkeit der Prüfungsausschüsse zur Sicherstellung einer qualitativ 
hochwertigen Abschlussprüfung wurde gestärkt – etwa durch die Wahrnehmung einer akti-
ven Rolle bei der Auswahl des Abschlussprüfers, der Überwachung seiner Unabhängigkeit 
und dem Zwang, sich mit zusätzlichen Beratungsleistungen explizit auseinanderzusetzen.

Weitere Akteure zur Sicherung der Prüfungsqualität

Die Qualitätskontrolle der Abschlussprüfung obliegt nicht allein dem Prüfungsausschuss. 
Schon in der EU-Abschlussprüfungsverordnung wird das Thema Qualitätssicherung explizit 
aufgegriffen. Dabei wird zwischen internen und externen Qualitätssicherungsmaßnahmen 
unterschieden. Im Rahmen der internen Maßnahmen ist eine Prüfungsgesellschaft gehal-
ten, eine auftragsbegleitende Qualitätssicherungsprüfung durchzuführen. Diese muss von 
einem Wirtschaftsprüfer vorgenommen werden, der selbst nicht an der Abschlussprüfung 

12  Vgl. EU-Verordnung 537/2014.
13  Vgl. zu Details Hayn/Oser (2016). 
14  Aufhebung § 319a Abs. 1a HGB. 
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beteiligt ist.15 Dabei werden mindestens die Kriterien Unabhängigkeit, Risikobewertung, 
externe Sachverständigenberatung, festgestellte Fehler und mit den Unternehmensgre-
mien und zuständigen Aufsichtsbehörden erörterte Themen beurteilt, ferner die nachvoll-
ziehbare Dokumentation im Hinblick auf den Bestätigungsvermerk oder den Bericht an den 
Prüfungsausschuss.16 

Die so etablierte interne Qualitätssicherung unterliegt einer risikoorientierten Inspektion 
durch die Abschlussprüferaufsicht (externe Qualitätssicherung).17 In Deutschland werden 
diese Inspektionen von der seit 2016 bestehenden Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) 
vorgenommen, die jährlich eine Liste mit den von ihr vorgenommenen Inspektionen ver-
öffentlicht.18 Darüber hinaus betreibt die Wirtschaftsprüferkammer (WPK), der die Berufs-
aufsicht über die Wirtschaftsprüfer obliegt, ein System der Qualitätskontrolle in Form von  
Peer Reviews, das sicherstellen soll, dass die Qualitätssicherungssysteme der Prüfungs-
gesellschaften einer regelmäßigen, präventiven Kontrolle unterliegen. Die „Hinweise zur 
Durchführung und Dokumentation einer Qualitätskontrolle“ der WPK-Qualitätskontroll-
kommission geben Mitgliedern in Prüfungsausschüssen erste Anhaltspunkte darüber, wel-
che Indikatoren eine qualitativ hochwertige Abschlussprüfung anzeigen.19

Für die Prüfungsgesellschaften relevant ist der laufende Revisionsprozess, der durch das 
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) herausgegebenen Internatio-
nal Standards on Auditing (ISAs) und der International Standards on Quality Management 
(ISQM). Mit der Zielsetzung der Verbesserung der Prüfungsqualität hat das IAASB im Dezem-
ber 2020 die Überarbeitung beider Standardwerke angestoßen.20 Diese sind auf der interna-
tionalen Ebene ausschlaggebend und wegweisend für die Gestaltung nationaler Standards 
(wie etwa der IDW-Standards). Für Abschlussprüfungen ab Dezember 2022 werden dabei die 
Prüfungsgesellschaften und die an der Abschlussprüfung beteiligten Partner in die Pflicht 
genommen. Ziel ist es vor allem, den Informationsfluss an den Prüfungspartner und innerhalb 
des Prüfungsteams zu verbessern. So sollen die für die Prüfung zuständigen Partner für die 
Hinterfragung prüfungsrelevanter Daten und Sachverhalte besonders sensibilisiert (Profes-
sional Scepticism) und die Governance der Prüfungsgesellschaften verbessert werden.

1.2.2  Jüngere Entwicklung und aktuelle  
Legislativ verfahren – Wirecard & FISG

Nach den Entwicklungen rund um Wirecard sieht das FISG vor, dass die Überprüfung der 
Qualität der Abschlussprüfung durch den Prüfungsausschuss künftig im Rahmen des  
§ 107 Abs. 3 AktG gesetzlich kodifiziert wird. Zudem wird die Einrichtung eines Prüfungsaus-
schusses verpflichtend vorgeschrieben und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält 
Zugriff auf die Zentralbereichsleiter des Unternehmens.21 

Darüber hinaus wird bei der Abschlussprüfung börsennotierter Gesellschaften ein Para-
digmenwechsel vollzogen. Mitgliedstaatliche Optionen zur externen Prüferrotation und 
zur Erbringung von Nichtprüfungsleistungen durch den Abschlussprüfer, die der deutsche 

15  EU-Verordnung 537/2014, Art. 8 Abs. 2. 
16  EU-Verordnung 537/2014, Art. 8 Abs. 5.
17  Vgl. EU-Verordnung 537/2014, Art. 26 Abs. 6, siehe Aufgaben der APAS laut Homepage.
18  Siehe APAS-Homepage, a.a.O.
19  Vgl. WPK (2020).
20  Siehe https://www.iaasb.org/standards-pronouncements.
21  Vgl. § 107 Abs. 4 AktGE sowie Gros/Velte (2021); Needham/Müller (2021).
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Gesetzgeber genutzt hat,22 werden ersatzlos gestrichen. Die derzeitige Rechtslage, nach 
welcher durch Ausschreibung des Prüfungsmandats die europarechtlich vorgesehene 
zehnjährige Höchstlaufzeit des Prüfungsmandats nochmals für die Dauer von weiteren  
10 beziehungsweise 14 Jahren verlängert werden kann, ist damit passé.23 Ebenso ist die 
Erbringung von Steuerberatungs- und Bewertungsleistungen unter bestimmten engen Vor-
aussetzungen, für welche sich der Gesetzgeber vormals abweichend vom Katalog des Art. 4 
Abs. 2 der EU-Abschlussprüfer verordnung entschieden hat, nicht mehr möglich.24

Konsequenzen für die Unternehmenspraxis

Für die Unternehmen ist dies mit gravierenden Konsequenzen verbunden. Die begrenzte  
Zulassung von Nichtprüfungsleistungen ermöglicht in seltenen Ausnahmefällen (zum  
Beispiel bei Mergers & Acquisitions oder Kapitalmarkttransaktionen) und in begrenztem 
Umfang auf eine spezifische Prüfer-Expertise zurückzugreifen, auf die ansonsten verzichtet 
werden müsste. Interessenkonflikten wird durch die gesetzlichen Beurteilungskriterien der 
Unmittelbarkeit und Wesentlichkeit sowie durch das Fee-Cap der EU-Abschlussprüfungs-
verordnung vorgebeugt.25

Nach der Gesetzesbegründung zum FISG-Regierungsentwurf sollen die beabsichtigten 
Streichungen die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers fördern mit dem übergeordneten 
Ziel, das Vertrauen in die „Ordnungsmäßigkeit von Rechnungslegungsunterlagen und in 
den deutschen Finanzmarkt“ dauerhaft zu stärken.26 Diesem Ziel ist im Grundsatz zuzustim-
men. Allerdings sind bei näherer Betrachtung eher Einschränkungen im Hinblick auf die 
Qualität der Abschlussprüfung zu erwarten, denn die neuen Bestimmungen zur externen 
Rotation, zu Nichtprüfungsleistungen und zur Abschlussprüferhaftung werden wechselseitig 
unweigerlich zu einer weiteren Konzentration am Prüfungsmarkt führen. 

Aufgrund des bestehenden europäischen Regulierungsrahmens, der eine strikte Trennung 
zwischen Prüfung und Beratung vorsieht, ist es schon heute vor allem für große, inter national 
tätige Unternehmen von öffentlichem Interesse herausfordernd und zunehmend schwierig, 
einen geeigneten Abschlussprüfer zu finden. Bei einem multinational tätigen Unternehmen 
muss dieser neben der erforderlichen Expertise über ein internationales Netzwerk verfü-
gen, um einen konsolidierten Konzernabschluss prüfen zu können. Für ein solches Testat 
sind regel mäßig die Big-Four-Prüfungsgesellschaften prädestiniert. Sofern diese jedoch bereits 
Nichtprüfungsleistungen für das Unternehmen erbringen, die im Vergleich zur Abschluss-
prüfung lukrativer sind, fehlt ein Anreiz zum Wechsel in das Prüfungsmandat. Überdies 
drohen die im FISG vorgesehenen zivilrechtlichen Haftungsverschärfungen die Konzen-
tration im Prüfungsmarkt zu verstärken. Aufgrund der geplanten deutlichen Verschärfung 
der Haftungsrisiken werden sich Prüfungsgesellschaften voraussichtlich zunehmend aus 
der Abschlussprüfung zurückziehen. Darüber hinaus steht zu erwarten, dass sich zukünftig 
weniger Hochschulabsolventen für den Beruf des Wirtschafts-/Abschlussprüfers entschei-
den werden. Der Prüferzunft droht der Nachwuchs auszugehen. Einer Sicherung oder gar 
Verbesserung der Abschlussprüfungsqualität wird all dies nicht dienlich sein.

22  Abschlussprüferreformgesetz (AReG) vom 10.05.2016; BGBl. I 2016 S. 1142.
23   Vgl. § 318 Abs. 1a HGB zur Rechtslage vor dem FISG und Art. 11 Nr. 3 FISG-RegE zu den Änderungen  

sowie Quick/Pappert (2021).
24  Vgl. EU-Verordnung 537/2014, Art.4 Abs. 3; § 319a HGB.  
25  EU-Verordnung 537/2014, Art. 4, Art. 5 Abs. 3; § 319a HGB. 
26  Vgl. Regierungsentwurf FISG, Begründung Allgemeiner Teil S. 62. 
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Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz nicht zielführend

Aufgrund der Tragweite und tiefgreifenden Einschnitte in den Prüfungsmarkt, welche die im 
FISG beschlossenen Maßnahmen erwarten lassen, wird man fragen müssen, ob damit ein 
Fall wie Wirecard, der eine einzig artige und beispiellose kriminelle Energie der handelnden 
Beteiligten offenbart, zukünftig verhindert werden kann. Diese Frage wird man verneinen 
müssen. Selbst das Bundes ministerium der Finanzen hat eingeräumt, dass man Betrugsfälle 
nicht ein für alle Mal verhindern können wird.27 Als Präzedenzfall für Gesetzesänderungen 
taugt der Wirecard-Skandal aufgrund seiner Singularität nicht. 

1.2.3 Tendenz und Fazit

Die Entwicklung hin zu immer anspruchsvolleren rechtlichen Regelungen zeigt, dass der 
Druck auf die Aufsichtsräte und insbesondere die Prüfungsausschüsse wächst. Aufgabe der 
Prüfungsausschussmitglieder wird es sein, gemeinsam zu reflektieren und zu definieren, 
wie eine qualitativ hochwertige Abschlussprüfung aussieht, um den Prüfungsausschuss-
vorsitzenden in seinem diesbezüglichen Dialog mit den Abschlussprüfern zu unterstützen. 
Nur im Rahmen eines intensiven Austauschs innerhalb des Prüfungsausschusses und mit 
dem Abschlussprüfer kann eine verlässliche Einschätzung der Prüfungsqualität gewonnen 
werden. Ergänzend werden die Prüfungsausschüsse für „ihr“ Unternehmen individuelle  
Kriterien passend zu Geschäftsmodell und Risikolage zu definieren haben, um eine Ein-
schätzung vorzunehmen.

1.3 Ableitung der Forschungsfragen

Um sich über die Qualität der Abschlussprüfung ein Bild zu machen, haben die Mit-
glieder von Prüfungsausschüssen die Möglichkeit, den Finanzvorstand zu befragen. Dane-
ben erscheint es sinnvoll, sich vom Abschlussprüfer selbst berichten zu lassen, welche  
Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Prüfungsgesellschaft generell sowie speziell für das 
Prüfungsmandat ergriffen wurden. Somit sind drei zentrale Akteure auf Ebene des einzel-
nen Unternehmens mit dem Thema Qualität der Abschlussprüfung befasst, die die Grund-
gesamtheit der vorliegenden Befragungsstudie bilden:

• Mitglieder des Prüfungsausschusses

• Finanzvorstände und nachgelagerte Fachabteilungen  
(zum Beispiel Rechnungswesen)

• Abschlussprüfer

Vor Darstellung der Befragungsergebnisse soll auf folgende Grundsatzfragen mit der zur 
Verfügung stehenden Literatur eingegangen werden: 

1. Wie wird der Begriff „Qualität der Abschlussprüfung“ definiert und welche 
Dimensionen hat dieser Qualitätsbegriff?

27   Vgl. BMF: Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Bilanzbetrug und zur Stärkung der Kontrolle über  
Kapital- und Finanzmärkte.
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2. Welche Kriterien zur Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung (Audit 
Quality Indicators) werden von nationalen und internationalen Organisationen 
vorgeschlagen?

3. Welche empirischen Ergebnisse aus früheren Studien gibt es, die einen 
Zusammenhang zwischen einzelnen Audit Quality Indicators und der Qualität 
der Abschlussprüfung nahelegen?

 Mit Blick auf die Befragung im Besonderen leiten sich folgende Forschungsfragen ab:

4. Wie schätzen die drei betroffenen Anspruchsgruppen die Bewertung der  
Qualität der Abschlussprüfung durch den Prüfungsausschuss ein?

5. Welche Audit Quality Indicators sehen die Akteure als geeignet an, um die 
Qualität der Abschlussprüfung zu verbessern?

6. Inwieweit haben sich die Akteure bereits in der Vergangenheit mit der Qualität 
der Abschlussprüfung auseinandergesetzt und welche Rolle hat das Thema in 
den (Bilanz-)Sitzungen des Jahres 2020 gespielt?

1.4 Literaturüberblick

Zunächst wird nach einer begrifflichen Abgrenzung von „Prüfungsqualität“ ein Überblick 
über verschiedene Audit Quality Indicators gegeben, die in verschiedensten inter nationalen 
Publikationen zur Evaluierung der Qualität der Abschlussprüfung vorgeschlagen werden. 
Zielsetzung ist dabei, die teils sehr unterschiedlich strukturierten Kataloge so zu systema-
tisieren, dass die zentralen Gemeinsamkeiten identifiziert und geclustert werden können.

Darauf aufbauend erfolgt ein Literaturüberblick über themenverwandte empirische Studien. 

1.4.1  Definition Prüfungsqualität

Obwohl der Begriff Prüfungsqualität insbesondere im englischsprachigen Bereich der Audi-
ting-Forschung bereits seit vielen Jahren einen großen Raum einnimmt, kann eine allgemein 
akzeptierte Definition aus der vorhandenen Literatur bisher nicht abgeleitet werden.28

Grundsätzlich zu unterscheiden sind einerseits Definitionsansätze, die eher Compliance- 
orientiert auf die Einhaltung rechtlicher Normen bei der Prüfungsdurchführung abstellen 
und andererseits solche, die sich auf die Fähigkeit des Abschlussprüfers fokussieren, Ab-
weichungen von einer korrekten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu  
identifizieren und im Prüfungsurteil deutlich zu machen.29 

Interessant ist, dass in vielen Publikationen zwar umfassende Prozesse zur Sicher stellung 
einer hohen Prüfungsqualität beschrieben werden,30 ohne dass diese selbst jedoch  
explizit definiert wird. So stellt etwa der IDW Praxishinweis 1/2018 (basierend auf  

28  Vgl. Haase (2020), S. 364.
29  Vgl. Ernstberger et al. (2019), S. 806; Graschitz (2017), S. 29 ff. mit einem umfassenden Überblick.
30  Vgl. etwa Deussen/Skopp (2020).
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dem Qualitätsmanagement-Prozess nach IDW QS 1) umfangreich den Qualitätsmanage-
ment-Prozess dar, der die 

„Einhaltung gesetzlicher und berufsständischer Anforderungen an eine 
 ordnungsgemäße Leistungserbringung (Compliance Ziel)“

gewährleisten soll. Eine explizite Begriffsdefinition von „Prüfungsqualität“ findet sich indes 
nicht.31 Wie das IDW folgen auch Naumann/Sack (2018) dieser eher Compliance-orientierten 
Sichtweise auf das Thema.32

Für DeAngelo (1981) ist eine hohe Prüfungsqualität gegeben, wenn der Prüfer einen  
Verstoß im Rechnungsführungssystem mit hoher Wahrscheinlichkeit entdeckt und den  
Verstoß meldet:

„the market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) dis-
cover a breach in the client’s accounting system and (b) report the breach.“ 33 

In eine ähnliche Richtung gehen Ansätze, die eine hohe Prüfungsqualität als gegeben ansehen, 
wenn keine wesentlichen Fehler des Prüfers nachgewiesen werden können.34 Graschitz (2017) 
bezeichnet diese Qualitätsdefinition als „objektive Qualität“, die eine hohe Prüfungsqualität 
dann als gewährleistet sieht, wenn Mechanismen und Prozesse definiert sind, die sicherstellen, 
dass die Jahresabschlussprüfung auf Basis der gesetzlich und berufsständig kodifizierten Regeln 
durchgeführt wird.35 Ernstberger et al. (2019) grenzen sie von einer „breiteren Sichtweise“ ab.36

Eine solche breitere Definition findet sich etwa bei DeFond/Zang (2014), die basierend auf 
einer umfassenden Literaturanalyse ihren Fokus auf die korrekte Darstellung der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage legen und Prüfungsqualität abgrenzen als 

„greater assurance that the financial statements faithfully reflect the firm’s 
underlying economics, conditioned on its financial reporting system and 
innate characteristics.“ 37 

Ein ähnlicher Ansatz findet sich auch bei Leffson (2008), der auf die „Vertrauenswürdigkeit 
des Prüfungsurteils“ abstellt.38 Noch weiter geht Langenbucher (1997), der eine „gute bzw. 
eine sehr gute Prüfungsqualität [als gegeben sieht], wenn die Erwartungen möglichst vieler 
Stakeholder erfüllt werden.“39

Im Rahmen der hier vorliegenden Studie wird Prüfungsqualität verstanden als 

das Vorhandensein von Methoden und Prozessen, die mit einer hohen Wahr-
scheinlichkeit gewährleisten, dass der Prüfer die Prüfungsleistung ordnungs-
gemäß erbringt und eine fehlerfreie Darstellung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage sicherstellt.

31  IDW Praxishinweis 1/2018; Nagel/Ulrich (2019), S. 864.
32   Vgl. Naumann/Sack (2018), S. 357.
33  DeAngelo (1981), S. 276; erläuternd auch Betke et al. (2021), S. 79.
34   Vgl. etwa Peecher/Piercey (2008); Copley & Doucet (1993), S 89f. oder Casterella/Jensen/Knechel (2009).
35   Vgl. Graschitz (2017), S. 30.
36   Vgl. Ernstberger et al. (2019), S. 806.
37   DeFond/Zang (2014), S. 276.
38   Vgl. Leffson (2008), S. 8. 
39   Vgl. Langenbucher (1997), S. 63ff. 
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Auch wenn die Definitionsansätze nicht immer konsistent erscheinen: Weitestgehende 
Übereinstimmung findet sich in der Literatur mit Blick auf die Messbarkeit von Prüfungs-
qualität. Dabei wird regelmäßig auf sogenannte Audit Quality Indicators abgestellt, die 
helfen sollen, die Qualität der Abschlussprüfung messbar zu machen. Hierbei wird davon 
ausgegangen, dass die Prüfungsqualität von spezifischen Einzelfaktoren oder Ausprä-
gungen im Rahmen des Prüfungsprozesses determiniert wird. Zahlreiche internationale 
empirische Studien haben sich damit auseinandergesetzt, welche Determinanten dieses 
sein könnten.40 

1.4.2   Audit Quality Indicators –  
Überblick über bestehende Kriterienkataloge

Die häufig in Form von Kriterienkatalogen abgebildeten Audit Quality Indicators41 werden 
in der Literatur unterschiedlich systematisiert. In ähnlicher Form zu finden ist die prozessual 
aufgebaute Abgrenzung von Christensen et al. (2019), ergänzt um kontextbezogene Indika-
toren.42 Andere Autoren wie Ernstberger et al. (2019) ergänzen Aspekte wie Interaktion und 
Kommunikation als separaten Punkt. 
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Abbildung 3: Übersicht Prüfungsgesellschaften

Abbildung 2: Abgrenzung von Audit Quality Indicators (eigene Abbildung)
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40  Vgl. hierzu Kapitel I.1.4.3.
41  Vgl. ausführlich auch Teil II dieser Studie.
42  Vgl. ähnlich auch Bedard et al. (2019); DeFond/Zang (2014); Francis (2011); Knechel et al. (2013).
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Abbildung 2 gibt einen Überblick über häufig genannte Indikatoren einer guten Prüfungs-
qualität. Eine detaillierte Beschreibung gängiger Audit Quality Indicators als Diskussions-
grundlage für die Beratung im Prüfungsausschuss findet sich in Teil II dieser Studie. 

Die zahlreichen Initiativen zum Thema Prüfungsqualität haben ebenso zahlreiche Kriterien-
kataloge hervorgebracht. Die Anzahl detailliert ausgearbeiteter Listen von Indikatoren 
ist immens. Den Indikatorenkatalogen von neun globalen Initiativen, die in der von der 
Federation of European Accountants vorgelegten Übersicht enthalten sind, kommt dabei 
besondere Bedeutung zu, da sie von berufsständischen Vereinigungen oder Regulatoren 
entwickelt wurden. Aufgrund deren Einflusses liegt es nahe, dass sie Wirkung auf die Praxis 
entfalten werden.43 Auf diese Publikation sei hier explizit verwiesen.

Die Rahmenwerke sind sich im Wesentlichen sehr ähnlich. Die Grundstruktur ist regelmäßig 
eine Prozessorientierung, ähnlich der in Abbildung 2 dargestellten Struktur. Dabei sind die 
Prozessglieder Input, Prozess und Output (mindestens implizit) fast immer vertreten; darüber 
hinaus werden diese differenziert oder ergänzt. Ergänzungen sind insbesondere die Aufnahme  
von Indikatoren zum Prüfungsumfeld, mit denen der Kontext der Prüfung (zum Beispiel 
Unternehmensgröße, Börsennotierung oder Governance-Struktur) und die Interaktion der 
an der Prüfung Beteiligten (Prüfer, Unternehmen, Prüfungsausschuss) adressiert werden.

Für die Prüfungspraxis und Wissenschaft sind zwei weitere markante Gliederungskriterien 
wichtig. Hierbei ist die Unterscheidung in Indikatoren zur Qualitätsbeurteilung auf firm level 
und solchen auf engagement level bedeutsam. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob 
die Prüfungsgesellschaft insgesamt oder eines ihrer Prüfungsteams die relevante Betrach-
tungsebene für Qualitätsfragen ist. Ebenfalls bedeutsam ist die Berücksichtigung von Wech-
selwirkungen zwischen diesen beiden Betrachtungsebenen. Für die Einschätzung der Prü-
fungsqualität macht es einen großen Unterschied, ob Indikatoren öffentlich verfügbar oder 
vertraulichen, internen Berichten vorbehalten sind.

Mit Blick auf einen Entwicklungsbedarf ist festzustellen, dass es der weiteren Vermehrung 
von Indikatoren eher nicht bedarf; auch lassen neue Gliederungsversuche wenig Zusatz-
nutzen erwarten. Die Herausforderung besteht eher darin, die Indikatoren präzise zu 
operatio nalisieren und sodann ihre empirische Erklärungskraft zu testen. Ergänzungsbedarf 
mag bei Indikatoren bestehen, die Interaktion und Kontext abbilden.

„Hitliste“ der am häufigsten empfohlenen Qualitätsindikatoren

Die folgende Liste enthält, in absteigender Reihenfolge, die am häufigsten genannten  
Indikatoren aus neuen Publikationen internationaler Regulatoren und berufsständischer 
Vereinigungen.44 

1. Trainingsstunden pro Mitarbeiter
2. Interne Qualitätsreviews
3. Externe Prüfungen
4. Leitungsspanne eines Audit Partners
5. Berufserfahrung in Jahren
6. Arbeitsbelastung der Audit Partners
7. Branchenerfahrung des Prüfungsteams

43  Vgl. Federation of Euopean Accountants (2016).
44  Vgl. Federation of Euopean Accountants (2016), S. 5.
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8. Arbeitsbelastung des Prüfungsteams
9. Investitionen in die Entwicklung neuer Prüfungsmethoden und -instrumente
10. Personalfluktuation
11. Unabhängigkeit
12. Verfügbarkeit technischer Ressourcen
13. Mitarbeiterzufriedenheit
14. Externe Untersuchungen
15. Tone from the Top

Bei dieser Liste handelt es sich um normativ abgeleitete Indikatoren. Sie führen das auf, was 
nach Ansicht von Experten wichtig sein sollte. Was bisher empirisch nachweisbar tatsächlich 
wichtig ist, wird im folgenden Kapitel dargestellt.

Audit Quality Indicators sind grundsätzlich gut geeignet, um die Beurteilung der Qualität der 
Abschlussprüfung durch den Prüfungsausschuss zu unterstützen. Entscheidend ist dabei, dass 
der Prüfungsausschuss sie als Basis für eine intensive Diskussion nutzt. Eine Auseinanderset-
zung mit den einzelnen Indikatoren führt dazu, dass der Prüfungsausschuss auch seine eigene 
Arbeit reflektieren wird, etwa wenn er feststellt, dass er über einzelne Indikatoren gar nicht 
informiert ist. Ein schlichtes Abhaken einer Checkliste etwa durch den Prüfungsausschussvor-
sitzendem wird der Intention von Kodex und FISG hingegen nicht gerecht.45 

1.4.3   Kurzüberblick über Ergebnisse empirischer Stu-
dien zum Thema Qualität der Abschlussprüfung

In der internationalen Literatur sind zahlreiche empirische Studien durchgeführt worden, 
die mit verschiedensten qualitativen und quantitativen Forschungsansätzen die Qualität 
der Abschlussprüfung zurückführen auf Faktoren, die die Prüfungsqualität beeinflussen 
und ausprägen. Wesentliche Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten sind in die unter Kapitel 
I.1.4.2 geschilderten Kriterienkataloge mit Audit Quality Indicators eingeflossen.

Angelsächsische, insbesondere US-amerikanische Beiträge überwiegen bei der bisherigen 
Forschung deutlich.46 Die Studien zeigen – wenig überraschend – hohe Übereinstimmungen 
bei den untersuchten Indikatoren. Wie bereits zuvor ausgeführt, sind sowohl die verwen-
deten Indikatoren als auch deren Kategorisierung in verschiedenen Veröffentlichungen 
sehr ähnlich. Dagegen herrscht große Vielfalt bei den verwendeten Methoden und der  
Definition der abhängigen Variable Prüfungsqualität: Methodisch findet das ganze Spek-
trum der empirischen Forschung Verwendung; von der quantitativen Analyse öffentlich 
verfügbarer Daten bis hin zu Tiefen- beziehungsweise Intensivinterviews mit Insidern. 
Ebenfalls breit ist die Operationalisierung dessen, was jeweils unter Qualität verstanden 
wird: Da findet sich das Auszählen von bilanziellen Fehlerfeststellungen und -korrekturen, 
das Ausmaß an Bilanzpolitik ebenso wie die Auswertung von individuellen, qualitativen  
Werturteilen durch Experten. 

Eine umfassende Übersicht aller relevanten Forschungsbeiträge würde den Rahmen die-
ser Studie sprengen. Im Folgenden wird daher über hinreichend gesicherte empirische 
Erkenntnisse über Bedeutung und Wirkung ausgewählter Qualitätsindikatoren berichtet. 

45   Vgl. auch Haase (2020), S. 363.
46   Vgl. Betke et al. (2021) für einen ausführlicheren Literaturüberblick.
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Dabei wird im Interesse einer kompakten Darstellung und deren Übersichtlichkeit auf das 
Referieren der jeweils verwendeten Methoden und der individuellen Definition von Quali-
tät verzichtet. Die Reihenfolge der Darstellung orientiert sich an der weitverbreiteten Glie-
derung in Input-, Prozess-, Output- und Kontextfaktoren; letztgenannte finden sich bisher 
allerdings nur sehr spärlich.

Bereits an dieser Stelle kann festgestellt werden, dass zahlreiche aufschlussreiche Befunde zur 
Wirkung einzelner Indikatoren auf Prüfungsqualität vorliegen. Ein abgeschlossenes, theore-
tisch fundiertes und empirisch bestätigtes Gedanken- und Faktengebäude zu den Treibern 
der Prüfungsqualität fehlt jedoch (noch). Gleichwohl liegen Ergebnisse vor, die zumindest 
Hinweise geben, welche Indikatoren einen Hinweis auf Prüfungsqualität geben könnten. Die 
ausgewertete Literatur ist dabei nicht erschöpfend, sondern stellt ebenfalls eine Auswahl dar.

Schulung und Erfahrung: Positive Wirkung vor allem von Branchenkenntnissen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse von Studien betrachtet, die sich mit drei ver-
wandten Indikatoren auseinandersetzen: Die vom Prüfungsteam absolvierten Aus- und 
Fortbildungsstunden, die Länge der Berufserfahrung und die Vertrautheit der Prüfer mit der 
Branche ihres Mandanten. Vor allem die Branchenerfahrung wirkt sich deutlich positiv auf 
die Prüfungsqualität aus, da branchenerfahrene Prüfer offenbar das Prüfungsrisiko treffen-
der einschätzen, leichter Fehler erkennen, das interne Kontrollsystem kompetenter beurtei-
len und zielgerichteter analytische Prüfungshandlungen durchführen können als ihre mit 
der Branche weniger vertrauten Kollegen.47

Die Dauer der Berufserfahrung scheint ebenfalls positiv auf die Prüfungsqualität zu wirken; 
allerdings ist das Bild eher diffus, da die Befunde nicht eindeutig sind. Das spricht für eine 
besonders ausgeprägte Kontextabhängigkeit dieses Indikators. Neben Studien, die einen 
positiven Effekt auf die Prüfungsqualität zeigen,48 zeichnen andere ein differenziertes Bild. So 
ist beispielsweise ein positiver Zusammenhang zwischen der Dauer der Berufserfahrung und 
der Prüfungsqualität letztendlich nur schwach und mit großer Streuung nachweisbar49 oder 
unterscheidet sich erheblich zwischen Vertretern unterschiedlicher Prüfungsgesellschaften.50

Der Beitrag, den Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen zur Prüfungsqualität leisten, 
ist bisher empirisch nicht eindeutig nachgewiesen. Zwar wurde gezeigt, dass Fach-, Bran-
chen- und Mandantenkenntnisse positiv auf die Prüfungsqualität wirken,51 nicht jedoch, auf 
welchem Weg diese Kenntnisse erworben wurden. Das heißt es bleibt unklar, wie sich die  
Beiträge formaler Schulungen und das learning by doing von und mit erfahrenen Kollegen 
zueinander verhalten. Dieses ist umso bemerkenswerter, als nahezu alle Publikationen von 
berufsständischen Fachverbänden und Prüfungsgesellschaften die Schulungsstunden als 
wichtigen Indikator aufführen. Der Annahme, dass Schulung Qualität zu fördern vermag, 
ist eine gewisse Plausibilität nicht abzusprechen. Es bleibt aber offen, wie gelerntes Wissen 
dann tatsächlich zur skeptischen Betrachtung eines Prüfungsgegenstands und zum Auf-
spüren kritischer Vorgänge befähigt. Anders gesagt: Gelerntes Wissen ist unbedingt Voraus-
setzung, aber sicher nicht alles, um ein Wirtschaftsprüfer zu sein, der Qualität liefert.

47  Vgl. Green (2008), S. 244; Moroney/Sinnett (2009), S. 15-16; Owhoso et al. (2002), S. 898-899; Rose-Green et al. (2011), S. 214.
48  Vgl. Cahan/Sun (2015), S. 95-96; Beck/Wu (2006), S. 4; Bonner/Lewis (1990), S. 16.
49  Vgl. Bonner/Lewis (1990), S. 16.
50  Vgl. Bonner (1990), S. 88.
51  Vgl. Knechel et al. (2013), S. 392.
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Hohe Arbeitsbelastung von Prüfern beeinträchtigt Prüfungsqualität

Im Blickpunkt eines weiteren Strangs der empirischen Forschung stehen die mandats-
verantwortlichen Partner und deren Arbeitslast. Die Ergebnisse zeigen eine negative 
Auswirkung einer hohen Arbeitsbelastung auf die Prüfungsqualität. Wesentlicher Treiber 
dabei ist die Arbeitsbelastung durch das Mandat.52 Aber auch eine größere Anzahl von 
Mandaten, die ein Partner betreut, wirkt sich negativ auf die Prüfungsqualität aus.53 Eine 
vertiefte Analyse dieses Indikators fördert ein besonders interessantes Ergebnis zu Tage: 
Der Qualitätsverlust tritt vor allem bei neuen Mandaten auf.54 Das ist plausibel und steht im 
Einklang mit dem oben aufgezeigten positiven Einfluss von Mandats- und Branchenkennt-
nis beziehungsweise  deren Fehlen bei neuen Mandaten. Dieses Phänomen gibt wichtige 
Hinweise zur Beurteilung der Angemessenheit der Kapazitätsplanung eines Prüfers: Auf 
die Arbeitsbelastung der verantwortlichen Partner ist besonders dann zu achten, wenn 
es einen Wechsel der Prüfungsgesellschaft gegeben hat sowie bei schnell wachsenden  
Prüfungsgesellschaften.

Aus der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Arbeitsbelastung der Mitarbeiter 
auf den Prüfungsmandaten und der Prüfungsqualität gibt es lediglich indikative Ergebnisse, 
die ebenfalls auf einen negativen Einfluss von hoher Arbeitsbelastung (insbesondere wäh-
rend der busy season der Prüfer) hinweisen.55

Bessere Prüfungsqualität bei den Big-Four?

Aus dem angelsächsischen Raum gibt es empirische Evidenz, dass die Prüfungsqualität der 
Big-Four-Prüfungsgesellschaften der der Non-Big-Four-Gesellschaften überlegen ist.56 Für 
den deutschen Prüfermarkt sind die empirischen Ergebnisse hingegen uneindeutig und 
eine klare Aussage kann nicht getroffen werden.57

Interne Reviews steigern die Prüfungsqualität deutlich

Dieser Indikator ist vielfach untersucht. Er gehört zudem zu den meistgenannten Indi-
katoren, sowohl in Veröffentlichungen berufsständischer Gremien als auch empirischer  
Studien. Die empirischen Befunde vermitteln ein bemerkenswert klares Bild: Interne 
Reviews fördern die Prüfungsqualität.58 In empirischen Studien wird dieser Indikator bei-
spielsweise als Quotient aus der Anzahl durchgeführter Reviews zur Anzahl betreuter Prü-
fungen operationalisiert.

Prüfungen durch Aufsichtsbehörden verbessern die Prüfungsqualität

Fehlerfeststellungen durch Aufsichtsbehörden und Fehlerkorrekturen dokumentieren 
mangelnde Prüfungsqualität so unmittelbar wie kaum ein anderer Indikator.59 Und sie 

52  Vgl. López/Peters (2012), S. 162 ; Blankley et al. (2017), S. 162.
53  Vgl. Goodwin/Wu (2016), S. 369.
54  Vgl. Gul et al. (2017), S. 101-102.
55   Vgl. López/Peters (2012), S. 140 ; Blankley et al. (2014), S. 51.
56  Vgl. DeFond/Zhang (2014), S. 275 mit umfangreichen Verweisen auf weitere Studien.
57  Vgl. Quick (2019); Wiemann (2011) oder jüngst Betke et al. (2021).
58  Vgl. Knechel et al (2013), S. 396; Malone/Roberts (1996), S. 62.
59  Vgl. Knechel et al. (2013), S. 399-400.
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haben unmittelbare Konsequenzen: Mandate gehen nach Fehlerfeststellungen verloren,60  
Prüfungsgesellschaften erhöhen den Prüfungsaufwand nach Fehlerfeststellungen.61

Fehlerkorrekturen weisen ebenfalls auf unzureichende Prüfungsqualität hin. Risiko-
erhöhend wirken – wie bereits erwähnt – eine erst kurze Mandatslaufzeit und unzureichende 
Vertrautheit mit der Branche.62 Der Kritik an diesem Indikator (namentlich: seine Relevanz 
sei begrenzt, da er vergangenheitsbezogen ist – so liegen die erkannten Fehler meist Jahre  
zurück – und Fehlerkorrekturen seien zudem ein eher seltenes Ereignis63) ist nicht von der 
Hand zu weisen, aber überzogen. Dieser Indikator vermag durchaus Hinweise auch auf 
zukünftige (Prüfungs-)Qualität zu geben: Fehlerkorrekturen bei einem betroffenen Prüfer 
beziehungsweise einer Prüfungsgesellschaft in der Vergangenheit lassen auch für mehrere 
Jahre in die Zukunft höhere Wahrscheinlichkeiten für weitere Fehlerkorrekturen erwarten.64 
Offenbar gilt, dass Nachlässigkeiten keine Einzelfälle bleiben und nachwirken.

Auch die Qualitätssicherung durch Peer Reviews wirkt sich positiv auf die Prüfungsqualität 
aus.65 Ein zweites Augenpaar fördert ganz offensichtlich die Qualität, und zwar unabhängig 
davon, ob es das Auge des Gesetzes oder die Überprüfung durch Fachkollegen ist.

Prominente Indikatoren bisher unerforscht

Tone from the top: Gute Governance (mit der Abschlussprüfung als einem ihrer Bestand-
teile) ist nicht ohne Vorbildfunktion der Unternehmensleitung und ihrer Kommunikation 
von Werten in das Unternehmen hinein denkbar. Das dürfte breiter Konsens sein.66 Für die 
Abschlussprüfung tritt als weitere unverzichtbare Anforderung der Nachweis der Unabhän-
gigkeit hinzu.

Die hohe Bedeutung dieser beiden Faktoren (Tone from the Top und Unabhängigkeit) für 
die berufsständischen Fachgremien und die Wirtschaftsprüfer selbst hat allerdings bisher 
keinerlei Widerhall in der Forschung gefunden. Empirische Befunde hierzu konnten nicht 
gefunden werden. Diese ernüchternde Feststellung ist indes nachvollziehbar: Quantitative  
Methoden stoßen an ihre Grenzen, wenn es um das Erfassen von Verhalten und höchst  
individuellen Interaktionen geht. 

Einen Weg, wie das Wirken von Interaktion und Kontext erfasst werden kann, weist eine 
Studie aus Deutschland, die mit Tiefen- beziehungsweise Intensivinterviews Zugang zu  
Insiderwissen gewinnen konnte.

Kommunikation und Kontext als wesentliche Einflussgrößen – Ergebnisse aus Tiefen- 
beziehungsweise Intensivinterviews 

Ernstberger et al.67 haben mit 23 Vorsitzenden von Prüfungsausschüssen Tiefen- beziehungs-
weise Intensivinterviews geführt, um zu erkennen, wie diese zentralen Akteure im Abschluss-

60  Vgl. Daugherty et al. (2011), S. 242.
61  Vgl. Knechel et al. (2013), S. 400.
62  Vgl. Stanley/DeZoort (2007), S. 154; Romanus et al. (2008), S. 410.
63  Vgl. Francis (200), S. 348.
64  Vgl. Francis/Michas (2013), S. 548.
65  Vgl. Casterella et al. (2009), S. 732.
66  Vgl. Ruhwedel/Schaper (2020), S. 60.
67  Vgl. Ernstberger et al. (2019).
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prüfungsprozess Prüfungsqualität definieren, messen und welche Maßnahmen zur Sicherstel-
lung des angestrebten Qualitätsniveaus ergriffen werden.68 Die umfangreichen Ergebnisse sind  
damit subjektive Wahrnehmungen, die zudem durch den jeweiligen Kontext geprägt sind. 

Die Autoren verdeutlichen, dass Prüfungsqualität das Ergebnis eines komplexen Geflechts 
aus vertrauten Indikatoren, Kommunikation und Kontext ist.69 So nennen die Befragten 
als zentrale Voraussetzung von Qualität die intensive Interaktion und Kommunikation mit 
einem guten, also fachlich und persönlich kompetenten Abschlussprüfer beziehungsweise. 
Prüfungsteam.70 Es finden sich zudem Hinweise auf die Bedeutung von Prüfungsumfeld und  
Kontext für die Prüfungsqualität, nämlich die Professionalität der Finanzorganisation71 sowie 
die Rolle des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.72 Es wird deutlich, dass Prüfungs-
qualität nicht nur ein Verdikt über die Qualität des Abschlussprüfers ist, sondern auch von 
der Finanzorganisation des Unternehmens und vom Prüfungsausschuss abhängt. 

Der Beitrag von Ernstberger et al. zeigt einen Weg auf, das Thema Prüfungsqualität und 
ihre Einflussfaktoren zukünftig besser zu verstehen. Dazu bedarf es weiterer Forschung und  
Forschungsansätze, die gerade auch situative Einflüsse, Kontext und Interaktion erfassen 
können. Die offene Zusammenarbeit von Regulatoren, Wirtschaftsprüfern, der Wissen-
schaft und Financial Experts der Praxis wird sich dabei, so ist zu erwarten, als Voraussetzung 
wesentlicher Erkenntnisfortschritte erweisen.

68  Vgl. Ernstberger et al. (2019), S. 806.
69  Die Interviewten nennen hier herausgehoben Fehlerfeststellungen und Hinweise der DPR, S. 810.
70  Vgl. Ernstberger et al. (2019), S. 806.
71  Vgl. Ernstberger et al. (2019), S. 810.
72  Vgl. Ernstberger et al. (2019), S. 807.



27

2.    Darstellung und Diskussion 
der Befragungsergebnisse

2.1   Methodik und Rücklaufcharakteristika der 
Befragung

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde ein breites Spektrum von Prüfungsausschuss-
mitgliedern, Finanzvorständen und Wirtschaftsprüfern zu ihrer Einschätzung des Nutzens 
von Audit Quality Indicators für die Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung befragt. 
Darüber hinaus wurde erhoben, welche Rolle das Thema Prüfungsqualität in den (Bilanz-)
Sitzungen des Jahres 2020 bereits gespielt hat.73

Die Befragung wurde mittels eines Online-Fragebogens durchgeführt, der anonymisiert aus-
gewertet wurde.74 Sofern inhaltlich sinnvoll, wurden allen drei Personengruppen identische 
Fragen gestellt, um Unterschiede in der Einschätzung durch die betroffenen Gruppen her-
auszuarbeiten.

Neben der Beantwortung der Multiple Choice-Fragen hatten die Befragungsteilnehmer die 
Möglichkeit, Kommentare zu einzelnen Fragen abzugeben. Vor Versand der Fragebögen an 
die Studienteilnehmer wurde die Verständlichkeit und Eignung des Fragebogens mit Hilfe 
von Pretests geprüft. 

Angeschrieben wurden Finanzvorstände75 und Prüfungsausschussmitglieder deutscher 
börsennotierter Unternehmen aller Listing-Segmente. Darüber hinaus wurden Wirtschafts-
prüfer sowohl der Big-Four- und großer, international tätiger als auch mittelständischer 
Prüfungsgesellschaften eingebunden. Insofern wurden nicht alle theoretisch möglichen 
Kandidaten einer Teilnahme adressiert, was zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen kann. 
Gleichwohl ist kein systematischer Bias mit Blick auf Unternehmensgröße oder Branchen-
verteilung erkennbar, so dass aufgrund des insgesamt hohen Rücklaufs von repräsentativen 
Ergebnissen auszugehen ist.

Angeschrieben Teilgenommen
Rücklaufquote (Voll-
ständig ausgefüllt)

Finanzvorstände 110 56 50,9 % (38,2 %)

Prüfungsausschussmitglieder 70 41 58,6 % (50,0 %)

Wirtschaftsprüfer 79 44 55,7 % (44,3 %)

Summe 259 141 54,4 % (43,2 %)

73  Fragebögen im Anhang beigefügt.
74  Für die Befragung wurde das Tool SoSci Survey genutzt. Vgl. www.soscisurvey.de.
75   Im Anschreiben an die Finanzvorstände wurde darauf hingewiesen, dass ersatzweise auch eine andere Person den Fra-

gebogen ausfüllen kann, sofern sie unmittelbar mit der Abschlussprüfung und der Bilanzsitzung befasst war (etwa der 
Leiter Rechnungswesen).
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Die Prüfungsausschussmitglieder wurden gebeten, im Falle von Mehrfachmandaten den 
unternehmensindividuellen Fragebogenteil (insbesondere zur Adressierung des Themas in 
den (Bilanz-)Sitzungen des Jahres 2020) für jedes Unternehmen separat auszufüllen. Die  
32 Prüfungsausschussmitglieder, die Angaben zur Anzahl ihrer Mandate gemacht haben, 
repräsentieren insgesamt 57 Prüfungsausschüsse:

Anzahl Ausschüsse 1 2 3 4

Anzahl PA-Mitglieder 15 10 6 1

Bei der Auswertung der Befragungsergebnisse76 wurden alle abgegebenen Antworten 
für eine bestimmte Frage berücksichtigt, auch wenn ein Befragungsteilnehmer nicht alle  
Fragen der Studie beantwortet hat. Daraus ergeben sich unterschiedlich große Stichproben 
bei den verschiedenen Fragen. 

Von den befragten Wirtschaftsprüfern sind 61,8 Prozent bei einer der Big-Four-Gesellschaften 
tätig, 38,2 Prozent bei anderen Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Von den befragten Finanz-
vorständen gaben 92,3 Prozent an, von den Big-Four geprüft zu werden, von den befragten  
Prüfungsausschussmitgliedern 94,2 Prozent. Diese Divergenz wird bei der Interpretation der 
Ergebnisse zu berücksichtigen sein. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Für welche Prüfungsgesellschaft ist Ihr Abschlussprüfer/sind Sie tätig? 

61,8

94,6

92,3

38,2

5,4

7,7

n Sonstige     n „Big Four“ 

CFO (n=39)

PA-Mitglied (n=56)

Wirtschaftsprüfer (n=34)

Abbildung 3: Übersicht Prüfungsgesellschaften

Abbildung 2: Abgrenzung von Audit Quality Indicators (eigene Abbildung)
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Input-orientierte
AQI

Prozessual-orientierte
AQI

Output-orientierte
AQI

•  Kompetenz/Erfahrung  
des Prüfungsteams

•  Einbindung des verant- 
wortlichen Prüfungspartners

•   Verfügbarkeit des  
Prüfungsteams

•  Branchenkenntnisse

•  Arbeitsbelastung des  
Prüfungsteams

•  Unabhängigkeit

•  Einbindung von Experten

•  Nutzung digitalisierter  
Prüfungstools

• Prüfungsplanung

• Prüfungsschwerpunkte

• Fraud-Prüfung

•  Qualitätssicherung der  
Prüfungsgesellschaft

•  Prüfungssicherheit und  
Prüfungsgenauigkeit

• Wesentlichkeitsschwellen

•  Prüfungshandlungen 
und Prüfungsrisiko

•  Prüfung Kontrollsysteme

•  Auskunft über wesent-
liche Schwächen der 
Prozesse und Systeme

•  Ausmaß an Bilanzpolitik

•  Planmäßiger Ablauf der 
Prüfung

•  Anzahl Fehlerfeststellun-
gen DPR

•  Inspektionen WPK

•  Peer Review

•  Prüfungsbericht

•  Testat

Kontextbezogene AQI zum Prüfungsumfeld

•  Intensität der Kommunikation  
der Prüfungsbeteiligten

•  Bereitstellung von  
Informationsmaterial

•  Kritische Grundhaltung des Prüfers

•  Rollenverteilung der Prüfungsbeteiligten

•  Corporate Governance-Strukturen

76   Wir bedanken uns bei Herrn Felix Müller, B.A. für die wertvolle Unterstützung im Rahmen der Datenerhebung und -auswertung.
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2.2   Neuregelung durch den Kodex und  
Auseinandersetzung mit der Qualität der 
Abschlussprüfung

In der ersten Frage wurden die Befragten gebeten anzugeben, ob ihnen die im März 
2020 wirksam gewordene Änderung des Deutschen Corporate Governance Kodex vom  
16. Dezember 2019 mit Blick auf die Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung bekannt ist.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ist Ihnen bekannt, dass gemäß Empfehlung D.11 des DCGK 2019  
der Prüfungsausschuss regelmäßig eine Beurteilung der Qualität  
der Abschlussprüfung vornehmen soll? 

100

91,0

93,0

n Ja     n Nein 

CFO (n=41)

PA-Mitglieder (n=33)

Wirtschaftsprüfer (n=36)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Befürworten Sie die entsprechende Neuregelung des DCGK?

1=starke Befürwortung; 6=starke Ablehnung              Ø: CFO=2,2; PA-Mitgl.=2,0; WP=1,5

Haben Sie sich persönlich aus diesem Anlass bereits mit dem Thema  
Qualität der Abschlussprüfung auseinandergesetzt?

1=sehr intensiv; 6=noch gar nicht                                       Ø: CFO=3,1; PA-Mitgl.=2,5; WP=2,3

61,1

33,3

36,4

18,2

34,2 39,0
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54,6
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12,2

19,1

6,1

9,1

5,6

16,7

4,9

19,1

6,1

6,0

8,3 8,3

4,9

14,3

6,1

12,1

4,9

7,0

9,0

CFO (n=41)

PA-Mitglied (n=33)

Wirtschaftsprüfer (n=36)
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2,4

Abbildung 4: Bekanntheit der DCGK-Änderungen

Abbildung 5: Einschätzung der DCGK-Neuregelung

Abbildung 6: Bisherige Auseinandersetzung mit der Qualität der Abschlussprüfung
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Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Beteiligten an der Abschlussprüfung von Unterneh-
men insgesamt über einen guten bis sehr guten Kenntnisstand über die neue Empfehlung 
verfügen; bei den befragten Wirtschaftsprüfern zeigten sich sogar alle informiert. Bei den 
Finanzvorständen waren lediglich 7 Prozent nicht informiert, bei den Prüfungsausschussmit-
gliedern indes fast jedes zehnte Mitglied (9 Prozent). Deutlich divergierender ist hingegen 
die Einschätzung der neuen Empfehlung. Während lediglich 73,2 Prozent der Finanzvorstände 
die Verpflichtung der Prüfungsausschüsse zur Beurteilung der Qualität des Abschlussprüfers  
(stark) befürworten, sehen 91,7 Prozent der Wirtschaftsprüfer diese positiv. Unter den  
Prüfungsausschussmitgliedern liegt die Akzeptanz bei 81,9 Prozent.
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der Prüfungsausschuss regelmäßig eine Beurteilung der Qualität  
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Das Ergebnis ist insofern bemerkenswert, da man hätte vermuten können, dass gerade die 
Wirtschaftsprüfer es kritisch sehen, wenn ihre Arbeit einer zusätzlichen Kontrolle unter-
zogen werden soll.

Fast drei Viertel (72,8 Prozent) aller befragten Prüfungsausschussmitglieder haben die recht-
liche Neuregelung zum Anlass genommen, sich „sehr intensiv“ oder „intensiv“ mit der Qua-
lität der Abschlussprüfung auseinanderzusetzen, nur 12,1 Prozent gaben an, sich „noch gar 
nicht“ damit befasst zu haben.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ist Ihnen bekannt, dass gemäß Empfehlung D.11 des DCGK 2019  
der Prüfungsausschuss regelmäßig eine Beurteilung der Qualität  
der Abschlussprüfung vornehmen soll? 
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Die Ergebnisse zeugen von einem überwiegend großen Bewusstsein für die Relevanz von Verän-
derungen im Kodex und damit verbunden einem hohen Verantwortungsbewusstsein der befrag-
ten Prüfungsausschussmitglieder. Auch bei den Wirtschaftsprüfern zeigt sich eine gesteigerte 
Wahrnehmung. Zwei Drittel (66,6 Prozent) der befragten Wirtschaftsprüfer gaben an, sich „inten-
siv“ oder „sehr intensiv“ mit der Qualität der Abschlussprüfung auseinandergesetzt zu haben. Bei 
den Finanzvorständen trifft das lediglich auf knapp die Hälfte der Befragten (47,6 Prozent) zu.

Nicht erst der Kodex hat zu einer Auseinandersetzung mit der Qualität der Abschluss-
prüfung geführt. So gibt eine große Mehrheit aller Befragter an, dass das Thema für sie auch 
schon vor 2020 relevant war.
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Hatte für Sie vor dem Jahr 2020 das Thema Qualität der  
Abschlussprüfung Relevanz in Ihrer Tätigkeit?
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Glauben Sie, dass die Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung  
durch den Prüfungsausschuss geeignet ist, Fehlentwicklungen wie im  
Fall Wirecard zukünftig zu verhindern?
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Abbildung 7: Relevanz des Themas vor 2020

Abbildung 8: Eignung zur Verhinderung von Fehlentwicklungen

Abbildung 9: Einschätzung der Wirksamkeit normaler Abschlussprüfungen
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Wie schon bei den vorangegangenen Fragen zeigt sich auch hier, dass die Wirtschaftsprüfer 
den größten Fokus auf das Thema gelegt haben; die Finanzvorstände den (vergleichsweise) 
geringsten – wenngleich immerhin 78 Prozent angeben, dass die Qualität der Abschluss-
prüfung auch in der Vergangenheit bereits Relevanz besaß.

Die Neuregelung des FISG zur verpflichtenden Einrichtung eines Prüfungsausschusses und 
zur Befassung des Prüfungsausschusses mit der Prüfungsqualität fällt in eine Zeit, in der 
die Wirtschaftsprüfer ebenso wie die Aufsichtsräte durch den Wirecard-Skandal massiv in der 
Kritik stehen. Vor diesem Hintergrund ist zu hinterfragen, inwieweit die betroffenen Akteure 
davon ausgehen, dass die Neuregelung geeignet ist, derartige Problemfälle künftig zu ver-
hindern. 

Die Ergebnisse sind eindeutig – nur eine Minderheit der Befragten sieht die Qualitäts-
beurteilung der Abschlussprüfung durch den Prüfungsausschuss als probates Mittel an, 
Fehlentwicklungen wie im Fall Wirecard künftig zu verhindern. Bei den Wirtschaftsprüfern 
halten dieses immerhin noch 26,4 Prozent für möglich (Kategorie 1 oder 2), bei den Prü-
fungsausschussmitgliedern lediglich 21,2 Prozent und bei den CFO ist gerade einmal jeder 
Zehnte der Meinung, dass eine Verbesserung eintreten wird (10,3 Prozent).
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Interessant ist, dass zwei Drittel der Finanzvorstände (66,7 Prozent) der Auffassung sind, dass 
diese Qualitätssicherungsmaßnahme wenig bis gar keine Wirkung entfalten wird (Katego-
rien 4 bis 6), wenn – wie im Fall Wirecard – kriminelle Energie auf Seiten der handelnden 
Vorstände im Spiel ist. Und auch die Wirtschaftsprüfer zeigen sich überwiegend skeptisch.
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Knapp 70 Prozent der Wirtschaftsprüfer sind darüber hinaus der Ansicht, dass eine derartige  
Falschbilanzierung im Rahmen einer normalen Prüfung nur eingeschränkt erkannt  
werden kann.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hatte für Sie vor dem Jahr 2020 das Thema Qualität der  
Abschlussprüfung Relevanz in Ihrer Tätigkeit?
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Glauben Sie, dass die Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung  
durch den Prüfungsausschuss geeignet ist, Fehlentwicklungen wie im  
Fall Wirecard zukünftig zu verhindern?

1=geeignet; 6=nicht geeignet                                          Ø: CFO=4,3; PA-Mitgl.=3,7; WP=3,8
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Eine Mehrheit der Abschlussprüfer hält den derzeitigen Prozess der Abschlussprüfung 
nur eingeschränkt für geeignet, um betrügerisches Handeln verlässlich aufzudecken. Die 
Gründe sind vielschichtig. Einige der Umfrageteilnehmer geben an, dass systematische 
und vorsätzliche betrügerische Handlungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nur 
sehr schwierig und dann zumeist nicht rechtzeitig aufgedeckt werden können. Weiter wird 
mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Abschlussprüfung darauf ausgelegt sei zu prüfen, 
ob der Jahresabschluss ordnungsgemäß aufgestellt wurde und die handelsrechtlichen  
Vorschriften der Aufstellung eingehalten wurden. Dazu gehöre aber nicht der Einsatz foren-
sischer Prüfungselemente. 

Diese Einschätzung wird auch in den Freitext-Kommentaren zu dieser Frage deutlich. Über-
wiegend wird dort angegeben, dass Betrug durch eine standardisierte Abschlussprüfung 
nicht aufgedeckt werden kann. 

Beispielhafte Aussagen von Wirtschaftsprüfern:

 „[…] Hier hat der AP seine kritische Grundhaltung zu wahren. Allerdings ist die 
Abschlussprüfung nicht darauf ausgelegt, fraudulente Hand lungen zu entdecken.  
Dieses erfordert einen abweichenden Prüfungsansatz wie im IDW Fachgutachten 
1/1937 i.d.F. 1990: Pflichtprüfung und Unterschlagungsprüfung zu Unterschlagungs
prüfungen ausgeführt ist. Dieser Ansatz geht von einem über die kritische Grund
haltung des Abschlussprüfers hinausgehenden, besonderen Misstrauen des Unter
schlagungsprüfers aus und umfasst in vielen Fällen eine vollständige Prüfung der zu 
dem Prüfungsgebiet gehörenden Geschäftsvorfälle und Bestände und eine detektivi
sche Beurteilung der vorgelegten Prüfungsunterlagen. Ein derartiger Prüfungsansatz 
entspricht nicht der Vorgehensweise bei einer pflichtgemäßen Abschlussprüfung.“

„sinnbefreite KPIs 
und Formalismen“ 
(Wirtschaftsprüfer)

 „nur kein Formalismus / Aus
füllen von Fragebögen, etc !!!!!!“ 
(Prüfungs ausschussmitglied)

„Ein wahrer  
Papiertiger!!!!“  
(CFO)

„Eine Abschlussprüfung ist eine Ordnungsmäßigkeits
prüfung, keine Unterschlagungsprüfung. Insoweit wird 
bei einer ‘normalen‘ Abschlussprüfung nicht jeder Verstoß 
(Fraud) aufgedeckt werden. Wenn das zum Ziel gemacht 
werden soll, müssen die Regeln geändert werden.“
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Betrug und kriminelles Verhalten wird sich auch durch eine Verschärfung der Regulierung 
niemals vollkommen ausschließen lassen. Um Betrug im Rahmen der Abschlussprüfung 
besser aufzudecken, müsste vor allem die kritische Grundhaltung des Abschlussprüfers 
gestärkt werden. Die jüngste vom International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) angestoßene Reform der International Standards on Quality Management (ISQM) 
hat dies zum Ziel. Ein Zusammenwirken starker und integrer Persönlichkeiten sowohl auf 
Seiten des Abschlussprüfers als auch auf Seiten des Prüfungsausschussvorsitzenden wird 
einen entscheidenden Beitrag zur Vermeidung krimineller Vorfälle leisten und könnte durch 
eine zielgerichtete Stärkung von Hinweisgebersystemen unterstützt werden. 

2.3  Einschätzung von Audit Quality Indicators 
als Messgröße für Prüfungsqualität

Die Mehrheit der Studienteilnehmer befürwortet die Nutzung von Audit Quality Indicators 
zur Einschätzung der Qualität der Abschlussprüfung.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Haben Sie den Eindruck, dass die Rechnungslegungsprozesse sowie 
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagement
systems und des internen Revisionssystems vom Abschlussprüfer und 
vom Prüfungsausschuss ausreichend geprüft werden, um Bilanzierungs
fehler frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden?     (Nur CFO befragt, n=34)

87,2
n Ja    n  Es besteht  

Verbesserungs-
potential

12,8
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Halten Sie es für sinnvoll, die Qualität des Abschlussprüfers anhand  
quantifizierbarer „Audit Quality Indicators“ zu messen?

1=sehr sinnvoll; 6=nicht sinnvoll                                              Ø: CFO=2,9; PA-Mitgl.=2,3; WP=2,2

30,6

44,4

36,6

29,6

38,9

19,5

3,7

19,4

12,2

3,7

5,6 5,6

9,8CFO (n=41)

PA-Mitglied (n=27)

Wirtschaftsprüfer (n=36)

n 1   n 2   n 3   n 4   n 5   n 6  

14,6

18,5

7,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Teilweise wird argumentiert, dass die Erhebung und Dokumentation  
quantitativer Indikatoren, wie z.B. „Auftragsstunden des Prüfungspartners“ 
dazu führen könnte, dass Prüfungsgesellschaften gezielt diese Indikatoren 
optimieren, ohne dass tatsächlich eine gesteigerte Prüfungsqualität die 
Folge ist. Teilen Sie diese Einschätzung?

1=Zustimmung; 6=Ablehnung                                             Ø: CFO=2,8; PA-Mitgl.=2,6; WP=3,4

8,6

27,3

32,5

24,2

20,0

22,5

9,1

28,6

12,5

15,2

17,1 17,1

10,0CFO (n=40)

PA-Mitglied (n=33)

Wirtschaftsprüfer (n=35)

n 1   n 2   n 3   n 4   n 5   n 6   

17,5

24,2

5,0

8,6

Weitere Abbildung

Abbildung 10: Einschätzung der Sinnhaftigkeit quantifizierbarer AQI

Abbildung 11: Beurteilung quantitativer Audit Quality Indicators
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Besonders groß ist die Zustimmung unter den Wirtschaftsprüfern, von denen 69,5 Prozent Kate-
gorie 1 oder 2 wählten. Bei den Prüfungsausschussmitgliedern liegt die Zustimmung bei 62,9 Pro-
zent, die Finanzvorstände sind mit 51,2 Prozent Zustimmung zu Kategorie 1 oder 2 eher uneins.

Die hohe Zustimmung auf Seiten der Prüfer und der Prüfungsausschussmitglieder spricht 
dafür, dass es Checklisten mit quantitativen Indikatoren den Abschlussprüfern erleich-
tern zu dokumentieren, dass sie Qualität geliefert haben. Insbesondere eher unerfahrene  
Prüfungsausschussmitglieder haben gleichermaßen eine Art Leitfaden, welche Themen-
bereiche sie im Rahmen der Überprüfung der Prüfungsqualität zu adressieren haben. 

Inwieweit eine solche stark an quantitativen Kriterien orientierte Dokumentation tatsächlich 
geeignet ist, die Qualität der Prüfung zu beurteilen, ist indes offen. So wäre denkbar, dass 
die Erhebung und Dokumentation quantitativer Indikatoren wie zum Beispiel Auftragsstun-
den des Prüfungspartners oder Einsatz von Experten dazu führt, dass Prüfungsgesell schaften 
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gezielt diese Indikatoren optimieren, ohne dass tatsächlich eine gesteigerte Prüfungs-
qualität die Folge ist. Das Ergebnis wären vielmehr gestiegene Kosten auf Seiten der Unter-
nehmen. Prüfungsausschüsse könnten sich vorschnell in Sicherheit wiegen, da sie ja die 
Indikatoren abgehakt haben und auf eine intensivere Einlassung verzichten.
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Die Hälfte sowohl der Finanzvorstände (50,0 Prozent) als auch der Prüfungsausschussmit-
glieder (51,5 Prozent) schätzen das Risiko einer gezielten Optimierung quantitativer Indi-
katoren ohne spiegelbildliche Steigerung der Prüfungsqualität als sehr hoch oder hoch ein 
(Kategorie 1 und 2). Jeweils nur rund jeder vierte Befragte beider Gruppen (Prüfungsaus-
schussmitglieder: 24,3 Prozent, CFO: 27,5 Prozent) erachtet das Risiko als wenig oder nicht 
relevant (Kategorien 4 bis 6). 

Hier zeigen sich deutliche Unterschiede bei Wirtschaftsprüfern, von denen lediglich  
28,6 Prozent dieses Risiko mit den Kategorien 1 und 2 bewertet. Nimmt man indes Kategorie 3  
„eher Befürwortung dieses Risikos“ hinzu, ist auch die Mehrheit der Prüfer der Meinung, dass  
dieses Risiko bestehen könnte (57,2 Prozent).

Bei der Frage, welche Audit Quality Indicators als geeignet angesehen werden, eine  
Einschätzung über die Qualität der Abschlussprüfung abzugeben, wurden input- und pro-
zessbezogene Faktoren auf Ebene des individuellen Engagements berücksichtigt. 
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6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1

Welche der folgenden Kriterien sind Ihrer Ansicht nach geeignet,  
die Qualität der Abschlussprüfung messbar zu machen?

(1=geeignet; 6=ungeeignet)

n CFO (n=40)       n PA-Mitglieder (n=33)       n Wirtschaftsprüfer (n=34)  

Berufserfahrung des Prüfers

Unabhängigkeit des Prüfers

Zeitliche Verfügbarkeit des Prüfers

Arbeitsbelastung des Prüfers

Planmäßiger Ablauf der Prüfung

Einsatz von Spezialisten

Einsatz digitaler Prüfungstools

Umgang des Prüfers mit

Intensität der Kommunikation 

signifikanten Risiken

des Prüfers mit dem Aufsichtsrat

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Haben Sie den Eindruck, die Qualität Ihres Abschlussprüfers einschätzen  
zu können/dass der Prüfungsausschuss die Qualität der Abschlussprüfung 
richtig einschätzen kann?

1=Zustimmung; 6=Ablehnung                                             Ø: CFO=2,5; PA-Mitgl.=2,3; WP=3,2

53,3

38,5

33,3

26,5

23,1

35,3

18,0

3,3

23,5 11,8

CFO (n=39)

PA-Mitglied (n=30)

Wirtschaftsprüfer (n=34)

n 1   n 2   n 3   n 4   n 5   n 6  

18,0

10,0

2,6

2,9

Abbildung 12: Einschätzung verschiedener Audit Quality Indicators

Abbildung 15: Einschätzung der Kompetenz des PA zur Beurteilung des WP
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Interessant ist, dass über alle abgefragten Indikatoren hinweg die Finanzvorstände diesen 
die geringste Eignung für die Einschätzung der Prüfungsqualität zumessen, wohingegen 
die Prüfungsausschussmitglieder insgesamt die Eignung am optimistischsten einschätzen. 

Folgende Audit Quality Indicators werden dabei von den drei Gruppen als besonders 
bedeutsam eingeschätzt:

CFO PA-Mitglied Wirtschaftsprüfer

Top 1  
Indikator

Umgang mit signifikanten 
Risiken (1,88)

Einsatz von Spezialisten 
(1,43)

Umgang mit signifikanten 
Risiken (1,31)

Top 2  
Indikator

Einsatz von Spezialisten 
(2,00)

Umgang mit signifikanten 
Risiken (1,46)

Intensität der Kommuni-
kation zw. WP u. AR (1,64)

Top 3  
Indikator

Unabhängigkeit des  
Prüfers (2,13)

Unabhängigkeit des  
Prüfers (1,54)

Berufserfahrung des  
Prüfers (1,64)

Abbildung 13: Besonders relevante Audit Quality Indicators
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Bei Finanzvorständen und Prüfungsausschussmitgliedern stehen die gleichen drei Indika-
toren auf den ersten drei Plätzen, wenngleich in etwas anderer Reihenfolge. Der Umgang 
mit signifikanten Risiken wird von allen drei befragten Gruppen auf Platz 1 oder 2 gesetzt.  
Interessant ist, dass bei den Prüfern mit der Intensität der Kommunikation und der 
Berufserfahrung zwei Faktoren gleichauf auf Rang 2 landen, die von den beiden anderen  
Gruppen erst später genannt werden. Insbesondere die Finanzvorstände messen einer 
intensiven Kommunikation zwischen Abschlussprüfer und Prüfungsausschuss eher geringe  
Bedeutung zu (2,68). Dies könnte damit zusammenhängen, dass diese entweder den  
Nutzen nicht erkennen oder einen möglichen Mehraufwand befürchten. So könnte auch 
erklärt werden, dass bei den freien Nennungen (vgl. Abbildung 14) die Kommunikation zwi-
schen Prüfungsausschuss und Abschlussprüfer ohne Vorstand im Vergleich zu den anderen 
beiden Gruppen am wenigsten genannt wird.

Aus Sicht der Befragten wird den Kriterien Planmäßiger Ablauf der Prüfung, Einsatz  
digitaler Prüfungstools sowie Arbeitsbelastung des Prüfers die geringste Bedeutung beige-
messen.

Auf eine freie Abfrage hin wurden die folgenden Indikatoren zur Beurteilung der Prüfungs-
qualität besonders häufig genannt:

Anzahl 
Nennungen

CFO PA- 
Mitglieder

Wirtschafts- 
prüfer

Summe 

Branchen- 
kenntnisse 11 6 9 26

Kommunikation  
PA und WP ohne Vorstand 2 5 9 16

Intensität der Kommunikation 
zwischen WP und PA 5 5 1 11

Partner- 
Involvement 4 2 4 10

Angemessenes  
Prüfungshonorar 1 1 7 9

Supervising Authority  
Inspection Results 4 2 2 8

Abbildung 14: Weitere relevante Audit Quality Indicators (teilweise zusammengefasst)

Besonders bedeutsam werden Branchenkenntnisse eingeschätzt. Darüber hinaus wird 
deutlich, dass die Intensität der Kommunikation zwischen Abschlussprüfern und Prüfungs-
ausschuss als erfolgskritisch angesehen wird; vielfach wird eine Kommunikation gezielt 
ohne den Vorstand gefordert, die bereits in der quantitativen Abfrage insbesondere durch 
die Wirtschaftsprüfer als erfolgskritisch angesehen wurde. 

Die Beurteilung der Prüfungsqualität mit Hilfe von Audit Quality Indicators legt die Verwen-
dung von Checklisten nahe, um die Erfüllung der einzelnen Indikatoren zu überprüfen. Eine 
teilweise sehr kritische Haltung gegenüber einer so stark formalen Umsetzung der Qualitäts-
überprüfung wird deutlich, wenn man die sonstigen Ideen und Anregungen betrachtet, die 
von den Teilnehmern ergänzend genannt werden konnten. 13 von insgesamt 50 Kommen-
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taren (26 Prozent) gingen inhaltlich in die Richtung, dass rein formale Anforderungen keine 
Ver besserung der Prüfungsqualität zur Folge haben werden. Beispiele:

 „[…] Hier hat der AP seine kritische Grundhaltung zu wahren. Allerdings ist die 
Abschlussprüfung nicht darauf ausgelegt, fraudulente Hand lungen zu entdecken.  
Dieses erfordert einen abweichenden Prüfungsansatz wie im IDW Fachgutachten 
1/1937 i.d.F. 1990: Pflichtprüfung und Unterschlagungsprüfung zu Unterschlagungs
prüfungen ausgeführt ist. Dieser Ansatz geht von einem über die kritische Grund
haltung des Abschlussprüfers hinausgehenden, besonderen Misstrauen des Unter
schlagungsprüfers aus und umfasst in vielen Fällen eine vollständige Prüfung der zu 
dem Prüfungsgebiet gehörenden Geschäftsvorfälle und Bestände und eine detektivi
sche Beurteilung der vorgelegten Prüfungsunterlagen. Ein derartiger Prüfungsansatz 
entspricht nicht der Vorgehensweise bei einer pflichtgemäßen Abschlussprüfung.“

„sinnbefreite KPIs 
und Formalismen“ 
(Wirtschaftsprüfer)

 „nur kein Formalismus / Aus
füllen von Fragebögen, etc !!!!!!“ 
(Prüfungs ausschussmitglied)

„Ein wahrer  
Papiertiger!!!!“  
(CFO)

„Eine Abschlussprüfung ist eine Ordnungsmäßigkeits
prüfung, keine Unterschlagungsprüfung. Insoweit wird 
bei einer ‘normalen‘ Abschlussprüfung nicht jeder Verstoß 
(Fraud) aufgedeckt werden. Wenn das zum Ziel gemacht 
werden soll, müssen die Regeln geändert werden.“

2.4   Status Quo der Zusammenarbeit zwischen 
Prüfern und Prüfungsausschuss

Befragt nach der Fähigkeit der Prüfungsausschussmitglieder zur Beurteilung der Qualität  
des Abschlussprüfers zeigen sich erhebliche Unterschiede in der Selbst- und Fremdein-
schätzung: 63,3 Prozent der Prüfungsausschussmitglieder sind der Meinung, dass sie die  
Qualität der Abschlussprüfung ihres Unternehmens problemlos einschätzen können 
und antworten mit Kategorie 1 oder 2. Fast alle Befragten (96,7 Prozent) wählen auf der 
Sechser skala wenigstens Kategorie 3. Die Prüfer hingegen sehen dieses deutlich kritischer:  
35,3 Prozent der befragten Abschlussprüfer antworten mit 4 oder 5 – das Vertrauen in die 
diesbezügliche Kompetenz des Prüfungsausschusses ist offensichtlich gering. Die Einschät-
zung der Finanzvorstände bewegt sich zwischen den beiden Positionen, sie schätzen die 
Fähigkeit der Prüfungsausschussmitglieder zur Beurteilung des Abschlussprüfers schwä-
cher ein als diese selbst, jedoch besser als die Abschlussprüfer.

6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1

Welche der folgenden Kriterien sind Ihrer Ansicht nach geeignet,  
die Qualität der Abschlussprüfung messbar zu machen?

(1=geeignet; 6=ungeeignet)

n CFO (n=40)       n PA-Mitglieder (n=33)       n Wirtschaftsprüfer (n=34)  

Berufserfahrung des Prüfers
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Umgang des Prüfers mit

Intensität der Kommunikation 

signifikanten Risiken

des Prüfers mit dem Aufsichtsrat
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Haben Sie den Eindruck, die Qualität Ihres Abschlussprüfers einschätzen  
zu können/dass der Prüfungsausschuss die Qualität der Abschlussprüfung 
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1=Zustimmung; 6=Ablehnung                                             Ø: CFO=2,5; PA-Mitgl.=2,3; WP=3,2
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Abbildung 12: Einschätzung verschiedener Audit Quality Indicators

Abbildung 15: Einschätzung der Kompetenz des PA zur Beurteilung des WP

©
 D

eu
ts

ch
es

 A
kt

ie
ni

ns
tit

ut
 e

.V
.  

©
 D

eu
ts

ch
es

 A
kt

ie
ni

ns
tit

ut
 e

.V
.  

Auch in den Freitextkommentaren wird deutlich, dass nach weitverbreiteter Meinung nicht 
alle Prüfungsausschussmitglieder die Kompetenzanforderungen vollumfänglich erfüllen. 
Defizite betreffen vor allem fehlende fachliche Kompetenzen auf dem Gebiet des Rech-
nungswesens sowie der Abschlussprüfung, ein teilweise mangelndes Verständnis für die 
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internen Kontrollsysteme und zu wenig Nähe und Verständnis für das operative Geschäft 
der Gesellschaft. Vereinzelt wird genannt, Prüfungsausschüsse würden sich größtenteils aus 
der Prüfung heraushalten und die Festlegung eigener Prüfungsschwerpunkte verzichten. 

Differenziert man jedoch die Ergebnisse nach Prüfern aus Big-Four-Gesellschaften und  
kleineren Prüfungsgesellschaften ergibt sich ein abweichendes Bild. Die Big-Four-Prüfer 
schätzen die Fähigkeiten ihres Prüfungsausschusses im Schnitt höher ein als die kleineren 
(durchschnittliche Bewertung 2,95 gegenüber 3,31).

Bei der Frage, ob die Intensität der Kommunikation zwischen Prüfungsausschussmitgliedern 
und Abschlussprüfern ausreichend ist, um Bilanzierungsfehler frühzeitig zu erkennen und zu 
unterbinden sind über 80 Prozent der Wirtschaftsprüfer davon überzeugt, dass es Optimierungs-
potenzial gibt. Die Prüfungsausschussmitglieder sind hier erneut deutlich selbstsicherer; knapp 
60 Prozent sind der Meinung, dass die gelebte Praxis der Kommunikation ausreichend ist.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ist die gelebte Praxis der Kommunikation zwischen Prüfungsausschuss 
bzw. Aufsichtsrat und Abschlussprüfer innerhalb und außerhalb der  
Bilanzsitzung ausreichend, um Bilanzierungsfehler effektiv und effizient 
frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden? 

19,4

57,6PA-Mitglieder (n=43)

Wirtschaftsprüfer (n=26)

42,4

80,6

n Ja    n  Es besteht  
Verbesserungsbedarf 
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Wie stellt der Aufsichtsrat bzw. der Prüfungsausschuss sicher, dass die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie die Wirksamkeit  
des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des 
internen Revisionssystems geeignet sind, Bilanzierungsfehler frühzeitig  
zu erkennen und zu unterbinden?

(Mehrfachnennungen möglich, nur PA-Mitglieder befragt, n=30)
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Abbildung 16: Einschätzung der Intensität der Kommunikation zwischen Prüfungsausschuss 
und Abschlussprüfer

Abbildung 17: Form der Aufgabenwahrnehmung durch den Prüfungsausschuss

Abbildung 18: Veränderung des Umfangs der Qualitätsprüfung
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Differenziert man jedoch die Ergebnisse nach Prüfern aus Big-Four- und kleineren Gesellschaf-
ten so wird deutlich, dass sich insbesondere die Nicht-Big-Four-Prüfer eine Intensivierung 
der Kommunikation wünschen (lediglich 15,4 Prozent zeigen sich mit der gelebten Praxis der 
Kommunikation zufrieden gegenüber 23,8 Prozent bei den Big-Four-Prüfern). Da diese klei-
neren Prüfungsgesellschaften eher kleinere Unternehmen prüfen, könnte vermutet werden, 
dass der Reifegrad der Finanzorganisation und die Professionalisierung der Aufsichtsrats- 
und Prüfungsausschusstätigkeit geringer ist als in den großen Unternehmen. Die befragten  
Prüfungsausschussmitglieder hingegen werden in 94,6 Prozent der Fälle durch Big-Four-
Gesellschaften geprüft und sind somit in eher großen Unternehmen aktiv; hier wird in aller 
Regel ein höheres Bewusstsein für eine professionelle Mandatswahrnehmung vorhanden sein.

Mit Blick auf die recht negative Wahrnehmung der befragten Wirtschaftsprüfer ist zu konsta-
tieren, dass Kommunikation grundsätzlich zweiseitig stattfindet. Der IDW Prüfungsstandard 
470 über „Grundsätze für die Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwort lichen“ 
betont an verschiedenen Stellen die Notwendigkeit einer proaktiven Kommunikation durch 
den Abschlussprüfer, unter anderem  gegenüber dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.77

Die Finanzvorstände wurden befragt, welche Möglichkeit sie für sich sehen, die Qualität 
ihres Abschlussprüfers einzuschätzen. 35 CFOs haben die Möglichkeit einer Kommentierung 
genutzt. 20 Finanzvorstände (57 Prozent) nennen Aspekte, die unmittelbar auf die regelmä-

77  Vgl. IDW PS 470 n.F., insb. Tz. 19-32.
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ßige und intensive Kommunikation mit dem Wirtschaftsprüfer abstellen. Ein Finanzvorstand 
beschreibt zudem ein sehr umfassendes Qualitäts-Monitoring wie folgt: 

„Wir führen jährliche strukturierte Umfragen innerhalb des Rechnungs
wesens, der Finanzvorstände, Controlling, Tax und Investor Relations zur 
Prüfungsqualität durch. Ergebnis sind quantitative und qualitative Aus
sagen. Regelmäßige Feedbackgespräche mit dem Wirtschaftsprüfer.“

„Honorar steht in Korrelation zu Qualität und die Abwärtsspirale ist aufzuhalten, Qualität 
hat ihren Preis und PA Vorsitzende sollten nicht immer nur den billigsten nehmen. Einkaufs
abteilungen und Reverse Auctions für Jahresabschlussprüfungen führen zu Qualitätsverlust.“

„Häufig ist derzeit blindes 
Vertrauen auf den Abschluss
prüfer zu beobachten.“ „Beide Seiten (Preparer und Prüfer) 

müssen als Vorbildung im PA vertre
ten sein, um die explizite und impli
zite Anreizsituation in komplexen 
Rechnungslegungs und Prüfungs
situationen beurteilen zu können.“ 

„eine Praxiswoche beim 
Abschlussprüfer“ 

Auch die Wirtschaftsprüfer messen der intensiven Kommunikation ein erhebliches Gewicht 
bei. 21 von 45 Freitext-Antworten (47 Prozent) stellen auf den Bereich der intensiven Kommuni-
kation zwischen Abschlussprüfer und Prüfungsausschuss als zentralem Erfolgsfaktor ab. 

Jeder vierte Wirtschaftsprüfer (24 Prozent, elf Antworten) nennt als Voraussetzung einer bes-
seren Einschätzung der Prüfungsqualität durch den Prüfungsausschuss eine bessere Qualifi-
zierung vieler Prüfungsausschussmitglieder. Auch hier sei noch einmal darauf hingewiesen, 
dass knapp 40 Prozent der befragten Wirtschaftsprüfer in Nicht-Big-Four-Gesellschaften 
tätig sind, die hauptsächlich kleinere Unternehmen prüfen.

Beispielhafte Aussagen von Wirtschaftsprüfern:

„Wir führen jährliche strukturierte Umfragen innerhalb des Rechnungs
wesens, der Finanzvorstände, Controlling, Tax und Investor Relations zur 
Prüfungsqualität durch. Ergebnis sind quantitative und qualitative Aus
sagen. Regelmäßige Feedbackgespräche mit dem Wirtschaftsprüfer.“

„Honorar steht in Korrelation zu Qualität und die Abwärtsspirale ist aufzuhalten, Qualität 
hat ihren Preis und PA Vorsitzende sollten nicht immer nur den billigsten nehmen. Einkaufs
abteilungen und Reverse Auctions für Jahresabschlussprüfungen führen zu Qualitätsverlust.“

„Häufig ist derzeit blindes 
Vertrauen auf den Abschluss
prüfer zu beobachten.“ „Beide Seiten (Preparer und Prüfer) 

müssen als Vorbildung im PA vertre
ten sein, um die explizite und impli
zite Anreizsituation in komplexen 
Rechnungslegungs und Prüfungs
situationen beurteilen zu können.“ 

„eine Praxiswoche beim 
Abschlussprüfer“ 

Der Vorschlag einer besseren Qualifizierung wird im Finanzmarkt integritätsstärkungsgesetz 
aufgegriffen. Vorgesehen ist dort, dass jeder Prüfungsausschuss mindestens zwei Finanz-
experten aufweisen muss. Ein Mitglied muss über Sachverstand auf dem Gebiet der Rech-
nungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied über Sachverstand auf dem Gebiet der 
Abschlussprüfung verfügen.78

Die Befragungsergebnisse insbesondere der Wirtschaftsprüfer verdeutlichen, dass Zweifel  
darüber bestehen, dass die derzeitige Besetzung der Prüfungsausschüsse den qualita tiven 
Anforderungen an eine kompetente Mandatswahrnehmung in allen Bereichen immer 
gerecht wird; dieses gilt insbesondere für die Prüfungsausschüsse kleinerer Gesellschaften. 
Eine Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung setzt voraus, dass die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sich selbst ein qualifiziertes Bild machen und ihre Aufgaben entspre-
chend der gesetzlichen Pflichten wahrnehmen.

Bei aller ernst zu nehmenden Kritik darf aber die gegenwärtig geltende Rechtslage nicht 
aus den Augen verloren werden, an welcher sich die Unternehmenspraxis orientiert. So ver-
langt § 100 Abs. 5 AktG in seiner geltenden Form lediglich einen Financial Expert für den 
Aufsichtsrat kapitalmarktorientierter Unternehmen, der über Sachverstand auf dem Gebiet 
der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen muss. Gerade bei den kleinen  
börsennotierten Unternehmen, ginge ein Hinausgehen über die geltenden gesetzlichen 
Mindestanforderungen zu Lasten der Diversität im Kompetenzprofil des Gesamtaufsichts-
rats beziehungsweise personenidentischen Prüfungsausschusses. Denn wenn in einem  

78  Die Anforderungen gelten laut Regierungsentwurf für Neubestellungen ab dem 1. Juli 2021.
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Aufsichtsrat von drei Personen zwei Financial Experts sitzen müssen, kommt die Einbindung 
anderer für das Gremium und das Unternehmen bedeutsamer Kompetenzen zu kurz.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ist die gelebte Praxis der Kommunikation zwischen Prüfungsausschuss 
bzw. Aufsichtsrat und Abschlussprüfer innerhalb und außerhalb der  
Bilanzsitzung ausreichend, um Bilanzierungsfehler effektiv und effizient 
frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden? 

19,4

57,6PA-Mitglieder (n=43)

Wirtschaftsprüfer (n=26)

42,4

80,6

n Ja    n  Es besteht  
Verbesserungsbedarf 
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Wie stellt der Aufsichtsrat bzw. der Prüfungsausschuss sicher, dass die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie die Wirksamkeit  
des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des 
internen Revisionssystems geeignet sind, Bilanzierungsfehler frühzeitig  
zu erkennen und zu unterbinden?

(Mehrfachnennungen möglich, nur PA-Mitglieder befragt, n=30)
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Abbildung 16: Einschätzung der Intensität der Kommunikation zwischen Prüfungsausschuss 
und Abschlussprüfer

Abbildung 17: Form der Aufgabenwahrnehmung durch den Prüfungsausschuss

Abbildung 18: Veränderung des Umfangs der Qualitätsprüfung
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Um ihren Aufgaben nachzukommen und insbesondere Missstände frühzeitig aufzudecken 
und zu unterbinden, ist in fast allen Prüfungsausschüssen die Berichterstattung durch interne  
Spezialisten die Regel. Auch der Dialog zwischen dem Prüfungsausschussvorsitzenden und 
dem CFO gehört in knapp 80 Prozent der Unternehmen zum Standard. Über ein Drittel der  
Prüfungsausschüsse beauftragt darüber hinaus externe Spezialisten. 

Die Prüfungsausschussmitglieder wurden ergänzend befragt, wie sehr sich der Umfang der Quali-
tätsprüfung in den letzten Jahren verändert hat. Die Ergebnisse zeigen, dass das Bewusstsein für 
die Notwendigkeit einer Qualitätsprüfung deutlich gestiegen ist: Rund drei von vier Prüfungs-
ausschussmitgliedern geben an, dass der Umfang gestiegen oder sogar deutlich gestiegen ist. 
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Ist die gelebte Praxis der Kommunikation zwischen Prüfungsausschuss 
bzw. Aufsichtsrat und Abschlussprüfer innerhalb und außerhalb der  
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frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden? 
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57,6PA-Mitglieder (n=43)

Wirtschaftsprüfer (n=26)

42,4

80,6

n Ja    n  Es besteht  
Verbesserungsbedarf 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wie stellt der Aufsichtsrat bzw. der Prüfungsausschuss sicher, dass die 
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des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des 
internen Revisionssystems geeignet sind, Bilanzierungsfehler frühzeitig  
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(Mehrfachnennungen möglich, nur PA-Mitglieder befragt, n=30)
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Zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses gehört die Überwachung des Rechnungs-
legungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems (IKS), des Risikomanage-
mentsystems und des internen Revisionssystems. Vor diesem Hintergrund ist es interessant 
zu analysieren, ob die Wahrnehmung dieser Überwachungsfunktion in der Praxis tatsächlich 
dazu führt, dass Schwächen durch den Aufsichtsrat beziehungsweise Prüfungsausschuss 
erkannt werden. Diesbezüglich geben lediglich 17,4 Prozent der CFO an, dass der Prüfungs-
ausschuss oder der Aufsichtsrat einmal den entscheidenden Hinweis zur Aufdeckung von 
Missständen gegeben haben. In mehr als der Hälfte der Fälle kam hingegen der entschei-
dende Hinweis zur Aufdeckung aus den Fachebenen (63,0 Prozent) oder von Seiten des 
Wirtschaftsprüfers (54,4 Prozent). 

0% 20% 40% 60% 80% 

Sofern in Ihrem Unternehmen jemals Schwächen bei den oben genannten Syste
men frühzeitig erkannt wurden, wer hat den entscheidenden Hinweis gegeben?

(Mehrfachnennungen möglich, nur CFO befragt, n=46)
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Abbildung 19: Identifikation von Schwächen im IKS

Abbildung 20: Relevanz des Themas Prüfungsqualität in den (Bilanz-)Sitzungen 2020
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Auch dies gibt Anlass, über Maßnahmen zur Stärkung der Beurteilungs- und Handlungs-
kompetenz des Prüfungsausschusses nachzudenken. Teil davon könnte eine Stärkung der 
unternehmensinternen Hinweisgebersysteme sein.
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2.5   Umgang mit dem Thema Prüfungsqualität im 
Jahr 2020

Der neue Kodex wurde Ende 2019 vorgestellt. Die Kodexänderungen und -neuerungen 
waren somit zum Zeitpunkt der Bilanzsitzungen 2020 der Prüfungsausschüsse bereits 
bekannt. Vor diesem Hintergrund könnte man vermuten, dass der Umgang mit der Prü-
fungsqualität von Prüfungsausschüssen bereits hinterfragt und gleichzeitig von den 
Abschlussprüfern proaktiv adressiert wurde. 

Auffallend ist auch hier wieder die auseinanderfallende Sichtweise der Realität zwischen 
den beteiligten Akteuren der Sitzungen. So geben 83,3 Prozent der Wirtschaftsprüfer an, das 
Thema „Qualität der Abschlussprüfung“ in den (Bilanz-)Sitzungen „von sich aus“ ent weder 
bei einigen oder bei allen Mandanten adressiert zu haben. Gleichzeitig sind jedoch nur  
63,2 Prozent der Prüfungsausschussmitglieder und 56,8 Prozent der Finanzvorstände der 
Meinung, dass ihr Prüfer das tatsächlich getan habe. 
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men frühzeitig erkannt wurden, wer hat den entscheidenden Hinweis gegeben?
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In der Mehrzahl der (Bilanz-)Sitzungen, in denen die Prüfungsqualität adressiert wurde,  
ist dieses im Rahmen der Präsentation zur Jahresabschlussprüfung geschehen. Des  
Weiteren erfolgte häufig ein mündlicher Bericht. Auch hier ist es erstaunlich, wie stark die 
Wahr nehmung auseinanderfällt: Während 61,3 Prozent der Prüfer angeben, einen münd-
lichen Bericht abgegeben zu haben, haben nur 26,9 Prozent der Finanzvorstände einen  
solchen wahrgenommen. 

In rund einem Viertel der Fälle wurde zudem eine Informationsschrift oder Publikation  
ausgegeben; in Einzelfällen sogar ein separater Qualitätsbericht erstellt. Es wird zu beobach-
ten sein, welche Usancen sich hier am Markt entwickeln werden. 
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0% 20% 40% 60% 80% 

In welcher Form hat der Abschlussprüfer/haben Sie das Thema adressiert?

(Mehrfachnennungen möglich)

0

26,9

13,9

16,7

3,2

25,8

73,1

66,7

74,2

n CFO (n=26)       n PA-Mitglieder (n=36)       n Wirtschaftsprüfer (n=31)  

Im Rahmen seiner Präsentation  
zur Jahresabschlussprüfung

Mündlich

Durch Aushändigung einer  
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Abbildung 21: Umsetzung des Qualitätsberichts des Abschlussprüfers
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Derzeit spielen quantitative Audit Quality Indicators in der Berichterstattung des Wirtschafts-
prüfers gegenüber dem Prüfungsausschuss nur eine untergeordnete Rolle. Nur in rund einem 
Drittel der Fälle sind solche im Rahmen der Bilanzsitzung des Jahres 2020 berichtet worden. 
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Im Vergleich zu anderen Fragstellungen ist die Einschätzung der Akteure hier weitest gehend 
deckungsgleich.
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Um einschätzen zu können, inwieweit die einzelnen Abschlussprüfer Unterstützung durch ihre 
Prüfungsgesellschaften erhalten, wurden in zwei weiteren Fragen nur die Prüfer selbst befragt. 
Ein sehr großer Teil der Prüfer (88,6 Prozent) gibt an, dass es von Seiten der Prüfungsgesellschaft 
feste Standards gibt, mit denen das Thema Prüfungsqualität bei den Mandanten adressiert wird. 

Auch der Anteil der Abschlussprüfer, die von Seiten ihrer Prüfungsgesellschaft Publika-
tionen oder anderweitige Informationen zur Verfügung gestellt bekommen haben, ist mit  
82,9 Prozent sehr groß. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Branche der Wirtschafts-
prüfer sich gut vorbereitet hat.
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Unterstützung des Wirtschaftsprüfers durch die Prüfungsgesellschaft

82,9
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Gibt es von Seiten Ihrer  
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Hat Ihre Prüfungsgesellschaft 
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Abbildung 23: Unterstützung des Wirtschaftsprüfers durch die Prüfungsgesellschaft
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Unterstützung durch die Prüfungsgesellschaft, Verfügbarkeit von Ressourcen, Berufserfah-
rung und ähnliche Kriterien kristallisieren sich als entscheidend für eine hohe Qualität der 
Abschlussprüfung heraus. Ein weiteres zentrales Kriterium für eine qualitativ hochwertige 
Abschlussprüfung ist die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Dieses wird in elf von ins-
gesamt 50 freien Kommentaren (26 Prozent) hervorgehoben, die diesem Aspekt eine große 
Bedeutung beimessen. Die überwiegende Zahl der Kommentare beschäftigt sich mit dem 
häufig hohen Kostendruck. Zwei Befragte schlagen eine Erhöhung der Unabhängigkeit durch 
eine Verlängerung der Beauftragungszeiträume vor. Wie ein Wirtschaftsprüfer es formuliert: 

„Wir führen jährliche strukturierte Umfragen innerhalb des Rechnungs
wesens, der Finanzvorstände, Controlling, Tax und Investor Relations zur 
Prüfungsqualität durch. Ergebnis sind quantitative und qualitative Aus
sagen. Regelmäßige Feedbackgespräche mit dem Wirtschaftsprüfer.“

„Honorar steht in Korrelation zu Qualität und die Abwärtsspirale ist aufzuhalten, Qualität 
hat ihren Preis und PA Vorsitzende sollten nicht immer nur den billigsten nehmen. Einkaufs
abteilungen und Reverse Auctions für Jahresabschlussprüfungen führen zu Qualitätsverlust.“

„Häufig ist derzeit blindes 
Vertrauen auf den Abschluss
prüfer zu beobachten.“ „Beide Seiten (Preparer und Prüfer) 

müssen als Vorbildung im PA vertre
ten sein, um die explizite und impli
zite Anreizsituation in komplexen 
Rechnungslegungs und Prüfungs
situationen beurteilen zu können.“ 

„eine Praxiswoche beim 
Abschlussprüfer“ 

2.6   Befragungsergebnisse –  
Zusammenfassung und Diskussion

Die zentralen Ergebnisse der Befragung werden im Folgenden in sechs Thesen zusammen-
gefasst und diskutiert. 

Hohes Bewusstsein für die Relevanz des Themas

Insgesamt 141 Studienteilnehmer aus den Gruppen Wirtschaftsprüfung, Prüfungsausschuss-
mitglied oder Finanzvorstand haben an der Befragung teilgenommen. Die Befragungsergeb-
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nisse zeigen, dass alle Gruppen überwiegend über die neue Empfehlung im Kodex informiert 
sind und diese befürworten. Insbesondere die Wirtschaftsprüfer stehen dem Thema Beurtei-
lung der Prüfungsqualität positiv gegenüber; Prüfungsausschussmitglieder und Finanzvor-
stände haben insgesamt eine skeptischere Grundhaltung.

Die überwiegende Mehrheit der Befragten hat sich zudem bereits mit der Qualität der 
Abschlussprüfung auseinandergesetzt. Es kann somit festgehalten werden, dass die Kodex-
änderung das Bewusstsein insbesondere der Prüfungsausschussmitglieder in Bezug auf die 
Prüfungsqualität und ihre diesbezügliche Verantwortung geschärft hat. 

Intensive Kommunikation als Schlüssel

Die Kommunikation zwischen Abschlussprüfer und Prüfungsausschuss(-vorsitz) zieht sich wie 
ein roter Faden durch die Befragungsergebnisse und wird als zwingende Voraussetzung für 
eine effiziente Einschätzung der Qualität der Abschlussprüfung durch den Prüfungsausschuss 
gesehen. Dabei fällt auf, dass insbesondere die Wirtschaftsprüfer der Meinung sind, dass die 
Kommunikation deutlich intensiviert werden müsste, wohingegen die Mitglieder der Prüfungs-
ausschüsse mit dem Status Quo überwiegend zufrieden sind. Knapp 60 Prozent der Prüfungs-
ausschussmitglieder halten die gelebte Praxis der Kommunikation für ausreichend, um Bilan-
zierungsfehler zu verhindern; jedoch nur knapp 20 Prozent der befragten Wirtschaftsprüfer. 
Dieses könnte ein Indiz für ein gegebenenfalls divergierendes Rollenverständnis mit Blick auf 
die Aufgabenbereiche und die Intensität der Eindringtiefe des Prüfungsausschusses sein. Beson-
deren Bedarf an einer Intensivierung der Kommunikation sehen die Prüfer aus den kleineren 
Gesellschaften; lediglich 15,4 Prozent zeigen sich mit der Intensität der Kommunikation zufrie-
den gegenüber 23,8 Prozent bei den Big-Four-Prüfern.

Vielfach vorgeschlagen wird ein regelmäßiger Austausch zwischen Wirtschaftsprüfer und 
Prüfungsausschuss(-vorsitz) auch ohne den Vorstand. Dies zählt heute bei weitem noch 
nicht in allen Unternehmen zum Standard und wird auch durch die Regulierung bisher nicht 
gefordert oder angeregt. 

Betrug kann nur schwer verhindert werden

Die Wirtschaftsprüfer sind zu 70 Prozent der Meinung, dass Umfang und Intensität einer nor-
malen Abschlussprüfung nicht ausreichen, um Bilanzierungsfehler, wie sie im Fall Wirecard 
mutmaßlich vorlagen, zu erkennen. Übereinstimmend gehen gleichzeitig alle drei befragten 
Gruppen mehrheitlich davon aus, dass auch die Einführung einer verpflichtenden Qualitäts-
beurteilung durch den Prüfungsausschuss kein geeignetes Mittel ist, derartige Fehlentwick-
lungen künftig zu verhindern. Insbesondere die Finanzvorstände sind mit einer Mehrheit 
von rund zwei Dritteln überzeugt, dass bei krimineller Energie auf Seiten der handelnden 
Vorstände die vorgeschlagenen Maßnahmen wenig bis keine Wirkung entfalten werden. 

Selbst- und Fremdeinschätzung der Kompetenz der Prüfungsausschussmitglieder 
fällt auseinander

Die Fähigkeit der Prüfungsausschüsse zur Einschätzung der Abschlussprüfungsqualität 
wird von den Prüfungsausschussmitgliedern selbst höher bewertet als von Finanzvorstän-
den und Wirtschaftsprüfern. Dies umfasst sowohl die notwendigen Kompetenzen als auch 
die Aufgabenwahrnehmung etwa mit Blick auf die Intensität der Kommunikation und der 
Befassung mit zentralen Themenstellungen wie signifikanten Risiken. Der Aspekt der Pro-
fessionalisierung des Prüfungsausschusses findet auch in zahlreichen ergänzenden Anmer-
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kungen der Befragten Niederschlag. Eine Detailauswertung der Ergebnisse zeigt, dass die 
Notwendigkeit einer stärkeren Professionalisierung und Kompetenzentwicklung insbeson-
dere von Wirtschaftsprüfern kleinerer Gesellschaften konstatiert wird – die nur in Einzel-
fällen in sehr großen Gesellschaften Mandate wahrnehmen.

Das FISG sieht künftig zwei Finanzexperten im nunmehr verpflichtend einzuführenden  
Prüfungsausschuss vor: Ein Mitglied mit Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungs legung 
und ein weiteres mit Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung. Die Änderung 
scheint geeignet, die Fachkompetenz der Mitglieder zu verbessern, so dass sich hier per-
spektivisch eine Annäherung der Einschätzungen ergeben könnte. Gleichzeitig dürfte sie 
insbesondere in kleineren Aufsichtsräten zu Lasten anderer, ebenfalls wichtiger Kompetenz-
bereiche innerhalb des Aufsichtsrats gehen. Starke und integre Persönlichkeiten auf Seiten des 
Abschlussprüfers wie des Prüfungsausschusses können durch kontroverse Diskussionen und 
Hinterfragen der zu prüfenden Themen zu einer Verbesserung der Prüfungsqualität beitragen.

Formalismus bringt nichts

Die Mehrheit der Studienteilnehmer steht einer Einschätzung der Prüfungsqualität durch 
den Prüfungsausschuss grundsätzlich positiv gegenüber; dies gilt eingeschränkt auch für 
die Nutzung quantitativer Audit Quality Indicators. Die Befürwortung ist hier auf Seiten der 
Wirtschaftsprüfer mit einer Zustimmung von knapp 70 Prozent am größten. Gleichwohl sieht 
ebenfalls eine Mehrheit der Befragten aus allen Berufsgruppen die Gefahr, dass die Bericht-
erstattung quantitativer Indikatoren wie zum Beispiel Auftragsstunden des Prüfungspartners 
oder Einsatz von Experten dazu führt, dass Prüfungsgesellschaften gezielt diese Indikatoren 
optimieren, ohne dass tatsächlich eine gesteigerte Prüfungsqualität die Folge ist. 

So zeigt sich auch eine große Ablehnung gegenüber formalisierten Checklisten oder Prozes-
sen. Als erfolgsentscheidend wird hingegen immer wieder der regelmäßige und intensive 
Dialog der Beteiligten genannt. Ein überwiegender Teil der Befragten scheint es grundsätz-
lich positiv zu sehen, dass zwar eine Verpflichtung zur Überprüfung der Prüfungsqualität 
durch den Prüfungsausschuss vorgegeben ist, nicht jedoch die konkrete Art der Überprü-
fung. Vielmehr wird die Bedeutung eines intensiven und qualitativen Austausches über die 
relevanten Aspekte der Abschlussprüfung betont. Teil II erläutert vor diesem Hintergrund 
die Bedeutung gängiger Audit Quality Indicators und kann als Diskussionsgrundlage für 
eine intensive qualitative Befassung mit den Themen im Prüfungsausschuss dienen.

Unabhängigkeit des Prüfers und angemessene Vergütung als Voraussetzung einer 
qualitativ hochwertigen Prüfung

Die Unabhängigkeit des Prüfers wird als ein zentrales Kriterium für eine hohe Prüfungs qualität 
von allen drei Statusgruppen genannt. Die gesetzlichen Regelungen geben hier bereits ver-
schiedene Maßnahmen vor; etwa in punkto Nichtprüfungsleistungen oder Rotation. Auch 
eine Verlängerung des Prüfmandats könnte geeignet sein, die Unabhängigkeit der Prüfer zu 
stärken, wenn dieser nicht mehr jedes Jahr neu beauftragt werden muss.

Die Befragten weisen ergänzend darauf hin, dass die Qualität der Abschlussprüfung ent-
scheidend von ihrer Vergütung abhängt. Vorgeschlagen wird beispielsweise eine feste 
Honorarordnung; eine stark durch den Einkauf getriebene, rein preisbezogene Vergabe der 
Prüfungsmandate wird (nicht nur durch die befragten Prüfer selbst) kritisch gesehen.
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Teil II:  
Anregungen für die  
praktische Umsetzung der 
Qualitätsbeurteilung

1.    Qualitätsbeurteilung als 
Auftrag zum Dialog

In Deutschland gibt es bisher keinen gängigen Standard, nach dem eine Beurteilung der  
Qualität der Abschlussprüfung durch den Prüfungsausschuss erfolgt.79 Im inter nationalen 
Bereich werden hingegen seit längerer Zeit Kriterienkataloge mit Audit Quality Indicators im 
Sinne von Checklisten zur Überprüfung der Prüfungsqualität genutzt. Auch die Regie-
rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex stellt in ihrer Begründung 
zum Kodex 2020 auf Audit Quality Indicators ab: „Der Begriff der Qualität der Abschluss-
prüfung verdeutlicht, dass sich die Beurteilung durchgeführter Prüfungen auf die Würdi-
gung objektiv beurteilbarer Indikatoren (Audit Quality Indicators) und, soweit verfügbar, 
auf Ergebnisse der Inspektion durch die Abschlussprüferaufsicht beschränkt.“80

Die hier vorliegende Studie zeigt, dass die an der Abschlussprüfung beteiligten Akteure 
der Kommunikation zwischen den Beteiligten eine herausragende Bedeutung zumessen.  
Ein reines Abhaken einer Checkliste mit Audit Quality Indicators erscheint vor diesem 
Hintergrund wenig zielführend. Wie es ein Studienteilnehmer formuliert: „Bloß kein For-
malismus!“. Gleichwohl sind Audit Quality Indicators ein sehr geeignetes Instrument, 
um die Diskussion im Prüfungsausschuss zu strukturieren. Eine intensive Diskussion 
im Prüfungsausschuss – ganz oder teilweise im Beisein des Abschlussprüfers – wird 
nicht nur eine Einschätzung der Prüfungsqualität ermöglichen, sondern auch zu einer  
Selbstreflexion der Prüfungsausschussmitglieder mit Blick auf ihre Arbeit führen. Sofern 

79  Vgl. Haase (2020), S. 363f.
80  Vgl. Regierungskommission (2019), S. 23.
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etwa ein Prüfungsausschussmitglied feststellt, dass es zum Beispiel hinsichtlich der 
Bedeutung einzelner Audit Quality Indicators unsicher ist, wird es angeregt, seine Kom-
petenzen weiter zu entwickeln.

Somit ist die Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung geeignet, einen positi-
ven Einfluss auf die Prüfungsqualität selbst, ebenso wie auf die Qualität der Arbeit des  
Prüfungsausschusses zu nehmen. Die Kommunikation der handelnden Gruppen und 
Personen sowie ihre Kenntnisse und Erfahrungen gewährleisten einen geordneten 
und effizienten Prüfungsprozess. Dafür ist ein klares Rollenverständnis zwischen (dem 
gesamten) Prüfungsausschuss, dem Prüfungsausschussvorsitzenden und den Prüfern 
unerlässlich, so dass eine Reflexion der eigenen Arbeit erfolgt und Anregungen zur Wei-
terentwicklung des Gremiums gegeben werden. 

In zahlreichen Prüfungsausschüssen ist umfangreiche Kompetenz vorhanden. Da  
bisher der rechtliche Regelungsrahmen vorsah, dass im Prüfungsausschuss Kompetenz im 
Bereich Rechnungswesen oder Abschlussprüfung vorhanden sein muss, gibt es jedoch 
gerade in kleineren Unternehmen immer noch Prüfungsausschüsse, in denen gerade 
der Kompetenzbereich Abschlussprüfung nur eingeschränkt vorhanden ist. Für diese  
Gremien ist die Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung entsprechend schwieri-
ger. Nachfolgend werden daher die gängigen Indikatoren zur Beurteilung der Qualität 
der Abschlussprüfung unter Berücksichtigung der grundlegenden Voraussetzungen 
für eine hohe Prüfungsqualität erläutert und anschließend noch einmal in einer Liste  
zusammengefasst dargestellt. Diese Erläuterungen können im Bereich Abschlussprüfung 
unerfahreneren Prüfungsausschussmitgliedern helfen, ihrer Verpflichtung zur Beur teilung 
der Qualität der Abschlussprüfung angemessen nachzukommen. Davon 
unabhängig können die Ausführungen Anstoß für die Diskussion der einzel-
nen Indikatoren im Prüfungsausschuss geben. 
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Dr. Margarete Haase  
Prüfungsausschussvorsitzende  

der OSRAM Licht AG sowie der Fraport AG

steigen auch die Anforderungen an Aufsichtsräte und 
deren Prüfungsausschüsse. Die Empfehlung D.11 
des aktuellen Deutschen Corporate Governance 
Kodex weist ebenfalls darauf hin, dass die Qualität 
der Abschlussprüfung eine wichtige Kernaufgabe 
des Prüfungsausschusses darstellt. Allerdings war es 
schon bisher gängige Praxis, sich mit diesem Thema im  
Prüfungsausschuss zu befassen. Entscheidend ist, dass 
der gesamte Aufsichtsrat die Arbeit des Prüfungs-
ausschusses wahrnimmt, hinterfragt und ihm in den 
Plenumssitzungen genügend Raum gibt.

  Vor dem hintergrund des Wirecard-skan-
dals sehen wir eine wachsende kritik auch 
an den Aufsichtsräten. Losgelöst vom kon-
kreten Fall: sind Aufsichtsräte beziehungs-
weise Prüfungsausschüsse überhaupt in 
der Lage, schwere compliance-Verstöße 
oder gar Betrug zu erkennen?

 Aufsichtsräte beziehungsweise Prüfungs  aus-
schüsse sollten Sensoren entwickeln, um  

erste Anzeichen für Betrug wahrzunehmen, (Frühwarn-
signale, sogenannte „red flags“), zu erkennen und gege-
benenfalls eine Sonderprüfung in Auftrag zu geben. 
Eine professionelle Skepsis, Erfahrung in der Analyse 
von Abschlüssen sowie Unabhängigkeit im Umgang 
mit dem Vorstand beziehungsweise Abschlussprüfern 
ist vorauszusetzen, vor allem bei Mitgliedern von Prü-
fungsausschüssen.

  die Beurteilung der Qualität der Abschluss-
prüfung gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. Warum ist dieses thema gerade 
heute so relevant?

 Die Bedeutung der Überwachung der 
Abschlussprüfung ist gestiegen durch 

die in der Öffentlichkeit diskutierten Schwachstellen 
im Zusammenhang mit der Causa Wirecard. Damit 
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  Zahlreiche studienteilnehmer betonen, 
dass der kommunikation zwischen Prüfer, 
Finanzvorstand und Prüfungsausschuss-
vorsitzendem eine herausragende Bedeu-
tung für die Prüfungsqualität zukommt. 
Was sind ihrer erfahrung nach Best Practices 
für die Arbeit von Prüfungsausschüssen?

 Die Zusammenarbeit mit dem Abschluss-
prüfer beginnt bereits im Auswahlprozess 

und der Festlegung der Entscheidungskriterien. In 
der Kommunikation mit dem Abschlussprüfer und 
dem Finanzbereich kommt es für den Prüfungs-
ausschuss vor allem darauf an, einerseits eine ver-
trauensvolle Basis für eine offene Kommunikation 
herzustellen und andererseits eine konstruktiv  
kritische Grundhaltung mitzubringen. Zur Best 
Practice gehört es, eine Regelkommunikation 
sowohl mit dem Abschlussprüfer als auch mit 
dem Finanzvorstand zu etablieren, um auf dem 
Laufenden zu bleiben. Eine effektive Kommuni-
kation beinhaltet, dass Erwartungen, Prüfungsplan, 
Prüfungs schwer punkte und Prüfungsleistungen 
ausgetauscht werden und Klarheit darüber bei 
allen Beteiligten besteht. Über besondere Ent-
wicklungen sollte laufend diskutiert werden. Der 
Abschlussprüfer wird auch während der laufen-
den Abschluss  prüfung den Prüfungsausschussvor-
sitzenden über gestaltende Bilanzmaßnahmen 
und kritische Themen informieren. Im Falle großer 
Auslands beteiligungen sollte auch der ausländi-
sche Prüfer gehört werden.

  Vereinzelt wird angemahnt, dass nicht alle 
Prüfungsausschussmitglieder – gerade in  
kleineren unternehmen – in vollem um- 
fang die erforderlichen kompetenzen 
mitbringen. Welche kompetenzen soll-
ten in einem Prüfungsausschuss zwin-
gend vorhanden sein? sollten diese 
kompetenzen ihrer einschätzung nach 
zwingend bei verschiedenen Personen 
vorhanden sein?

 Grundsätzlich sollten Prüfungsausschuss-
mitglieder, generell Aufsichtsräte, das 

Geschäftsmodell des Unternehmens verstehen, 
ohne dass zwingend alle Mitglieder Branchen-
erfahrung mitbringen müssen. Für Prüfungsaus-
schussmitglieder ist es aber wichtig, Basiswissen 
in Bilanzierung mitzubringen.  Nicht alle, aber min-
destens ein bis zwei Mitglieder sollten über Spezial-
kenntnisse in Abschlussprüfung oder Rechnungs-
legung verfügen. Eine Verteilung der Kompetenzen 
auf verschiedene Personen ist nicht zwingend, vor 
allem ist offen, ob ausreichend qualifizierte Auf-
sichtsräte überhaupt zur Verfügung stehen.

  Was wünschen sie sich persönlich für den 
Prozess der Beurteilung der Prüfungs-
qualität? haben sie konkrete Vorstellun-
gen, wie die Beurteilung idealerweise 
laufen soll?

 Idealerweise geht die Überwachung der 
Qualität der Abschlussprüfung nahtlos von  

der Auswahl des Prüfers und dem Prozess der 
Entscheidung in die Zusammenarbeit und die 
Über wachung der Abschlussprüfung über. Vor 
der Prüfung ent scheidet sich die Qualität in der 
Prüfungs planung, dem Einsatz der Ressourcen, der 
Qualifi kation des Prüferteams, der Auswahl der Key 
Audit Matters. Während der Prüfung zeigt sich die 
Qualität im Einhalten vom Terminen und Kosten, in 
der laufenden Kommunikation mit dem Prüfungs-
ausschuss sowie im Aufzeigen kritischer Sachver-
halte. Eine Abschlussprüfung ist keine Betrugsprü-
fung sollte aber so angelegt sein, dass Verstöße und 
Unrichtigkeiten zumindest erkannt werden. Zur 
Qualität der Zusammenarbeit gehört auch, dass der 
Prüfer die Ergebnisse der internen und externen 
Qualitätssicherung aufzeigt. Nach der Prüfung ist 
zum Beispiel eine verständliche Berichterstattung 
schriftlich sowie in den Gremien entscheidend. Der  
Audit Quality Indicator-Ansatz unterstützt 
den Feedback-Prozess des Prüfungsaus-
schusses mit dem Abschlussprüfer.

50
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2.    Erläuterung zentraler 
Audit Quality Indicators

Die folgende, bereits zu Beginn verwendete Abbildung systematisiert die gängigen Audit 
Quality Indicators, die nun differenzierter dargestellt und erläutert werden.81
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Für welche Prüfungsgesellschaft ist Ihr Abschlussprüfer/sind Sie tätig? 
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n Sonstige     n „Big Four“ 
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Wirtschaftsprüfer (n=34)

Abbildung 3: Übersicht Prüfungsgesellschaften

Abbildung 2: Abgrenzung von Audit Quality Indicators (eigene Abbildung)
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•  Einbindung des verant- 
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•   Verfügbarkeit des  
Prüfungsteams

•  Branchenkenntnisse

•  Arbeitsbelastung des  
Prüfungsteams

•  Unabhängigkeit

•  Einbindung von Experten

•  Nutzung digitalisierter  
Prüfungstools

• Prüfungsplanung

• Prüfungsschwerpunkte

• Fraud-Prüfung

•  Qualitätssicherung der  
Prüfungsgesellschaft

•  Prüfungssicherheit und  
Prüfungsgenauigkeit

• Wesentlichkeitsschwellen

•  Prüfungshandlungen 
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•  Prüfung Kontrollsysteme

•  Auskunft über wesent-
liche Schwächen der 
Prozesse und Systeme

•  Ausmaß an Bilanzpolitik

•  Planmäßiger Ablauf der 
Prüfung

•  Anzahl Fehlerfeststellun-
gen DPR

•  Inspektionen WPK

•  Peer Review

•  Prüfungsbericht
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Kontextbezogene AQI zum Prüfungsumfeld

•  Intensität der Kommunikation  
der Prüfungsbeteiligten

•  Bereitstellung von  
Informationsmaterial

•  Kritische Grundhaltung des Prüfers

•  Rollenverteilung der Prüfungsbeteiligten

•  Corporate Governance-Strukturen

Abbildung 24: Gängige und häufig genannte Audit Quality Indicators (eigene Darstellung)

Input-orientierte  
Audit Quality Indicators

Eine wesentliche Rolle für die Gewährleistung einer qualita-
tiv hochwertigen Abschlussprüfung spielt die Zusammen-
setzung des Prüfungsteams. Das Vorhandensein einer 
fachlichen Qualifikation ist bei Wirtschaftsprüfern grund-
sätzlich zu vermuten. Entscheidend ist jedoch, dass das Ver-
hältnis von Wirtschaftsprüfern, Partnern und Prüfungsassis-
tenten im Team so gestaltet ist, dass ausreichend Erfahrung 
vorhanden ist. 

81 Audit Quality Indicators sind am Seitenrand in blauer Schrift dargestellt.

Verfügt das Prüfungsteam 

über die erforderlichen  

fachlichen Qualifikationen 

und erfahrungen in den 

Bereichen Rechnungslegung 

und Abschlussprüfung?
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Der Prüfungsausschuss sollte nicht nur die Kompetenzanforderungen 
des (gesamten) Prüfungsteams im Blick haben, sondern auch hinter-
fragen, inwieweit die zum Team gehörenden Prüfungspartner tatsächlich 
in die Prüfung eingebunden sind. Gerade der Einbindung des verant-
wortlichen Partners (sowie gegebenenfalls weiterer Partner) mit seiner 
in der Regel langjährigen Berufserfahrung kommt eine hohe Bedeutung 
zu. Deren Einbringung in die Prüfungsteams sollte sowohl zahlenmäßig 
als auch zeitlich möglichst intensiv ausfallen, sodass sie die Arbeit des  
Prüfungsteams maßgeblich beeinflussen. 

Die erforderlichen Branchenkenntnisse sind bei der Zusammen-
setzung ebenso wichtig wie die langjährige Berufserfahrung des 
leitenden Prüfers und des Partners im Prüfungsteam. Der Abschluss-
prüfer sollte neben ausgeprägten fachlichen Kompetenzen ein tief-
gehendes Verständnis für das Geschäftsmodell des zu prüfenden 
Unternehmens und hieraus resultierende Risiken haben. Im Rahmen 
der Prüfungsplanung sollte der Prüfungsausschuss(-vorsitzende) die 
Zusammenstellung des Prüfungsteams bei dem verantwortlichen  
Partner adressieren.

Während die Berufserfahrung der Prüfer und die Einbindung des  
Partners vergleichsweise einfach zu ermitteln ist, wird der Prüfungs-
ausschuss bei der Beurteilung der fachlichen Kompetenzen und der 
Branchenkenntnisse immer nur einen Gesamteindruck abgeben  
können. Der fortlaufende Austausch mit den Prüfern zu Prüfungs-
sachverhalten kommt dafür in Frage. Hinweise für Branchenkenntnisse 
können aktuelle oder vergangene Prüfmandate branchengleicher oder 
-ähnlicher Unternehmen liefern. 

Schließlich kann der Prüfungsausschuss den Prüfer um eine Erklärung 
bitten, welche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen er zuletzt absolviert 
hat und wie sich die Anzahl der Schulungstage in den letzten Jahren ent-
wickelt hat. Dieses kann sowohl mit Blick auf die Prüfungsgesellschaft 
insgesamt als auch mit Blick auf das konkrete Prüfungsteam hinterfragt 
werden. Die Prüfungsgesellschaft sollte regelmäßige Weiterbildungen 
nicht nur unterstützen, sondern von ihren Prüfern aktiv einfordern.

Wichtig für eine hohe Prüfungsqualität ist, dass sich die Arbeitsbelas-
tung des Prüfungsteams und des verantwortlichen Partners in einem 
vertretbaren Rahmen bewegt. Die Wahrscheinlichkeit, Bilanzierungs-
fehler aufzudecken, wird bei extrem hoher Arbeitsbelastung eher sinken. 
Eine hohe Arbeitsbelastung ist in der Branche häufig vorzufinden. Der 
scharfe Wettbewerb führt in vielen Fällen zu einem Preiswettbewerb und 
dazu, dass Prüfungsgesellschaften Angebote abgeben, die ihnen eine 
ausreichende Personalausstattung für die Prüfungen nicht mehr ermög-
lichen. Hier ist es Aufgabe des Prüfungsausschusses, bei der Festlegung des 
Prüfungshonorars eine auskömmliche Vergütung im Auge zu behalten, die 
die Prüfung mit einer ausreichenden Anzahl an Prüfern vermuten lässt.

Insbesondere kurz nach dem Wechsel des Prüfungsteams, des verant-
wortlichen Partners oder der Prüfungsgesellschaft sollte der Prüfungs-
ausschuss die Arbeitsbelastung im Blick behalten. Die Stundenzahlen 

ist der verantwortliche Partner 

intensiv in das Prüfungsteam  

eingebunden, hat er weitreichenden  

einfluss auf die Prüfung und ist  

zeitlich ausreichend verfügbar?

Verfügt das Prüfungsteam  

insgesamt über branchenspezifische 

kenntnisse und erfahrungen sowie 

über ein gutes Verständnis für das 

konkrete Geschäftsmodell, damit 

eine individuelle Risikobetrachtung 

gewährleistet ist?

hat der verantwortliche Partner 

erfahrung mit der Prüfung  

branchengleicher oder  

branchenähnlicher unternehmen?

Verpflichtet die Prüfungsgesellschaft 

ihre Prüfer zur Belegung von  

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen?

Bewegt sich die Arbeitsbelastung 

des Prüfungsteams und des  

verantwortlichen Partners in einem 

vertretbaren Rahmen?
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pro Prüfer auf dem Mandat können bei der Beurteilung helfen. Auch 
die Anzahl der Mandate, die ein Partner betreut, kann ein Indikator 
bei der Qualitätsbeurteilung sein. Bereits beim Auswahlprozess sollte 
daher die Größe des Prüfungsteams und die zeitliche Einbindung des 
verantwortlichen Partners angemessen bemessen werden. 

Der Prüfungsausschuss muss sich von der Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers überzeugen. In der Praxis erfolgt das durch eine 
schriftliche Bestätigung des Abschlussprüfers an den Prüfungsaus-
schussvorsitzenden. Sofern mögliche Befangenheitsgründe vorliegen, 
hat der Prüfer den Prüfungsausschussvorsitzenden frühzeitig darüber 
zu informieren. Aufgabe des Prüfungsausschusses ist es hier, neben 
der Entgegennahme der schriftlichen Bestätigung durch eine regelmä-
ßige Diskussion mit dem Abschlussprüfer eventuelle Abhängig keiten 
zu identifizieren. Der Prüfungsausschuss sollte den Abschlussprüfer 
beobachten, inwieweit er eine „kritische Grund haltung“ bewahrt, 
die als Indiz für eine Unabhängigkeit herangezogen werden kann. 
Aufschlussreich kann auch die Darlegung der getroffenen Sicher-
heitsmaßnahmen der Prüfungsgesellschaft zur Aufdeckung von 
Unabhängigkeitsproblemen sein. Ferner wird die (finanzielle) Unab-
hängigkeit eher bei einer wirtschaftlich solide aufgestellten Prüfungs-
gesellschaft zu bejahen sein. 

Damit der gesamte Tätigkeitsbereich des Unternehmens von der  
Prüfung abgedeckt werden kann, müssen auch genügend Prüfer an 
den ausländischen Standorten des Unternehmens verfügbar sein und 
Experten eingebunden werden. Mit der Einbindung von Experten 
kann sichergestellt werden, dass auch Besonderheiten des zu prüfen-
den Unternehmens adäquat und risikoorientiert geprüft werden, vor 
allem in besonders komplexen Bereichen, wie etwa Steuerthemen, 
Bewertungsfragen, Compliance oder IT-Prozessen. Eine angemessene 
Aus- und Weiterbildung ist die Voraussetzung, damit die Prüfungs-
gesellschaft dieser Erwartungshaltung gerecht werden kann.

Der Einsatz IT-gestützter Analyse- und Prüfungstools in der Prü-
fungspraxis gewinnt immer mehr an Bedeutung. Umfangreiche  
IT-Lösungen bieten perspektivisch eine Vollprüfung an, womit die 
Abkehr von der Stichprobenprüfung eingeläutet wäre. Die Digitalisie-
rung weiter Teile der Abschlussprüfung hat entsprechend das Potenzial, 
diese in Umfang und Qualität weiterzuentwickeln. 

Dieses Potenzial digitaler Tools sollte von Prüfern und Unternehmen 
unbedingt ausgeschöpft werden. Zu nennen sind hier etwa Text-
erkennungssysteme, künstliche Intelligenz, die Nutzung von Big Data 
oder die Blockchain-Technologie. Der Prüfungsausschuss sollte sich ein 
Bild verschaffen, inwieweit das Prüfungsteam entsprechende Techno-
lo gien einsetzt – gegebenenfalls unter Einbindung entsprechender  
Experten aus der Prüfungsgesellschaft. Bei der Beurteilung der einge-
setzten IT-Tools sollte der Prüfungsausschuss auch im Blick haben, dass 
deren Wirksamkeit und Effizienz auch tatsächlich den unternehmens-
spezifischen Anforderungen entspricht.

ist die unabhängigkeit des Prüfers 

sichergestellt? 

Werden bei der Prüfung experten  

für besonders komplexe und fehler-

anfällige sachverhalte eingebunden?

hat der Prüfer it-gestützte Analyse-  

und Prüfungstools eingesetzt, die 

den unternehmensspezifischen 

Anforderungen entsprechen?
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 Der Aufsichtsrat ist dafür verantwortlich, die Wirksamkeit 
des vom Vorstand eingerichteten Compliance Manage-

ment Systems zu überwachen (zum Beispiel eine PS 982-Prüfung 
durchführen zu lassen), und sicherzustellen, dass Hinweisen auf 
mutmaßliche Verstöße nachgegangen wird und erforderliche 
Untersuchungen durchgeführt werden. Damit sollten jedenfalls 
schwere Gesetzesverstöße außerhalb der Rechnungslegung 
erkannt werden können. Zur Verhinderung von Bilanzbetrug die-
nen ein auf Wirksamkeit geprüftes rechnungslegungsbezogenes 
Internes Kontrollsystem und natürlich die Abschlussprüfung, zu 
deren Aufgaben es gehört, Bilanzbetrug aufzudecken.

  Zahlreiche studienteilnehmer betonen, dass der 
kommunikation zwischen Prüfer, Finanzvorstand 
und Prüfungsausschussvorsitzendem eine heraus-
ragende Bedeutung für die Prüfungsqualität zukommt. 
Was sind ihrer erfahrung nach Best Practices für die 
Arbeit von Prüfungsausschüssen?

 Ich betrachte als Best Practice, dass die verantwortli-
chen Wirtschaftsprüfer an allen Sitzungen des Prüfungs-

ausschusses teilnehmen (soweit nicht die Zusammenarbeit mit 
dem Abschlussprüfer selbst Thema ist), der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses sich außerhalb von Ausschusssitzungen 
regelmäßig mit dem Finanzvorstand und dem Abschlussprüfer 
austauscht und der Prüfungsausschuss regelmäßig auch nur mit 
den Wirtschaftsprüfern tagt. Zentrale Inhalte des Dialogs zwi-
schen Prüfungsausschuss und Abschlussprüfer sind die Siche-
rung der Prüfungsqualität und die Prüfungsergebnisse.

Prof. Dr.  
Rolf Nonnenmacher 

Prüfungsausschussvorsitzender  
der Continental AG, der Covestro AG und der  

ProSiebenSat.1 Media SE

  die Beurteilung der Qualität der Abschluss-
prüfung gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Warum ist dieses thema gerade heute so  
relevant?

 Der vom Aufsichtsrat vorgeschlagene und von 
der Hauptversammlung gewählte Abschluss-

prüfer bestätigt die Ordnungsmäßigkeit der Rech-
nungslegung gegenüber der Öffentlichkeit, insbe-
sondere dem Kapitalmarkt. Außerdem unterstützt der 
Abschlussprüfer den Aufsichtsrat bei der ihm obliegen-
den Prüfung von Jahres- und Konzernabschluss. Der 
Aufsichtsrat und insbesondere dessen Prüfungsaus-
schuss tragen also die Verantwortung für die richtige 
Auswahl des Abschlussprüfers als Public Watchdog und 
als Prüfer, auf dessen Urteil sie sich stützen wollen. So 
gesehen ist die Frage der Beurteilung der Qualität der 
Abschlussprüfung heute nicht relevanter als in den ver-
gangenen 90 Jahren, seit es in Deutschland die Pflicht-
prüfung gibt. Fälle wie Enron und Worldcom oder jetzt 
Wirecard geben Anlass zu fragen, wie dabei vorgegan-
gen werden sollte.

  Vor dem hintergrund des Wirecard-skandals 
sehen wir eine wachsende kritik auch an den 
Aufsichtsräten. Losgelöst vom konkreten Fall: 
sind Aufsichtsräte beziehungsweise Prüfungs-
ausschüsse überhaupt in der Lage, schwere com-
pliance-Verstöße oder gar Betrug zu erkennen?



  Vereinzelt wird angemahnt, dass nicht alle 
Prüfungsausschussmitglieder – gerade in 
kleineren unternehmen – in vollem umfang 
die erforderlichen kompetenzen mitbringen. 
Welche kompetenzen sollten in einem Prü-
fungsausschuss zwingend vorhanden sein? 
sollten diese kompetenzen ihrer einschät-
zung nach zwingend bei verschiedenen Per-
sonen vorhanden sein?

 Der Aufsichtsrat muss insgesamt über die 
zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner 

Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
fachlichen Erfahrungen verfügen. Für den Prüfungsaus-
schuss wird man deshalb für alle Mitglieder zumindest 
allgemeine Kenntnisse in Fragen der Rechnungslegung, 
der internen Kontrollverfahren und der Abschluss-
prüfung voraussetzen müssen. Darüber hinaus soll der 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nach Empfeh-
lung D.4 DCGK über besondere Kenntnisse und Erfah-
rungen in der Anwendung von Rechnungslegungs-
grundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen 
sowie mit der Abschlussprüfung vertraut sein.

Über die allgemeinen Kenntnisse hinaus, für die eine 
„entsprechende Weiterbildung“ (Begründung des FISG-

Regierungsentwurfs für Sachverstand eines Experten) genü-
gen mag, bedarf es in der Person des Vorsitzenden besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten der Rechnungs-
legung und der internen Kontrollverfahren sowie der Abschluss-
prüfung. Sofern der Vorsitzende über keine ausreichenden 
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Abschlussprü-
fung verfügt, bedarf es eines weiteren Mitglieds, das diese Kom-
petenz beiträgt. Anders als nach Empfehlung D.4 DCGK dürfen 
meines Erachtens an die Kompetenz für Abschlussprüfung keine 
geringeren Anforderungen als für Rechnungslegung und Kon-
trollverfahren gestellt werden. Wie soll der Prüfungsausschuss 
sonst in der Lage sein, einen geeigneten Abschlussprüfer auszu-
wählen und mit dem Abschlussprüfer einen Dialog über Risiken 
und qualitätssichernde Maßnahmen zu führen? Hier waren wir 
in der Kodexkommission zu zögerlich.

  Was wünschen sie sich persönlich für den Prozess 
der Beurteilung der Prüfungsqualität? haben sie 
konkrete Vorstellungen, wie die Beurteilung idealer-
weise laufen soll?

 Die professionelle Prüfungsqualität, um die es hier im 
Unterschied zur Servicequalität geht, hängt an der 

Beachtung der nationalen und internationalen Prüfungsstan-
dards, die dem Qualitätsmanagement der Prüfungsgesellschaft 
und der externen Qualitätskontrolle durch die APAS unterlie-
gen. Als geprüftes Unternehmen die professionelle Prüfungs-
qualität umfassend beurteilen zu wollen, wird kaum gelingen, 
weil dazu regelmäßig die Kenntnisse über die Prüfungsstan-
dards und deren Anwendung sowie der Einblick in den „Maschi-
nenraum“ des Prüfers fehlen. Der Anspruch geht deshalb dahin, 
anhand sogenannter Audit Quality Indicators Anzeichen für 
Qualitäts defizite zu erkennen, die zum Gegenstand eines Dia-
logs zwischen Prüfungsausschuss und Prüfungsgesellschaft 
über qualitäts sichernde Maßnahmen gemacht werden können.

Welche Indikatoren geeignet sind und wie der Beurteilungsprozess 
ausgestaltet werden sollte, lässt sich nicht in drei Sätzen beantwor-
ten. Stattdessen wünsche ich mir die Diskussion über einen deut-
schen AQI-Leitfaden. Solche Leitfäden gibt es (zum Teil als Entwurf) 
in den USA, in Kanada, in Großbritannien und in Singapur. Ein Blick 
zum Beispiel in das Diskussionspapier des FRC vom Mai 2020 zeigt 
das „Level of Sophistication“, das andere Länder auf diesem Gebiet 
schon erreicht haben. In Deutschland müsste zunächst geklärt 
werden, welche Organisation für die Erarbeitung eines solchen 
Leitfadens verantwortlich sein sollte. Hilfreich wäre es, 
wenn vom Berufsstand der Wirtschaftsprüfer schon 
einmal Vorschläge unterbreitet werden könnten.

55



56

Prozessual-orientierte  
Audit Quality Indicators

Den Grundstein für eine effektive und effiziente Abschlussprüfung 
legt der Prüfer mit einer sachgemäßen und strukturierten Prüfungs-
planung. Der Prüfungsplan umfasst Art, Umfang und einen Zeitplan 
der vorzunehmenden Prüfungshandlungen. Dabei müssen auch die 
notwendigen personellen Ressourcen – Größe des Prüfungsteams, 
notwendige Qualifikationen der Mitarbeiter, deren zeitliche Verfügbar-
keit – festgestellt werden. 

Vor Beginn der Prüfung sollte der Prüfungsausschuss(-vorsitzende) mit 
dem Abschlussprüfer den Prüfungsplan besprechen. Der Prüfungs-
ausschuss sollte von sich aus Themen adressieren, die er für beson-
ders relevant hält und die bei der Prüfung in einem besonderen Fokus  
stehen. Auch der zeitliche Ablauf sollte besprochen und sichergestellt 
werden, dass sowohl auf Prüfer- als auch auf Unternehmensseite die 
Ressourcen entsprechend geplant werden. Gleichzeitig ist der Prü-
fungsausschuss nicht Taktgeber der Prüfung, sein Beitrag liegt darin, die 
richtigen Fragen zu stellen.

Vor Durchführung der eigentlichen Abschlussprüfung sollte sich 
der Prüfungsausschuss(-vorsitzende) mit dem Abschlussprüfer über 
die geplanten Prüfungsschwerpunkte austauschen. Hier hat der 
Prüfungs ausschuss die Aufgabe, auf Basis seiner eigenen Erfahrungen 
im Rahmen der Aufsichtsrats- und Prüfungsausschusssitzungen signi-
fikante Themen zu adressieren.

Die Prüfungshandlungen müssen auf die Komplexität des Unterneh-
mens abgestimmt sein. Dafür müssen mögliche Risikofaktoren identi-
fiziert und analysiert werden und Prüfungsschwerpunkte (Key Audit 
Matters) für den risikoorientierten Prüfungsansatz definiert werden. 
Eine umfangreiche Erörterung mit dem Prüfungsausschuss(-vorsitzen-
den) sollte die Regel sein, sodass dieser gegebenenfalls auf weitere 
Risiko faktoren hinweisen und zusätzliche Risikoschwerpunkte mit dem 
Prüfer vereinbaren kann. Bei einer gemeinsamen Vereinbarung der 
Prüfungsschwerpunkte kann der Prüfungsausschuss auch auf investi-
gative Prüf elemente für besonders komplexe Unternehmensbereiche 
ein gehen, sofern diese nicht schon ohnehin vom Prüfer identifiziert 
wurden. Fragen der Bilanzierung und der Governance des Unterneh-
mens sowie mit dem Geschäftsmodell verbundene Risiken können 
thematisiert und geklärt werden. Wesentliche außerordentliche und risi-
kobehaftete Geschäftsvorfälle sollten frühzeitig zwischen Prüfer und 
Prüfungs ausschuss diskutiert werden.

Der Umfang einer normalen Abschlussprüfung wird in der Regel nicht 
ausreichend sein, um Fälle von Betrug in jedem Fall zu verhindern. 
Sofern ein entsprechender Anlass besteht kann mit dem Abschluss-
prüfer eine spezielle Fraud-Prüfung für bestimmte Bereiche verein-
bart werden. Hier bietet sich ein Austausch darüber an, ob es aus Sicht 
des Prüfungsausschusses oder des Prüfers Anhaltspunkte gibt, die eine 
erweiterte Prüfung geboten erscheinen lassen. 

hat der Abschlussprüfer einen  

umfassenden Prüfungsplan erstellt?

hat der verantwortliche Partner  

mit dem Prüfungsausschuss 

(-vorsitzenden) den geplanten  

Prüfungsprozess besprochen?

hat der Prüfer mit dem Prüfungs-

ausschuss(-vorsitzenden) die  

Prüfungsschwerpunkte diskutiert? 

sind die Prüfungsschwerpunkte  

und die Risikoeinschätzung plausibel 

und bildet der Prüfungsplan  

diese ausreichend ab?

Gibt es einen Austausch zwischen 

Prüfungsausschuss(-vorsitzendem) 

und Prüfer über die Möglichkeit einer 

Fraud-Prüfung, die über den Prüfungs-

umfang der normalen Abschluss-

prüfung hinausgeht? 
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Prüfungsgesellschaften verfügen über Qualitätssicherungssysteme, 
die eine hochwertige Erbringung der Prüfungsleistungen sicherstellen 
sollen. Darüber hinaus betreibt die Wirtschaftsprüferkammer ein System 
der Qualitätskontrolle, das eine regelmäßige Inspektion der Qualitäts-
sicherungssysteme gewährleistet. Bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 
die Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 
vornehmen, obliegt die Überprüfung ihrer Qualitätssicherungssysteme 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS). Gegenstand der Qualitätskon-
trolle ist die Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit des in 
einer Praxis eingerichteten Qualitätssicherungssystems, insbesondere der 
Einhaltung der einschlägigen Berufsausübungsregelungen (Wirtschafts-
prüferordnung, Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buch-
prüfer und fachliche Regeln), der Unabhängigkeitsanforderungen, der 
Qualität und Quantität der eingesetzten Ressourcen sowie der berech-
neten Vergütung. Der Prüfungsausschuss sollte sich vom Abschlussprüfer 
über die Ergebnisse der Qualitätskontrollen berichten lassen.81

Die normale Abschlussprüfung ist nicht darauf ausgerichtet, jeden 
einzelnen Geschäftsvorfall im Sinne einer Vollprüfung zu prüfen, 
sondern Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit zu treffen 
(Prüfungssicherheit).82 In engem Zusammenhang dazu steht die Prü-
fungsgenauigkeit, die sich in Form einer Wesentlichkeits- oder Toleranz-
schwelle ausdrückt und definiert, welche vom Prüfer erkannten Fehler 
noch toleriert werden dürfen. Setzt der Abschlussprüfer den maximal tole-
rierbaren Fehler hoch an, sinkt die Prüfungsgenauigkeit. Demgegenüber 
sinkt das Risiko zu einem fehlerhaften Urteil zu kommen. Die Abschluss-
prüfung ist daher so zu planen und durchzuführen, dass Fehler und Ver-
stöße in der Bilanzierung, die wegen ihrer Größenordnung oder Bedeu-
tung einen Einfluss auf den Aussagewert der Rechnungslegung für die 
Abschlussadressaten haben, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt wer-
den (Grundsatz der Wesentlichkeit). Der Prüfer muss daher regelmäßig 
eine Einschätzung treffen, in welchem Umfang unterlassene und falsch 
dargestellte buchungs- und angabepflichtige Sachverhalte gerade noch 
akzeptiert werden können, um das Testat uneingeschränkt zu erteilen.83

Im Rahmen der Prüfungsplanung muss der Prüfer für seine Einschät-
zung eine Wesentlichkeitsschwelle festlegen.84 Sie ergibt sich aus einer  
Bezugsgröße (zum Beispiel Bilanzsumme) und einem Multiplikator 
(zum Beispiel 0,25 bis 4 Prozent der Bilanzsumme). Die Bestimmung 
liegt im prüferischen Ermessen und hängt vom Einzelfall ab.85 Da die 
Festlegung der Multiplikatoren die Erteilung oder Versagung des 
Bestätigungsvermerks unmittelbar beeinträchtigt, sollte der Prüfungs-
ausschuss das gewählte Vorgehen des Abschlussprüfers sehr genau 
nachvollziehen können. Zu diesem Zweck sollte der Abschlussprüfer 
dem Prüfungsausschuss seine Wahl der Bezugsgröße und des Multipli-
kators plausibel erläutern, damit der Prüfungsausschuss einschätzen 
kann, ob diese angemessen erscheinen.

81 82  Vgl. Schmidt in Beck Bil-Komm, § 317, Rn. 102.
83  Vgl. Schmidt in Beck Bil-Komm, § 317, Rn. 103.
84  Vgl. Böcking/Wirth (2019).
85  Vgl. Schmidt in Beck Bil-Komm, § 317, Rn. 104-106.
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Das Risiko, dass der Abschlussprüfer einen unzutreffenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt, nennt man Prüfungsrisiko. Die Prüfungshand-
lungen müssen daher so gestaltet und durchgeführt werden, dass das 
Prüfungsrisiko minimiert wird. Während die Verantwortung, Bilanzie-
rungsfehler zu vermeiden und frühzeitig aufzudecken, beim Vorstand 
liegt, kommt dem Prüfer die Aufgabe zu, geeignete Prüfungshandlun-
gen bei der Prüfungsplanung festzulegen. Dabei muss er berücksich-
tigen, in welchen Bereichen der Rechnungslegung das Risiko besteht, 
dass sich Bilanzierungsfehler wesentlich auf den Jahresabschluss aus-
wirken können. Das Prüfungsrisiko ergibt sich aus dem Fehlerrisiko 
(Risiko für wesentliche falsche Angaben) und dem Entdeckungsrisiko 
(ein Fehler wird nicht erkannt). Wenn die Fehlerrisiken vom Prüfer als 
hoch eingeschätzt werden, muss er seine Prüfungshandlungen erwei-
tern, um das Entdeckungsrisiko zu senken.86 Der Prüfungsausschuss-
vorsitzende sollte daher beim Prüfer nachfragen, ob der geplante 
Prüfungsumfang ausreicht, um das Prüfungsrisiko niedrig zu halten. 
Der Prüfer sollte dann erläutern, wie er das Fehlerrisiko einschätzt und 
welche zusätzlichen Prüfungshandlungen er deswegen vornimmt. 

Für die Feststellung des Fehlerrisikos in der Rechnungslegung ver-
schafft sich der Prüfer einen Überblick über das interne Kontroll system. 
Er entscheidet auf dieser Basis, welche Teile des auf den Rechnungs-
legungsprozess bezogenen internen Kontrollsystems er einer genau-
eren Untersuchung (Aufbauprüfung) auf ihre Angemessenheit unter-
zieht.87 Der Prüfer kann sich bei der Einschätzung des Fehlerrisikos 
beziehungsweise des Prüfungsrisikos daran orientieren, wie stark aus-
geprägt und funktionsfähig er das interne Kontrollsystem empfindet. 
Wenn der Prüfer im Rahmen der Aufbauprüfung die Angemessenheit 
des internen Kontrollsystems festgestellt hat, werden die weiteren 
Prüfungshandlungen und Prüfungsschwerpunkte gewählt und mit 
entsprechenden Funktionsprüfungen (Befragungen, Beobachtung von 
Abläufen) durchgeführt.88 Auch diesen Aspekt sollte der Prüfungsaus-
schuss mit dem Abschlussprüfer diskutieren um sicherzustellen, dass 
die Prüfungshandlungen adäquat durchgeführt werden.

Die Prüfung des internen Kontrollsystems bezieht sich vorrangig 
auf die Einhaltung der Regeln zur Ordnungsmäßigkeit und Verläss-
lichkeit der Rechnungslegung. Sie bezieht sich aber nicht auf die 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems. Eine Wirksamkeitsprüfung 
durch den Abschlussprüfer muss separat beauftragt werden, kann 
aber für die Überwachungspflicht des Prüfungsausschusses einen 
Mehrwert liefern.

86  Vgl. Schmidt in Beck Bil-Komm, § 317, Rn. 108-111.
87  Vgl. Schmidt in Beck Bil-Komm, § 317, Rn. 139-140.
88  Vgl. Schmidt in Beck Bil-Komm, § 317, Rn. 153.
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Dr. Ulrich Störk  
Sprecher der Geschäftsführung,  

PwC Deutschland

  die Beurteilung der Qualität der Abschluss-
prüfung gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Warum ist dieses thema gerade heute so  
relevant?

 Eine qualitativ hochwertige Abschlussprüfung  
stand schon immer im Zentrum unserer Bemü-

hungen als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ein Trei-
ber sind die Ausschreibungen der Abschlussprüfungen 
der Unternehmen von öffentlichem Interesse. Jetzt 
wächst der Bedarf weiter, weil die Überwachung der 
Qualität der Abschlussprüfung explizit Aufgabe des 
Prüfungs ausschusses wird – zunächst als Empfehlung im  
Deutschen Corporate Governance Kodex, zukünftig aller 
Voraussicht nach im Gesetz und zwar letztlich für alle 
Unternehmen mit Aufsichtsrat.

  Vor dem hintergrund des Wirecard-skandals 
sehen wir eine wachsende kritik auch an den 
Wirtschaftsprüfern. Losgelöst vom konkreten 
Fall: Gibt es eine falsche erwartungshaltung 
an die Abschlussprüfung oder anders gefragt: 
ist eine normale Abschlussprüfung ihrer ein-
schätzung nach geeignet, schwere compliance- 
Verstöße oder gar Betrug zu erkennen?

 Auch heute schon werden bei Abschlussprüfun-
gen immer wieder Fehler und Compliance-Ver-

stöße entdeckt. Die Kommunikation erfolgt an die regu-
latorisch festgelegten Adressaten, ohne dass dies jeweils 
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allen Stakeholdern publik wird. Selbstver-
ständlich bleibt jede unentdeckte Bilanz-
fälschung eine zu viel. Daher werden wir 
gerade nach Wirecard nochmal verstärkt an 
unseren Fähigkeiten arbeiten, diese aufzu-
decken. Auf der anderen Seite wird es auch 
zukünftig keinen perfekten Schutz geben. 
Umso wichtiger ist es daher, dass alle  
Beteiligten – Prüfungsausschuss, Abschluss-
prüfer und die Aufsicht – ihre jeweiligen 
Rollen transparent leben und intensiv 
zusammenarbeiten.

  Was können Prüfungsgesellschaf-
ten tun, um eine hohe Qualität 
der Abschlussprüfung zu gewähr-
leisten? Welche Voraussetzungen 
sollten gleichzeitig seitens der 
unternehmen hierfür geschaffen 
werden?

 Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten müssen permanent an der 

Qualität ihrer Abschlussprüfungen arbei-
ten. Dazu gehören insbesondere erfahrene 
Prüfer mit dem richtigen Mindset sowie 
hochmoderne Prüfungs-Technologien. Ver -  
fügt man dann noch über Branchen- 
sowie internationale Erfahrung, über her-
ausragende Fach experten und über ein  
stringentes Quali tätsmanagementsystem, 
hat man als Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft sehr gute Voraussetzungen für eine  
qualitativ hochwertige Abschlussprüfung  
geschaffen.

Eine hohe Qualität sollte zunächst im Zen-
trum der Überlegungen des Prüfungsaus-
schusses stehen, wenn er einen Abschluss-
prüfer auswählt. Darüber hinaus setzt eine 
Prüfung auf den Prozessen und Systemen 
der Unternehmen auf. Sind diese schwach 
oder zumindest schlecht dokumentiert, ist 
eine hochwertige Abschlussprüfung deut-
lich schwerer. Schließlich sollten alle Unter-
nehmensvertreter vom Prüfungsausschuss, 
über den Vorstand bis zu den Unterneh-
mensmitarbeitern durch offene Kommu-
nikation zu einer qualitativ hochwertigen 
Abschlussprüfung beitragen.

  Zahlreiche studienteilnehmer betonen, dass der 
kommunikation zwischen Prüfer, Finanzvorstand 
und Prüfungsausschussvorsitzendem eine her-
ausragende Bedeutung für die Prüfungsqualität 
zukommt. Was sind ihrer erfahrung nach Best 
Practices für die Arbeit von Prüfungsausschüssen?

 Eine offene Kommunikation zwischen Aufsichtsrat, 
Vorstand und Abschlussprüfer ist ohne Zweifel von 

hoher Bedeutung für eine qualitativ hochwertige Abschluss-
prüfung. Daraus folgt dann auch: Verweigert das Unterneh-
men Einblicke, muss der Abschlussprüfer besonders aufmerk-
sam werden. In der Praxis zahlreicher Unternehmen tauschen 
sich heute schon der Finanzvorstand, der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses sowie der verantwortliche Abschluss-
prüfer intensiv miteinander aus. Besonders gute Beispiele 
können eine zeitnahe Kommunikation von Prüfungsfeststel-
lungen noch im Laufe der Prüfung oder Vier-Augen-Gespräche 
zwischen der Prüfungsausschussvorsitzenden und dem 
verantwortlichen Wirtschaftsprüfer zu ihrer Vorbereitung 
sein. Ein zusätzlicher Beitrag kann der in UK zur Diskussion 
gestellte Gedanke einer größeren Transparenz des von der 
Gesellschaft angestrebten Prüfungsniveaus sein. Dabei geht 
es im Kern um einen unternehmensindividuellen transpa-
renten Austausch zwischen Prüfungsausschuss, Abschluss-
prüfer und Investoren darüber, welche Themenfelder über 
das Mindestmaß einer gesetzlichen Abschlussprüfung  
hinaus geprüft werden sollten. 

  Was wünschen sie sich persönlich für den Prozess 
der Beurteilung der Prüfungsqualität? haben 
sie konkrete Vorstellungen, wie die Beurteilung  
idealerweise laufen soll?

 Zunächst sollten sich die Prüfungsausschüsse 
bewusst mit der Qualität der Abschlussprüfung 

auseinandersetzen, dies also nicht als lästige Formalaufgabe 
missverstehen. Darüber hinaus braucht es wiederum ein 
gutes Zusammenspiel zwischen den Prüfungsausschüssen, 
die die Qualität des Abschlussprüfers beziehungsweise die 
der jeweiligen Abschlussprüfung beurteilen sollen, sowie 
den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit ihren und der 
Aufsicht mit deren Qualitätsbeurteilungen. Dieser Dialog 
muss wiederum offen geführt werden. Denn die Aufgabe 
ist alles andere als trivial. Ein Ansatzpunkt für unsere beste-
henden und zukünftigen Prüfungskunden mögen übrigens 
die Audit Quality Indicators sein, die wir als PwC – soweit mir 
bekannt übrigens bisher als einzige Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft in Deutschland – in unse-
rem Transparenzbericht veröffentlicht haben.
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Output-orientierte  
Audit Quality Indicators

Da sich der Prüfungsausschuss insbesondere mit der Überwachung 
der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Rechnungs-
legungsprozesses, des Risikomanagementsystems und des internen 
Revisionssystems kritisch zu befassen hat, erscheint es naheliegend, 
dass er sich intensiv mit dem Prüfer über dessen Prüfungsergebnisse 
zum internen Kontrollsystem und zum Rechnungslegungsprozess 
austauscht. 

Die Auskunftspflicht gegenüber dem Prüfungsausschuss verpflich-
tet den Prüfer dazu, über festgestellte wesentliche Schwächen des 
internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems bezogen auf 
den Rechnungslegungsprozess zu berichten. Da die Pflicht des Prü-
fungsausschusses zur Überwachung das kritische Hinterfragen der 
Ausgestaltung und Funktionsfähigkeit der Systeme umfasst, sollte 
der Prüfungsausschuss bei Unklarheiten über die Berichterstattung 
des Prüfers bei diesem konkret nachfragen. Die Erkenntnisse des 
Prüfers können möglicherweise auch dazu beitragen, Verbesserun-
gen bei den Systemen anzuregen.89

Da der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (VFE-Lage) 
vermitteln muss, hat der Prüfer festzustellen, ob die Buchführung 
den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Außerdem muss er beurtei-
len, welchen Einfluss eventuelle bilanzpolitische Maßnahmen auf 
die VFE-Lage haben. Bilanzpolitik kann der Aufsteller in vielfältiger 
Weise und ganz legal betreiben. Dazu gehören Bilanzierungs- und 
Bewertungswahlrechte (zum Beispiel Bewertung von Rückstellungen, 
Bestimmung der Herstellungskosten) und sachverhaltsgestaltende 
Maßnahmen (zum Beispiel Hinauszögern von Zahlungen, Nutzung von 
Factoring, Nutzung von Operating Leasing im HGB-Abschluss). Bilanz-
politische Maßnahmen werden häufig ergriffen, um zum Beispiel Ergeb-
nisverschlechterungen im Vergleich zu Vorjahren zu verschleiern. Somit 
können sie erste Warnsignale im Falle einer negativen Entwicklung sein. 

Der Prüfungsausschuss(-vorsitzende) sollte somit in seiner Diskussion 
mit dem Abschlussprüfer explizit auf das Thema bilanzpolitische Maß-
nahmen eingehen und hinterfragen, wie sich die Bilanzierungspolitik 
des Unternehmens entwickelt hat und ob der Prüfer Indizien für eine 
(zu) aggressive Bilanzierungspolitik sieht.

Im Rahmen der Schlussbesprechung mit dem Abschlussprüfer sollte 
der Prüfungsausschuss mit dem Prüfer diskutieren, ob der Prüfungs-
prozess insgesamt wie geplant abgelaufen ist. Etwaige Abwei-
chungen – in zeitlicher, prozessualer Hinsicht oder vom vereinbarten 
Budget – sollten vom verantwortlichen Partner proaktiv gegenüber 
dem Prüfungsausschussvorsitzenden adressiert und erörtert wer-
den. Der Prüfungsausschuss sollte beurteilen, ob die Abweichungen 
begründet – und im Sinne einer höheren Prüfungsqualität womöglich 

89  Vgl. Grottel in Beck Bil-Komm, § 324, Rn. 62.

sofern der Prüfer unregelmäßigkeiten oder schwächen  

beim internen kontrollsystem oder beim Rechnungs-

legungsprozess fest gestellt hat, wurde der Prüfungs aus-

schuss(-vorsitzende) darüber informiert und aufgeklärt,  

wie diese möglicherweise abgestellt werden können? 

sofern der Prüfer sonstige unregelmäßigkeiten fest- 

gestellt hat, welche im Zusammenhang mit der Rech-

nungslegung stehen und die Lage des unternehmens  

entscheidend betreffen können, wurde der Prüfungs aus-

schuss(-vorsitzende) darüber informiert und aufgeklärt, 

wie diese möglicherweise abgestellt werden können?

ist der umgang des Prüfers mit komplexen Bilanzie - 

rungs themen, insbesondere mit bilanzpolitischen  

Maßnahmen aus sicht des Prüfungsausschusses ange-

messen?

hat der verantwortliche Partner seinen umgang mit 

komplexen Bilanzierungsthemen, insbesondere mit bi-

lanzpolitischen Maßnahmen gegenüber dem Prüfungs-

ausschussvorsitzenden angemessen kommuniziert?

Wurde der Prüfungsprozess wie vereinbart und geplant 

eingehalten?

sofern es zu Abweichungen vom geplanten Prüfungs-

prozess kam, waren diese begründet und möglicher-

weise geboten?



62

sogar geboten – waren oder möglicherweise auf eine unzureichende 
Prozessgestaltung zurückzuführen sind.

Ergänzend sollte der Prüfungsausschuss als Qualitätsnachweis auch 
Informationen über die veröffentlichten Fehlerfeststellungen der 
Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) von durch den 
Abschlussprüfer oder dessen Gesellschaft geprüften Jahresabschlüs-
sen oder die Ergebnisse externer Reviews einfordern. Eine im Ver-
gleich zu anderen Prüfungsgesellschaften hohe Anzahl Fehlerfeststel-
lungen sollte den Prüfungsausschuss motivieren, ein noch genaueres 
Auge auf die Prüfungsqualität zu haben.

Die Prüfungsgesellschaften sind regelmäßig Gegenstand von Peer 
Reviews und von Inspektionen durch die Abschlussprüferauf-
sichtsstelle (APAS) beziehungsweise die Wirtschaftsprüferkammer.  
Ob Inspektionen durchgeführt wurden lässt sich der jährlich veröffent-
lichten Liste mit vorgenommenen Inspektionen entnehmen.90 Der 
Prüfungsausschuss sollte darauf hinwirken, dass er vom verantwort-
lichen Prüfungspartner informiert wird, wenn eine solche Inspektion  
ansteht oder durchgeführt wurde. Eine Inspektion muss nicht zwangs-
läufig Indikator für eine niedrige Prüfungsqualität sein; sie ist vielmehr 
Gegenstand einer regelmäßigen Qualitätssicherungsmaßnahme der  
Abschlussprüferaufsicht. In jedem Fall sollte der Prüfer den Prüfungsaus-
schussvorsitzenden über mögliche Auswirkungen auf die Abschluss-
prüfung hinweisen. Die Ergebnisse der Inspektionen können zudem 
Hinweise auf die Funktionsfähigkeit des Qualitätssicherungssystems 
der Prüfungsgesellschaft geben, das seinerseits ein wesent licher 
Garant für eine hohe Prüfungsqualität ist.

Der Prüfungsausschuss kann in seine Qualitätsbeurteilung auch einfließen 
lassen, ob die Prüfungsgesellschaft regelmäßig Selbstevaluierungen – 
durch Befragungen von Vorständen und Prüfungsausschüssen der zu 
prüfenden Unternehmen – ihrer erbrachten Leistungen durchführt. Im 
Zuge dessen kann sich der Prüfungsausschussvorsitzende erkundigen, 
wie der Prüfer mit dem Feedback umgeht und inwieweit er eine Opti-
mierung der Prüfung plant.

Am Ende der Abschlussprüfung stehen der Prüfungsbericht und 
das Testat, in dem der Prüfer über Art und Umfang sowie über das 
Ergebnis der Prüfung berichtet. Der Prüfungsausschuss sollte darauf 
achten, dass die Prüfungsergebnisse nach den gesetzlichen Vorgaben 
verständlich und vollständig festgehalten werden. Besonderes Augen-
merk sollte er darauf legen, ob der Prüfer bei der Prüfungsdurchfüh-
rung (wie bereits oben ausführlich beschrieben) Unregelmäßigkeiten 
und Verstöße festgestellt hat, ob die Buchführung den gesetzlichen 
Vorschriften entspricht, welche Auswirkungen eventuelle bilanzpoli-
tischen Maßnahmen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft haben und ob Maßnahmen zur Verbesserung der internen 
Überwachungssysteme erforderlich sind.

90   Abrufbar unter: https://www.apasbafa.bund.de/SharedDocs/Downloads/APAS/DE/apas_liste_
wirtschaftspruefergesellschaften.html?nn=9677154 
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Helene von Roeder  
Finanzvorständin der Vonovia SE

 Aus meiner Erfahrung ist Betrug – insbesondere wenn meh-
rere Vorstände bzw. Führungspositionen involviert sind 

– nur mit Forensik (zum Beispiel statistischen Auswertungen von  
Buchungen und Buchungszeitpunkten, auffällige Telefonzeiten 
oder Arbeitszeiten) zu erkennen. Eine weitere Möglichkeit bietet 
die Whistle blower Hotline, die oft Indizien ans Licht bringt.

   Wie ist ihre Wahrnehmung von der Zusammenarbeit zwi-
schen Abschlussprüfern und Prüfungsausschüssen? Wel-
chen Rat haben sie für Prüfer und Prüfungsausschussmit-
glieder, damit eine hohe Prüfungsqualität sichergestellt 
werden kann?

 Nur der direkte und vertrauensvolle Dialog hilft, gemein-
sam Themenfelder zu identifizieren, in die man tiefer 

hereinschauen möchte.

   Welchen Beitrag kann der cFO bzw. die gesamte Finanzor-
ganisation ihrer einschätzung nach leisten, um eine hohe 
Qualität der Abschlussprüfung zu gewährleisten?

 Je transparenter und effizienter der Abschlussprüfungsplan 
ist, desto besser die Zusammenarbeit mit der Operativen. 

Meine Beobachtung ist dann, dass die gut geführten operativen 
Bereiche auch sehr schnell und schmerzlos durch die Prüfung kommen 
– je mehr es hakt und je mehr Probleme auftreten, desto mehr ist der 
entsprechende Bereich als „nachforschungswürdig“ einzustufen. Die 
Finanzorganisation muss den Prüfungsprozess optimal organisieren.

  Was wünschen sie sich persönlich für den Prozess der Beur-
teilung der Prüfungsqualität? haben sie konkrete Vorstel-
lungen, wie die Beurteilung idealerweise laufen soll?

 Gute Prüfung kommt aus guter Zusammenarbeit – nur ein 
Prüfer, der im gewissen Maße als Teammitglied gesehen 

wird, wird auch die schwierigen Fragen zu Gesicht bekommen und als 
– im Positiven – „Partner“ gesehen werden. Entsprechend gehört die 
Abfrage der Service-Qualität, das Vertrauensverhältnis zwischen Prü-
fern und Finanzorganisation und die Analyse der Dissenzen zwischen 
beiden in die Analyse der Abschlussprüfungsqualität. Gleichzeitig 
muss der Prüfer diese Erfahrungen dem Prüfungsausschuss berichten 
und ein gemeinsames Verständnis der kontinuierlichen 
Fehlersuche und Verbesserungskultur etabliert werden.

  die Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Warum ist dieses 
thema gerade heute so relevant?

 Eine hohe Qualität der Abschlussprüfung ist Vorausset-
zung für das Vertrauen von Investoren und Banken in 

die Korrektheit der Bilanzen. Nur so können sie informierte und 
risikoadjustierte Kapitalallokationsentscheidungen treffen. Zu 
beobachten ist aber über die letzten Jahre, dass Abschlussprü-
fer aus verschiedenen Gründen den Qualitätsansprüchen nicht 
genügen (können?). Entsprechend ist die Forderung nach einer 
Beurteilung der Abschlussprüfungsqualität durch den Aufsichts-
rat einzuordnen.

  Vor dem hintergrund des Wirecard-skandals sehen 
wir eine wachsende kritik an den Wirtschaftsprüfern 
und den Aufsichtsräten. Losgelöst vom konkreten 
Fall: sind Aufsichtsräte bzw. Prüfungsausschüsse ihrer 
einschätzung nach überhaupt in der Lage, schwere 
compliance-Verstöße oder gar Betrug zu erkennen? 
Gibt es gegenüber den Abschlussprüfern eine falsche 
erwartungshaltung für das, was im Rahmen einer 
„normalen“ Abschlussprüfung geleistet werden kann?
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Kontextbezogene Audit Quality Indicators 
zum Prüfungsumfeld

Grundlage und besonders wichtig für eine hohe Prüfungsqualität ist 
die intensive Dialogbereitschaft zwischen dem gesamten Prüfungs-
ausschuss sowie insbesondere zwischen dem Prüfungsausschussvorsit-
zenden und dem Abschlussprüfer. Entscheidend ist dabei die Regelmä-
ßigkeit der Kommunikation, die nicht auf die Bilanzsitzung beschränkt 
sein, sondern regelmäßig stattfinden sollte, das heißt vor, während 
und nach der Prüfungssaison. Komplexe und strittige Themen lassen 
sich so bereits zum Zeitpunkt ihres Auftretens diskutieren. Auch wenn 
dies in den meisten Unternehmen bereits Best Practice ist, zeigen die Stu-
dienergebnisse in einer nicht unwesentlichen Zahl von Fällen dennoch 
einen Bedarf an Intensivierung der Kommunikation zwischen Prüfungs-
ausschuss und Prüfer. Dabei liegt die Verantwortung für eine angemes-
sene, proaktive Kommunikation nicht nur beim Prüfungsausschuss. Der 
Abschlussprüfer hat hier eine Bringschuld.91 Sofern er dieser nicht nach-
kommt, sollte der Prüfungsausschuss diese einfordern.

Bestimmte Rahmenbedingungen im Unternehmen sind entscheidend 
dafür, wie qualitativ hochwertig Prüfer und Prüfungsausschuss ihren 
Aufgaben nachkommen können. Dabei beschreibt der Reifegrad der 
Finanzfunktion das Vorhandensein effektiver und effizienter Struk-
turen und Prozesse, die eine reibungslose Aufgabenwahrnehmung erst 
möglich machen. Insofern ist es entscheidend, innerhalb des Unterneh-
mens ein generelles Bewusstsein für qualitativ hochwertige und fehler-
freie Prozesse zu schaffen. Eine leistungsfähige Organisation mit einem 
umfassenden und gut strukturierten Reporting für Aufsichtsrat und 
Prüfungsausschuss leistet einen entscheidenden Beitrag, um dem Prü-
fungsausschuss und dem Abschlussprüfer die Identifikation substan-
zieller Risiken zu ermöglichen. Sofern das Reporting die Anforderungen 
nicht oder nur teilweise erfüllt, ist es wiederum Aufgabe des Aufsichts-
rats und des Prüfungsausschusses, dieses entsprechend einzufordern, 
um eine gesetzmäßige Aufgabenwahrnehmung zu ermöglichen.

Damit der Prüfungsausschuss seine Aufgaben erfüllen kann, muss er 
über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Rechnungslegung, der 
Abschlussprüfung und der Corporate Governance informiert sein. Der 
(Finanz-)Vorstand sollte ihn dabei proaktiv unterstützen. Besonders die 
Entwicklungen von Rechnungslegungsstandards, Prüfungsstandards und  
nationaler sowie internationaler Regulierung können vom Prüfungs-
ausschuss kapazitätsmäßig nicht in jedem Fall in dem Maße beobach-
tet werden, wie es für die Aufgabenwahrnehmung notwendig ist. In der  
Praxis ist es daher üblich, dass der Abschlussprüfer dem Prüfungsausschuss 
und dem Vorstand Informationsmaterial zur Verfügung stellt. Wichtig 
ist dabei, dass die Auswirkungen der Neuerungen klar und verständlich 
aufbereitet werden und die Wirkung auf die Arbeit des Prüfungsausschus-
ses klar adressiert wird. Bei der Beurteilung der Prüfungsqualität sollte 
entsprechend neben der Bereitstellung, auch der Umfang und deren zeit-
gemäße sowie zielgruppenadäquate Präsentation beachtet werden. 

91  Vgl. IDW-Prüfungsstandard 470, Ziffer 1, Rz. 1.
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Ergänzend zur Bereitstellung von Informationsmaterial sollte der 
Abschlussprüfer im Rahmen des regelmäßigen Austauschs mit dem 
Prüfungsausschuss aktuelle Entwicklungen proaktiv adressieren. 
Zu nennen sind hier etwa Neuregelungen in den Rechnungslegungs-
standards und die Einschätzung des Abschlussprüfers, inwieweit diese 
den Jahresabschluss des Unternehmens beeinflussen werden oder 
regulatorische Neuerungen wie das FISG. 

Der Prüfungsausschuss hat sicherzustellen, dass der Abschlussprüfer die 
mit ihm vereinbarten Prüfungsleistungen erbringt und der auf gestellte 
und geprüfte Abschluss den Tatsachen entspricht. Umfangreiche  
Fachkenntnisse unter den Prüfungsausschussmitgliedern müssen daher  
für die effektive Kontrolle vorhanden sein. Dennoch müssen nicht alle 
Mitglieder Experten im Bereich der Abschlussprüfung sein. Hier ist eine 
gute Rollenverteilung zwischen den Prüfungsausschussmitgliedern 
untereinander und gegenüber dem Abschlussprüfer entscheidend. 

Infolge des FISG werden insbesondere kleinere Aufsichtsräte vor Her-
ausforderungen gestellt, wenn neben den Kompetenzen der beiden 
Financial Experts auch andere Kompetenzbereiche angemessen abge-
bildet werden sollen. Mit Blick auf die Aufgaben des Prüfungsausschus-
ses sind Kenntnisse in den Bereichen Internes Kontrollsystem, Risikoma-
nagement, Interne Revision, Corporate Governance und Compliance 
unabdingbar, um die Qualität der Abschlussprüfung einschätzen zu 
können und den gesetzmäßigen Aufgaben des Prüfungsausschusses 
nachkommen zu können.

Um den Aufgaben des Prüfungsausschusses angemessen gerecht zu 
werden, stehen die Mitglieder in der Pflicht, ihre fachliche Kompetenz 
regelmäßig zu reflektieren und bei Bedarf, etwa durch geeignete Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen, weiterzuentwickeln. Analog zur Emp-
fehlung D.12 des Kodex, sollte es auch im Interesse der Gesellschaft 
liegen, alle Mitglieder des Aufsichtsrats dabei angemessen zu unter-
stützen. Gerade die immer komplexer werdenden Compliance-Anfor-
derungen oder die zunehmende Digitalisierung von Rechnungswesen 
und Abschlussprüfung und die damit einhergehenden gestiegenen 
(auch regulatorischen) Erwartungshaltungen an Prüfungsausschüsse 
und Aufsichtsräte lassen hier keine andere Wahl.

Ein transparenter und kompetenzorientierter Auswahlprozess der 
Ausschussmitglieder stellt sicher, dass alle Kompetenzen im Aufgaben-
bereich des Prüfungsausschusses (Rechnungslegung, Abschlussprü-
fung, Compliance, Corporate Governance, Interne Kontrollsysteme,  
Risikomanagementsystem, Interne Revision) abgedeckt sind. Insbeson-
dere die erhöhten Anforderungen an den Prüfungsausschussvorsitzenden 
sind dabei zu beachten, da dieser in aller Regel die regelmäßige unter-
jährige Kommunikation mit dem Abschlussprüfer übernimmt. Ein klares  
Rollenverständnis der Mitglieder, insbesondere mit Blick auf die erfor-
derliche Kommunikation mit dem Abschlussprüfer ist unerlässlich. 
Neben den fachlichen Kompetenzen ist ein hohes Maß an (persönlicher) 
Unabhängigkeit aller Mitglieder des Prüfungsausschusses erforderlich, 
um eine vom Vorstand unbeeinflusste Diskussion zu ermöglichen.
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Eine kritische Grundhaltung des Abschlussprüfers ist ein wichtiges 
Merkmal für eine hohe Prüfungsqualität. Diese äußert sich etwa in der 
Bereitschaft des Prüfers, Unternehmensprozesse in Frage zu stellen 
und auch bei strittigen Diskussionsthemen nicht von seiner begrün-
deten Position abzurücken. Dieses Kriterium ist schwer objektiv mess-
bar. Hier ist es Aufgabe des Prüfungsausschusses, durch regelmäßige 
Diskussionen mit dem Prüfungsteam ein Gefühl für die diesbezügliche 
Haltung der Prüfer zu entwickeln. 

Neben den inhaltlichen Aspekten sollte der Prüfungsausschuss mit dem 
Abschlussprüfer das Klima während der Abschlussprüfung diskutie-
ren. Der Prüfungsausschuss sollte sich ein Bild verschaffen, inwieweit 
es zu Differenzen über die Behandlung von Bilanzierungssachverhalten 
gekommen ist. Eine konstruktive und transparente Zusammenarbeit 
zwischen Prüfungsteam und den Mitarbeitern aus dem Rechnungswe-
sen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige 
Abschlussprüfung. Eventuelle Missstimmungen können für den Prü-
fungsausschuss ein Indiz dafür sein, dass innerhalb der Finanzfunktion 
Defizite vorherrschen.

Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung 
verfolgen lassen. Der Abschlussprüfer muss daher auf alle für die  
Prüfung relevanten in- und ausländischen Geschäftsunterlagen 
uneingeschränkt und mühelos zugreifen können. Insbesondere die 
Prüfung von Auslandssachverhalten und ausländischer Tochtergesell-
schaften kann zum Problem werden, wenn sich der Prüfer mit regulato-
rischen Besonderheiten vor Ort konfrontiert sieht. 

Um die Prüfung rechtzeitig und vollumfänglich durchzuführen und 
abzuschließen, ist der Prüfer auf die Unterstützung des Unternehmens 
angewiesen, das den Abschlussprüfer beim Zugriff auf alle relevan-
ten Geschäftsunterlagen unterstützen muss. Der Prüfungsausschuss 
sollte mit dem Abschlussprüfer diskutieren, inwieweit die internen 
Prozesse innerhalb der Finanzfunktion die Datenverfügbarkeit für 
die Abschlussprüfung sicherstellen und somit die Voraussetzung für 
eine qualitativ hochwertige Abschlussprüfung schaffen. Gleichzeitig  
sollte der Prüfungsausschuss den Prüfer auffordern, ihn 
frühzeitig zu informieren, sollte es diesbezüglich zu  
Einschränkungen kommen.
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3.    Audit Quality Indicators –  
Zusammenfassende  
Übersicht als Diskussions-
grundlage für den  
Prüfungsausschuss

Input-orientierte Audit Quality Indicators

1. Verfügt das Prüfungsteam über die erforderlichen fachlichen Qualifikationen 
und Erfahrungen in den Bereichen Rechnungslegung und Abschlussprüfung?

2. Ist der verantwortliche Partner intensiv in das Prüfungsteam eingebunden, hat 
er weitreichenden Einfluss auf die Prüfung und ist zeitlich ausreichend verfügbar?

3. Verfügt das Prüfungsteam insgesamt über branchenspezifische Kenntnisse und 
Erfahrungen sowie über ein gutes Verständnis für das konkrete Geschäftsmodell, 
damit eine individuelle Risikobetrachtung gewährleistet ist?

4. Hat der verantwortliche Partner Erfahrung mit der Prüfung branchengleicher 
oder branchenähnlicher Unternehmen?

5. Verpflichtet die Prüfungsgesellschaft ihre Prüfer zur Belegung von Aus- und  
Fortbildungsmaßnahmen?

6. Bewegt sich die Arbeitsbelastung des Prüfungsteams und des verantwortlichen 
Partners in einem vertretbaren Rahmen?

7. Ist die Unabhängigkeit des Prüfers sichergestellt? 

8. Werden bei der Prüfung Experten für besonders komplexe und fehleranfällige 
Sachverhalte eingebunden?

9. Hat der Prüfer IT-gestützte Analyse- und Prüfungstools eingesetzt, die den unter-
nehmensspezifischen Anforderungen entsprechen?
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Prozessual-orientierte Audit Quality Indicators

10. Hat der Abschlussprüfer einen umfassenden Prüfungsplan erstellt?

11. Hat der verantwortliche Partner mit dem Prüfungsausschuss(-vorsitzenden) den 
geplanten Prüfungsprozess besprochen?

12. Hat der Prüfer mit dem Prüfungsausschuss(-vorsitzenden) die Prüfungsschwer-
punkte diskutiert? 

13. Sind die Prüfungsschwerpunkte und die Risikoeinschätzung plausibel und bildet 
der Prüfungsplan diese ausreichend ab?

14. Gibt es einen Austausch zwischen Prüfungsausschuss(-vorsitzendem) und  
Prüfer über die Möglichkeit einer Fraud-Prüfung, die über den Prüfungsumfang 
der normalen Abschlussprüfung hinausgeht? 

15. Hat der verantwortliche Partner erläutert, wie die Prüfungsgesellschaft die  
Qualitätssicherung und -kontrolle der Prüfung sicherstellt?

16. Sind die vom Prüfer festgelegten Wesentlichkeitsschwellen angemessen?

17. Hat der Prüfer die Festlegung der Wesentlichkeitsschwellen plausibel erläutert? 

18. Hat der Prüfer dem Prüfungsausschuss gegenüber erläutert, mit welchen  
Prüfungshandlungen er das Prüfungsrisiko niedrig halten möchte?

19. Hat sich der Prüfer für die Feststellung des Fehlerrisikos einen Überblick über das 
interne Kontrollsystem verschafft?

20. Hat der Abschlussprüfer über die Prüfung des internen Kontrollsystems berichtet?

Output-orientierte Audit Quality Indicators

21. Sofern der Prüfer Unregelmäßigkeiten oder Schwächen beim internen Kontroll-
system oder beim Rechnungslegungsprozess festgestellt hat, wurde der 
Prüfungsausschuss(-vorsitzende) darüber informiert und aufgeklärt, wie diese 
möglicherweise abgestellt werden können? 

22. Sofern der Prüfer sonstige Unregelmäßigkeiten festgestellt hat, welche im  
Zusammenhang mit der Rechnungslegung stehen und die Lage des Unter-
nehmens entscheidend betreffen können, wurde der Prüfungsausschuss-
(-vorsitzende) darüber informiert und aufgeklärt, wie diese möglicherweise  
abgestellt werden können?

23. Ist der Umgang des Prüfers mit komplexen Bilanzierungsthemen, insbesondere 
mit bilanzpolitischen Maßnahmen aus Sicht des Prüfungsausschusses angemessen?
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24. Hat der verantwortliche Partner seinen Umgang mit komplexen Bilanzierungs-
themen, insbesondere mit bilanzpolitischen Maßnahmen gegenüber dem Prü-
fungsausschussvorsitzenden angemessen kommuniziert?

25. Wurde der Prüfungsprozess wie vereinbart und geplant eingehalten?

26. Sofern es zu Abweichungen vom geplanten Prüfungsprozess kam, waren diese 
begründet und möglicherweise geboten?

27. Liegen keine oder nur sehr wenige Fehlerfeststellungen durch die DPR vor, die 
sich gegen die Prüfungsgesellschaft oder den verantwortlichen Partner richten?

28. Kommuniziert der Prüfer die Ergebnisse von Überprüfungen zur Qualitätssiche-
rung der Abschlussprüfung durch einen unabhängigen externen Experten (Peer 
Review)?

29. Sofern Inspektionen durch die APAS bzw. die WPK durchgeführt wurden, hat 
der Prüfer den Prüfungsausschussvorsitzenden rechtzeitig über die Inspektion, 
deren Ergebnis und mögliche Auswirkungen auf die Abschlussprüfung infor-
miert?

30. Führt der Prüfer eine Selbstevaluierung seiner erbrachten Leistungen durch, 
indem er den Prüfungsausschuss(-vorsitzenden) und gegebenenfalls den Vor-
stand zu ihrer Zufriedenheit befragt?

31. Hat der Prüfer dem Prüfungsausschuss(-vorsitzenden) detailliert alle wesentli-
chen Prüfungsergebnisse mitgeteilt und klar im Prüfungsbericht dokumentiert?

Kontextbezogene Audit Quality Indicators zum 
Prüfungsumfeld

32. Besteht ein intensiver, kritischer und regelmäßiger Austausch zwischen 
Abschlussprüfer und Prüfungsausschuss(-vorsitzendem) vor, während und nach 
der Abschlussprüfung?

33. Besteht im Unternehmen ein umfassendes und gut strukturiertes Reporting für 
Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss?

34. Stellt der Abschlussprüfer dem Prüfungsausschuss und dem Vorstand Informa-
tionsmaterial zur Verfügung, welches über Neuerungen in der Rechnungs-
legung, der Abschlussprüfung und der Corporate Governance informiert?

35. Informiert der Abschlussprüfer den Prüfungsausschuss über aktuelle Entwick-
lungen in der Rechnungslegung, der Abschlussprüfung und der nationalen und 
internationalen Regulierung?

36. Verfügt der Prüfungsausschussvorsitzende sowie der Prüfungsausschuss insge-
samt über die erforderlichen fachlichen Qualifikationen und Erfahrungen in den 
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Bereichen Rechnungslegung und Abschlussprüfung, so dass sie in der Lage sind, 
die Qualität der Abschlussprüfung zu beurteilen?

37. Nehmen die Prüfungsausschussmitglieder erforderliche Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen, eigenverantwortlich und unterstützt durch die Gesellschaft, wahr?

38. Wird mit einem transparenten und kompetenzorientierten Auswahlprozess sicher-
gestellt, dass der Prüfungsausschuss über die notwendigen Mindestkompetenzen 
und eine klare Rollenverteilung verfügt? 

39. Verfügt der verantwortliche Prüfungspartner und das gesamte Prüfungsteam 
über eine kritische Grundhaltung?

40. Konnten während der Prüfung aufgetretene Differenzen zwischen Prüfer und 
Vorstand bezüglich wesentlicher Geschäftsvorfälle ausgeräumt werden?

41. Wurden dem Prüfer alle angeforderten Informationen und Geschäftsunterlagen 
rechtzeitig, korrekt und vollständig bereitgestellt? 
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Anhang –  
Fragebogen der Umfrage 

Adressat  
der Frage92 Frage

WP, PA-M., CFO
Ist Ihnen bekannt, dass gemäß Empfehlung D.11 des DCGK 2019 
der Prüfungsausschuss regelmäßig eine Beurteilung der Quali-
tät der Abschlussprüfung vornehmen soll? 

WP, PA-M., CFO Befürworten Sie die entsprechende Neuregelung des DCGK? 

WP, PA-M., CFO

Haben Sie sich persönlich aus diesem Anlass bereits mit dem 
Thema Qualität der Abschlussprüfung („Audit Quality Indica-
tors“) auseinandergesetzt (z.B. durch Studium von Aufsätzen 
oder anderen Publikationen)?

WP, PA-M., CFO

Halten Sie es für sinnvoll, die Qualität des Abschlussprüfers 
anhand quantifizierbarer „Audit Quality Indicators“ (z.B. 
Berufserfahrung des Prüfungsteams, Auftragsstunden des 
Prüfungspartners/-managers, Einsatz innovativer Prüfungstools, 
Anzahl Kommunikationspunkte o.ä.) zu messen? 

WP, PA-M., CFO

Welche der folgenden Kriterien sind Ihrer Ansicht nach geeig-
net, die Qualität der Abschlussprüfung messbar zu machen?

    •  Berufserfahrung des Prüfers

    •  Unabhängigkeit des Prüfers

    •  Zeitliche Verfügbarkeit des Prüfers

    •  Arbeitsbelastung des Prüfers

    •  Planmäßiger Ablauf der Prüfung

    •  Einsatz von Spezialisten

    •  Einsatz digitaler Prüfungstools

    •  Umgang des Prüfers mit signifikanten Risiken

    •  Intensität der Kommunikation des Prüfers mit dem Aufsichtsrat

WP, PA-M., CFO

Teilweise wird argumentiert, dass die Erhebung und Dokumenta tion 
quantitativer Indikatoren wie z.B. „Auftragsstunden des Prüfungs-
partners“ dazu führt, dass Prüfungsgesellschaften gezielt diese Indi-
katoren optimieren könnten, ohne dass tatsächlich eine gesteigerte 
Prüfungsqualität die Folge ist. Teilen Sie diese Einschätzung?

92  WP = Wirtschaftsprüfer, CFO = Chief Financial Officer/Leiter Rechnungswesen, PA-M. = Prüfungsausschussmitglied
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Adressat  
der Frage

Frage

PA-M., CFO
Haben Sie sich in Ihrem Prüfungsausschuss bereits in früheren  
Jahren (vor 2020) mit dem Thema Qualität der Abschluss prüfung 
auseinandergesetzt?

WP
Haben Sie in Ihrer Funktion als Wirtschaftsprüfer bereits in frühe-
ren Jahren (vor 2020) das Thema Qualität der Abschlussprüfung 
im Rahmen Ihrer Prüfungen adressiert?

WP, PA-M., CFO
Glauben Sie, dass die Beurteilung der Qualität der Abschlussprü-
fung durch den Prüfungsausschuss geeignet ist, Fehlentwick-
lungen wie im Fall Wirecard zukünftig zu verhindern? 

WP
Reichen der Umfang und die Intensität einer „normalen“ 
Abschlussprüfung aus, um Bilanzierungsfehler, wie sie im Fall 
Wirecard mutmaßlich vorlagen, zu erkennen?

CFO

Sofern in Ihrem Unternehmen jemals Schwächen bei den oben 
genannten Systemen frühzeitig erkannt wurden, wer hat den ent-
scheidenden Hinweis gegeben? (Mehrfachnennungen möglich)

    •   Der Vorstand selbst, durch stetige Überarbeitung der Systeme

    •   Untere Fachebenen (z.B. Rechtsabteilung, Controlling, Rech-
nungswesen)

    •   Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss

    •   Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Abschlussprüfung

    •   Externe Spezialisten (außerhalb der Abschlussprüfung)

    •   Aufsichtsbehörde (DPR, BaFin)

    •   Stakeholder, wie Investoren oder Lieferanten

    •   Whistleblower-Stelle/Hotline

    •   Sonstige

CFO
Welche Möglichkeiten sehen Sie in Ihrer Funktion, die Qualität 
Ihres Abschlussprüfers einzuschätzen?

CFO
Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Prüfungsausschuss in der Lage 
ist, die Qualität Ihres Abschlussprüfers einschätzen zu können?

WP
Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Mandanten in der Lage sind, 
die Qualität Ihrer Leistung als Abschlussprüfer richtig einschät-
zen zu können?

PA-M.
Haben Sie als Mitglied des Prüfungsausschusses den Eindruck, 
die Qualität Ihres Abschlussprüfers einschätzen zu können?

CFO

Haben Sie den Eindruck, dass die Rechnungslegungsprozesse sowie 
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanage-
mentsystems und des internen Revisionssystems vom Abschluss-
prüfer und vom Prüfungsausschuss ausreichend geprüft werden, 
um Bilanzierungsfehler frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden?
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Adressat  
der Frage

Frage

PA-M.

Wie stellt der Aufsichtsrat bzw. der Prüfungsausschuss sicher, 
dass die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie 
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanage-
mentsystems und des internen Revisionssystems geeignet sind, 
Bilanzierungsfehler frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden?

    •  Bericht durch interne Spezialisten im Rahmen der Sitzungen

    •  Dialog zwischen Vorsitzendem PA und CFO oder anderen

    •  Beauftragung von externen Spezialisten

    •  Sonstige

PA-M.

Wie hat sich der Umfang der Qualitätsprüfung in den letzten 
Jahren verändert?

    •  deutlich gestiegen

    •  gestiegen

    •  unverändert

    •  gesunken

    •  deutlich gesunken

PA-M., CFO

Hat Ihr Abschlussprüfer das Thema „Qualität der Abschlussprü-
fung“ im Rahmen der diesjährigen Bilanzsitzung von sich aus 
adressiert?

    •  ja, im Rahmen der Prüfungsdurchführung

    •   ja, im Rahmen der Bilanzsitzung mit dem Prüfungsausschuss 
oder dem Aufsichtsrat

    •  nein 

WP

Haben Sie das Thema „Qualität der Abschlussprüfung“ im  
Rahmen der diesjährigen Bilanzsitzung von sich aus adressiert?

    •  ja, im Rahmen der Prüfungsdurchführung

    •   ja, im Rahmen der Bilanzsitzung mit dem Prüfungsausschuss 
oder dem Aufsichtsrat

    •  nein 

CFO, PA-M.

Falls „ja“ bei Frage 13: In welcher Form hat der Abschlussprüfer 
das Thema adressiert? (Mehrfachnennungen möglich)

    •  Durch einen mündlichen Bericht

    •   Durch (ggf. nachträgliche) Aushändigung einer Informa-
tionsschrift/Publikation o.ä.

    •   Durch (ggf. nachträgliche) Aushändigung eines separaten 
„Qualitätsberichtes“

    •  Sonstiges
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Adressat  
der Frage

Frage

WP

Falls „ja“ bei Frage 13: In welcher Form haben Sie das Thema 
adressiert? (Mehrfachnennungen möglich)

    •  Durch einen mündlichen Bericht

    •   Durch (ggf. nachträgliche) Aushändigung einer Informa-
tionsschrift/Publikation o.ä.

    •   Durch (ggf. nachträgliche) Aushändigung eines separaten 
„Qualitätsberichtes“

     - Sonstiges

PA-M., CFO
Falls „ja“ bei Frage 13: Hat der Wirtschaftsprüfer quantitativ 
messbare Audit Quality Indicators berichtet?

WP
Falls „ja“ bei Frage 13: Haben Sie quantitativ messbare Audit 
Quality Indicators berichtet?

PA-M., CFO
Falls „nein“ bei Frage 13: Hat ein Mitglied des Prüfungsausschus-
ses oder des Aufsichtsrats das Thema „Qualität der Abschluss-
prüfung“ im Gespräch mit dem Abschlussprüfer angesprochen?

WP
Hat Ihre Prüfungsgesellschaft Sie mit Publikationen oder ande-
ren Informationen auf das Thema vorbereitet? 

WP
Gibt es von Seiten Ihrer Prüfungsgesellschaft feste Standards, 
mittels derer sie das Thema „Prüfungsqualität“ bei Ihren Man-
danten adressiert?

WP, PA-M.

Ist die gelebte Praxis der Kommunikation zwischen Prüfungs-
ausschuss bzw. Aufsichtsrat und Abschlussprüfer innerhalb und 
außerhalb der Bilanzsitzung ausreichend, um Bilanzierungsfehler 
effektiv und effizient frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden?

WP Für welche Prüfungsgesellschaft sind Sie tätig?

PA-M., CFO Für welche Prüfungsgesellschaft ist Ihr Abschlussprüfer tätig?

WP, PA-M., CFO
Bitte nennen Sie spontan bis zu drei Indikatoren, die aus Ihrer 
Sicht am ehesten dazu beitragen, eine hohe Prüfungsqualität zu 
gewährleisten.

WP, PA-M., CFO

Bitte teilen Sie uns sehr gerne mit, welche sonstigen Ideen, 
Gedanken oder Anregungen Sie zum Thema „Qualität der 
Abschlussprüfung“ haben!
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